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1. Zusammenfassung des Prospektes  
Der folgende Abschnitt stellt die Zusammenfassung der wesentlichen mit der Amictus AG, künftig 

EYEMAXX Real Estate AG (nachfolgend auch „Emittentin“) und den unter diesem Prospekt zu 

begebenden Schuldverschreibungen verbundenen Merkmale und Risiken dar. Die Zusammenfassung 

ist als Einführung zu dem Prospekt zu verstehen. Ein Anleger sollte eine Entscheidung zur Anlage in 

die Schuldverschreibungen auf die Prüfung des gesamten Prospekts und etwaiger Nachträge gemäß 

§ 16 WpPG stützen.  

Wenn vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in diesem Prospekt und etwaigen Nachträgen 

enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, könnte der als Kläger auftretende Anleger 

aufgrund anwendbarer einzelstaatlicher Rechtsvorschriften der Staaten des Europäischen 

Wirtschaftsraums die Kosten für die Übersetzung des Prospekts und etwaiger Nachträge vor 

Prozessbeginn zu tragen haben. Die Emittentin kann für den Inhalt der Zusammenfassung haftbar 

gemacht werden, jedoch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder 

widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen dieses Prospekts gelesen wird. 

Im Zusammenhang mit der Ausgabe und dem Verkauf der Schuldverschreibungen ist niemand 

berechtigt, Informationen zu verbreiten oder Erklärungen abzugeben, die im Widerspruch zu den 

Angaben stehen, die in diesem Prospekt bzw. etwaigen Nachträgen dazu enthalten sind. Für 

Informationen von Dritten, die nicht in diesem Prospekt enthalten sind, lehnt die Emittentin jegliche 

Haftung ab. 

 

1.1. Zusammenfassung der Eckdaten der Anleihe 

Angeboten wird ein festverzinsliches Wertpapier in verbriefter Form der Emittentin, gemeinsam mit 

ihren verbundenen Unternehmen auch (nachfolgend die „Amictus/ EYEMAXX-Gruppe“). Es handelt 

sich um eine Anleihe in Form einer auf den Inhaber lautende Schuldverschreibung mit einem 

Anlagevolumen in Höhe von insgesamt bis zu EUR 25.000.000,-. Die Anleihe ist eingeteilt in bis zu 

25.000 auf den Inhaber lautende und untereinander gleichberechtigte Schuldverschreibungen im 

Nennbetrag von je EUR 1.000,- (nachfolgend die „Anleihe“ oder „Teilschuldverschreibungen“). 

 

Anders als bei Aktien wird bei Anleihen keine gewinnabhängige Dividende, sondern ein fester 

Zinssatz für die gesamte Laufzeit gezahlt. Die Zeichner der Anleihe sind grundsätzlich aufgrund der 

zeitlich begrenzten Laufzeit nicht auf den Verkauf der Wertpapiere angewiesen – der Anspruch auf 

Rückzahlung des Kapitals am Ende der Laufzeit in voller Höhe, d.h. zum Nennwert, unterliegt somit 

auch keinem Kursrisiko. Bei Verkäufen vor dem Ende der Laufzeit ergeben sich dagegen 

Kursschwankungen. 

 

Die Schuldverschreibungen und die Zinsansprüche werden in einer Globalurkunde verbrieft, die bei 

der Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, hinterlegt wird.  
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Für die Verwaltung der Wertpapiere fallen von Seiten der Emittentin keine Gebühren für den 

Anleihegläubiger an. 

 

Nachfolgend ein tabellenartiger Überblick betreffend die Eckdaten der Anleihe: 

 

Emittentin: Amictus AG, künftig EYEMAXX Real Estate AG mit Sitz in 
Nürnberg, Bundesrepublik Deutschland 

Gesamtnennbetrag: Bis zu EUR 25.000.000,- 

Laufzeit: 26. Juli 2011 bis 25. Juli 2016  
Ausgabepreis: 100 % des Nennbetrages 

Stückelung: Die Teilschuldverschreibungen werden im Nennbetrag von je EUR
1.000,- begeben. 

Verzinsung: 7,50 % pro Jahr 
Zinszeiträume: 26. Juli 2011 – 25. Juli 2012 

26. Juli 2012 - 25. Juli 2013 
26. Juli 2013 - 25. Juli 2014 
26. Juli 2014 - 25. Juli 2015 
26. Juli 2015 - 25. Juli 2016 

Fälligkeit der Zinsen: jeweils am 26.Juli, erstmals am 26.Juli 2012 

Mindestzeichnungsbetrag: Mindestzeichnungsbetrag ist EUR 1.000,- 

Zeichnungsfrist: 12. Juli 2011 bis einschließlich 22. Juli 2011 

Emissionstermin voraussichtlich der 26. Juli 2011 

Rückzahlung: 26. Juli 2016 

Zahlstelle: VEM Aktienbank AG, Prannerstraße 8, 80333 München 
Kündigungsrechte: Eine vorzeitige ordentliche Kündigung durch Anleihegläubiger ist 

nicht möglich. Unter bestimmten Voraussetzungen sind Anleihe-
gläubiger zur außerordentlichen Kündigung berechtigt. 

Emissionsrendite: Die jährliche Emissionsrendite je Schuldverschreibung beträgt
7,50% des Nennbetrags abzüglich der individuellen 
Transaktionskosten. Die jährliche Emissionsrendite ist auf
Grundlage eines Ausgabepreises von EUR 1.000 je
Schuldverschreibung berechnet, unter der Annahme, dass keine
vorzeitige Rückzahlung erfolgt. Die Emissionsrendite ist keine 
Indikation für eine Rendite in der Zukunft bzw. für eine Rendite bei
einem anderen Preis als EUR 1.000. 

Individuelle Rendite Die individuelle Rendite je Schuldverschreibung lässt sich erst am
Ende der Laufzeit der Schuldverschreibungen bestimmen und
berechnet sich aus (i) dem Rückzahlungsbetrag, den gezahlten
Zinsen sowie (ii) dem Kaufpreis und den individuellen
Transaktionskosten. 
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Sicherheit: Die Ansprüche aus den Teilschuldverschreibungen werden durch
Briefgrundschulden in  Deutschland und akzessorische Hypotheken 
in Österreich in Höhe von insgesamt EUR 26 Mio. (jeweils 
entsprechend aktuellen Verkehrswert laut Gutachten) besichert. Die 
Verwaltung des Treueguts erfolgt durch den Treuhänder Notar Dr.
Mauler, Wien. Im Falle der Verwertung der Objekte besteht die 
Verpflichtung der Emittentin zur Beschaffung eines entsprechenden
Ersatzes. 

Emissionskosten: Die Emissionskosten für die Anleiheemission belaufen sich auf ca.
EUR 1 Mio. 

Verwendung des Erlöses: Nettoerlös aus der Anleiheemission beläuft sich – je nach Umfang 
der Platzierung – auf bis zu EUR 24 Mio. und soll wie folgt 
verwendet werden: 
 

-  je nach Umfang der Platzierung bis zu EUR 10,9 Mio. für die 
Ablösung der bestehenden Darlehen an den
Sicherungsobjekten, so dass erstrangige Hypotheken/
Grundschulden zugunsten der Anleihegläubiger als
Besicherung bestellt werden können; 

-  ca. 80-85% der verbleibenden Mittel für die Realisierung von 
Projekten vorrangig im Bereich Fachmärkte und
Budgethotels; 

-  ca. 15-20% der verbleibenden Mittel für zur Sicherung des 
laufenden Liquiditätsbedarfs (working capital).  

 

Börsennotierung: Die Schuldverschreibungen sind zur Einbeziehung in den
Teilbereich Entry Standard im Open Market an der Frankfurter
Wertpapierbörse vorgesehen. Die Zulassung der
Schuldverschreibungen zum Handel in einem organisierten Markt ist 
nicht vorgesehen. 

WKN/ISIN: A1K0FA/ DE000A1K0FA0  
 

Für das öffentliche Angebot ist folgender Zeitplan vorgesehen: 

 

8. Juli 2011 Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht (BaFin) 
8. Juli 2011 Veröffentlichung des gebilligten Prospekts auf der Internetseite der 

Emittentin www.amictus.net sowie der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe 

www.eyemaxx.com. 

12. Juli 2011 Beginn der Zeichnungsfrist 

22. Juli 2011 Ende der Zeichnungsfrist 

26. Juli 2011 Beginn der Laufzeit der Anleihe 

26. Juli 2011 Voraussichtliche Einbeziehung der Anleihe in den Teilbereich Entry Standard 

im Open Market an der Frankfurter Wertpapierbörse 
25. Juli 2016 Ende der Laufzeit der Anleihe 
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1.2. Zusammenfassung in Bezug auf die Emittentin 

 

Gründung, Sitz 
Die Emittentin wurde am 1. Mai 2002 durch formwechselnde Umwandlung der BinTec 

Communications GmbH gegründet. Sitz der Emittentin ist Nürnberg. 

 

Kapitalmaßnahmen 2011 
Die Emittentin hat zum 5. Mai 2011 eine Sachkapitalerhöhung beschlossen, so dass der 100%ige 

Gesellschaftsanteil an der EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH nach 

Sacheinlagenprüfung durch Moore Stevens gegen Gewährung von 2.499.500 Aktien zum 

Bezugspreis von 1,00 EUR an der Emittentin eingebracht wurde. Die Eintragung der Kapitalerhöhung 

erfolgte am 17. Juni 2011 womit ist die Fortführung der Unternehmenstätigkeit der Emittentin als 

Beteiligungsgesellschaft/ Finanzierungsholding der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe sichergestellt ist.  

 

Geschäftstätigkeit 
Die Emittentin ist ein Immobilienentwicklungsunternehmen mit Fokus auf Gewerbeimmobilien, 

insbesondere auf Handels-, Logistik-, und künftig auch Hotelimmobilien. Sie ist eine 

Holdinggesellschaft, die ihre Immobilien nicht direkt, sondern ausschließlich über Beteiligungs- und 

Objektgesellschaften entwickelt bzw. hält. 

 

Die Emittentin erwirbt über Beteiligungsgesellschaften Liegenschaften, entwickelt Nutzungskonzepte, 

plant und lässt über Generalunternehmer erforderliche Baumaßnahmen ausführen, vermietet und 

veräußert die entwickelten Objekte. Investitionen werden üblicher Weise erst getätigt, wenn durch 

Vorvermietung für mindestens 50 – 60 % der Mietfläche Mietzusagen vorliegen.  

 

Markt und Wettbewerb 
Die Emittentin ist in ihrem Kerngeschäft in den Wachstumsmärkten Tschechien, Slowakei und Polen 

sowie in Deutschland und Österreich tätig. Mieter der Objekte im Bereich der Fachmarktzentren sind 

vorwiegend renommierte deutsche und österreichische Handelsketten.  

Hinsichtlich der Fokussierung auf Handelsimmobilien (Fachmarktzentren) konzentriert sich die 

Emittentin auf Märkte für die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung in kleinen und mittleren 

Städten mit 30.000 bis 50.000 Einwohnern, in der es keine bedeutenden Wettbewerber gibt. Durch 

ihre langjährige Erfahrung im Kerngeschäft zählt die Emittentin nach eigener Einschätzung zu den 

Marktführern. in der Region.. 

Darüber hinaus entwickelt die Emittentin unter Verwendung der Entwicklungskompetenz bezüglich der 

Fachmarktzentren im Moment den Geschäftsbereich Budgethotels in kleineren Städten mit 50.000 – 

100.000 Einwohnern, da nach Ansicht der Emittentin in den kommenden Jahren der fragmentierte  
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teils privat betriebene Hotelmarkt durch internationale Formate zukünftig ersetzt werden bzw. die 

entsprechenden Hotelketten einen entsprechenden Investitionsbedarf ausgemacht haben.  

Weiterhin nimmt die Emittentin in geringem Umfang im Hinblick auf opportunistischen 

Investmentgelegenheiten im Immobilienbereich, insbesondere Land Banking und Logistikimmobilien, 

wahr. 

 

Organisationsstruktur 
Nach Vollziehung der Sachkapitalerhöhung ist die Emittentin über EYEMAXX International Holding & 

Consulting GmbH an einer Vielzahl von- bzw. at-equity konsolidierten Gesellschaften mittelbar und 

unmittelbar beteiligt. In den meisten Fällen sind es diese Gesellschaften, über die das operative 

Geschäft in Form von verrechneten Dienstleistungen und in Form von Beteiligungserträgen aus dem 

Vermietungsergebnis oder dem Beteiligungsverkauf realisiert wird. Zusammengefasst und gesteuert 

werden diese Objektgesellschaften überwiegend über Zwischenholdings. 

 
Vorstand 
Alleiniger Vorstand ist Mag. Dr. (rer. soc. oec.) Michael Müller. 

 
Aufsichtsrat 
Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind Thomas H. Knorr 

(Vorsitzender), Franz Gulz (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender) sowie Mag. Maximilian 

Pasquali. 

 
Abschlussprüfer 
Seit dem Geschäftsjahr 2008 ist die Moore Stephens Treuhand Kurpfalz GmbH, Rennershofstraße 8, 

68183 Mannheim Abschlussprüfer der Emittentin. Moore Stephens Treuhand Kurpfalz GmbH ist 

Mitglied der Wirtschaftsprüferkammer Deutschland. Der Abschlussprüfer der EYEMAXX International 

Holding & Consulting GmbH ist die BDO. Diese ist Mitglied der österreichischen Kammer der 

Wirtschaftstreuhänder. 

 

Ausgewählte historische Finanzinformationen HGB und IFRS - Konzernabschlüsse 
Die im Folgenden aufgeführten ausgewählten Finanzinformationen sind den geprüften 

Jahresabschlüssen der Emittentin nach HGB für die Geschäftsjahre vom 1. November bis zum 31. 

Oktober 2009 sowie vom 1. November bis zum 31. Oktober 2010 entnommen. Die Jahresabschlüsse 

stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass die von der Emittentin am 5. Mai 2011 

beschlossene Sachkapitalerhöhung – 100%ige Einbringung des Gesellschaftsanteils an der 

EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH gegen Gewährung von 2.499.500 Aktien zum 

Bezugspreis von 1,00 EUR – erfolgt. Die Eintragung der Kapitalerhöhung erfolgte am 17. Juni 2011 

und damit ist die Bestätigung des Wirtschaftprüfers wirksam geworden.  
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Die im Folgenden mit * gekennzeichneten Positionen wurden aus den geprüften Abschlüssen von der 

Emittentin abgeleitet und sind ungeprüft: 

Zeitraum 1.11.2009 -
31.10.2010 

(HGB) 
TEUR 

1.11.2008 -
31.10.2009 

(HGB) 
TEUR 

Umsatzerlöse 0 0

Gesamtleistung  * 104 2.140

Finanzergebnis  * 0 -118

EBITDA  *1 78 1.991

EBIT   *2 78 1.991

EBT   *3 78 1.991

Jahresüberschuss/-fehlbetrag 77 1.991

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit * 0 1

Cashflow aus Investitionstätigkeit * 0 0

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit * 0 0

Stichtag 31.10.2010 
(HGB) 
TEUR 

 

31.10.2009 
(HGB) 
TEUR 

 

Eigenkapital 

davon Bilanzverlust 

Eigenkapitalquote  *4 

-85 

-141 

Negativ 

-161

-217

negativ

Langfristiges Vermögen  *5 0 0

Langfristiges Fremdkapital *5 0 0

Bilanzsumme 86 162

Mitarbeiter 0 0

 
1. Die Abkürzung „EBITDA“ stammt aus dem Englischen und steht für „Earnings before interest, taxes, depreciation and 

amortization. Das bedeutet „Gewinn vor Zinsen“, Ertragssteuern, Abschreibungen (auf Sachanlagen) und Ab-

schreibungen (auf immaterielle Vermögensgegenstände) und vor außerordentlichen Ergebnissen. 

2. Die Abkürzung „EBIT“ stammt aus dem Englischen und steht für „Earnings before interest and taxes“ und meint den 

„Gewinn vor Zinsen, Ertragssteuern und außerordentlichen Ergebnissen. 

3. Die Abkürzung „EBT“ stammt aus dem Englischen und steht für „Earnings before taxes“ und meint den Gewinn vor 

Ertragssteuern. 

4. Die ausgewiesenen negativen Eigenkapitalquoten ergeben sich aus einem in den Jahresabschlüssen der AMICTUS 

AG auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesenen „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ in Höhe von 98,8% 

der Bilanzsumme für das Geschäftsjahr 2009/2010 (bzw. 99.4% für das Geschäftsjahr 2008/2009). 

5. Bei der Zuordnung zum langfristigen/kurzfristigen Vermögen bzw. langfristigen/kurzfristigen Fremdkapital wurde die 

vertraglich vereinbarte Laufzeit bzw. die vertraglich vereinbarte Kündbarkeit zugrunde gelegt. Es wird darauf 

hingewiesen, dass kurzfristiges Vermögen und/oder kurzfristiges Fremdkapital insbesondere dem Verbundbereich/die 

Gesellschafter betreffend, teilweise auch faktische Laufzeiten von mehr als einem Jahr haben kann. 
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Die im Folgenden aufgeführten ausgewählten Finanzinformationen sind dem geprüften 

Konzernabschluss der EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH nach IFRS für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 entnommen, wobei die mit * 

gekennzeichneten Positionen aus den geprüften Abschlüssen abgeleitet wurden und ungeprüft sind: 

Zeitraum 
1.1.-31.12.2009

(IFRS) 
TEUR 

1.1.-31.12.2008
(IFRS) 
TEUR 

Umsatzerlöse 10.552 14.757

Gesamtleistung* 11.829 15.126

Finanzergebnis 1.870 3.431

EBITDA  *1 1.032 2.836

EBIT   *2 762 2.482

EBT   *3 1.338 2.412

Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1.322 2.039

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -5.160 8.375

Cashflow aus Investitionstätigkeit 3.873 -1.758

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -107 -5.453

Eigenkapital 

davon thesaurierte Gewinne  

13.459 

11.641 

12.641 

9.774 

Eigenkapitalquote *4 56,9% 47,4 %

Langfristiges Vermögen 9.131 11.463

Langfristiges Fremdkapital 2.220 1.867

Bilanzsumme 23.644 26.689

Mitarbeiter  26 56
 

1. Die Abkürzung „EBITDA“ stammt aus dem Englischen und steht für „Earnings before interest, taxes, depreciation and 

amortization. Das bedeutet „Gewinn vor Zinsen, Ertragssteuern, Abschreibungen (auf Sachanlagen) und Ab-

schreibungen (auf immaterielle Vermögensgegenstände) und vor außerordentlichen Ergebnissen. 

2. Die Abkürzung „EBIT“ stammt aus dem Englischen und steht für „Earnings before interest and taxes“ und meint den 

„Gewinn vor Zinsen“, Ertragssteuern und außerordentlichen Ergebnissen. 

3. Die Abkürzung „EBT“ stammt aus dem Englischen und steht für „Earnings before taxes“ und meint den Gewinn vor 

Ertragssteuern.  

4. Die ausgewiesenen Eigenkapitalquoten wurden den geprüften Konzernabschlüssen der EYEMAXX International 

Holding & Consulting GmbH (siehe Anhang F: Seite F 76, Seite F 155) entnommen und kaufmännisch auf eine 

Dezimalstelle gerundet. 

 

1.3. Besicherung der Teilschuldverschreibungen durch diverse Verpflichtungen und durch 
Assets mit Verkehrswert EUR 26 Mio. / Kontrolle durch Treuhänder 

Die Ansprüche der Anleihegläubiger und zwar sowohl Zinszahlungen als auch Rückzahlung soll 

planmäßig aus dem Cash-flow der Emittentin oder aufgrund von Finanzierungsaktivitäten generierte 

liquide Mittel bedient werden.  
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Entsprechend hat sich die Emittentin verpflichtet, während der Laufzeit der Anleihe keine 

Gewinnausschüttungen vornehmen, durch die das Konzerneigenkapital gemäß IFRS 

Rechnungslegungsstandards unter das Niveau von EUR 14 Mio. sinken würde. 

Überdies haftet die EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH gegenüber der Emittentin in 

Höhe des Nominalbetrages der Anleihe, also bis zu EUR 25.000.000,00 nebst der jeweils fälligen 

Zinsen aus der Anleihe auf Zahlung ohne Einrede aufgrund der gegebenen Konzernstruktur.

Darüber hinaus erfolgt eine Besicherung der Ansprüche aus den Teilschuldverschreibungen durch 

Briefgrundschulden in Deutschland und akzessorische Hypotheken in Österreich in Höhe von 

insgesamt EUR 20,1 Mio. jeweils im 1. Rang wie folgt: 

Grundschulden im 1. Rang (Deutschland)/ Hypotheken im 1. Rang (Österreich) 

Name des Eigentümers/ Art der 
Berechtigung/ Anschrift der Liegenschaft 

 

Art des 
Objekts 

Verkehrswert 
laut Gutachten 

in EUR 

Besicherungs
höhe 

in EUR 
Birkart GmbH & Co. Grundstücksverwaltung 

KG, Aschaffenburg/ Eigentum/ Wuppertal, 

Hölkerfeld 42 

Logistik/Büro 

4.960.000 4.960.000

Birkart GmbH & Co. Grundstücksverwaltung 

KG, Aschaffenburg/ Eigentum 

Aachen, Kellerhausstrasse 20 

Logistik/Büro 

1.320.000 1.320.000

Seespitzstraße Vermietungs Ges.m.b.H. & Co 

KG, Wien/ Eigentum/ Zell am See, 

Seespitzstraße 6/ sowie EM Outlet Center 

GmbH, Wien/ Eigentum/ Zell am See, 

Seespitzstraße 4 

Geschäft/ Büro/ 

Wohnung 

3.880.000 3.880.000

Lifestyle Realbesitz-Verwertungsgesellschaft 

mbH & Co KG, Wien/ Eigentum/ Wien, Karl 

Sarggasse 3 - 5 

Logistik/Büro 

3.558.000 3.547.000

Lifestyle Realbesitz-Verwertungsgesellschaft 

mbH & Co KG, Wien/ Baurecht/ Wien, 

Seybelgasse 8-10 

Logistik/Büro 

618.000 615.000

Marland Bauträger GmbH, Graz/ Eigentum/ 

Graz, Grabenstraße 75 

Wohnungen 
2.250.000 2.250.000

Dr. Michael Müller/ Eigentum am Grund/ 

Hennersdorf, Wildgansgasse 1a/1b/ sowie 

CONTERRA Leasing & Immobilienberatung 

GmbH, Hennersdorf / Berechtigter 

Superädifikat, Wildgansgasse 1a/1b 

Doppelhäuser 

1.200.000 1.200.000

Zwischensumme Kumuliert  17.786.000 17.772.000
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Hypotheken im 1. Rang (Österreich) 

Name des Eigentümers/ Art der 
Berechtigung/ Anschrift der Liegenschaft 

 

Art des 
Objekts 

Verkehrswert 
laut Gutachten 

in EUR 

Besicherungs
höhe 

in EUR 
EYEMAXX International Holding & Consulting 

GmbH, Hennersdorf/ Eigentum/ 

Wildgansgasse 5, Hennersdorf 

Wohnhaus 

470.000 470.000

Innovative Home Bauträger GmbH, Wien/ 

Eigentum/ Oberlaa, Kästenbaumg 27-29. 

Wohnungen 
653.000 653.000

MAXX Bauerrichtungs GmbH, Wien/ 

Eigentum/ Leopoldsdorf, Schlossgasse 6a 

Wohnungen 
1.200.000 1.200.000

Besicherung Kumuliert  20.109.000 20.095.000

 

Außerdem erfolgt eine weitergehende Besicherung der Ansprüche aus den 

Teilschuldverschreibungen durch eine akzessorische Hypothek in Österreich in Höhe von weiteren 

EUR 5.950.000 im 2. Rang und damit insgesamt über EUR 26 Mio.: 

 

Hypotheken im 2. Rang (Österreich) 
 

Names des Eigentümers/ Art der 
Berechtigung/ Anschrift der Liegenschaft 

 

Art des 
Objekts 

Verkehrswert 
laut Gutachten 

in EUR 

Besicherungs-
wert für 

Anleihen-
besicherung 
im 2. Rang in 

EUR 
Lifestyle Realbesitz-Verwertungsgesellschaft 

mbH & Co KG, Hennersdorf/ Eigentum/ 

Schlossgasse 6, Leopoldsdorf / Dr. Michael 

Müller/ Eigentum/ Leopoldsdorf, 

Schlossgasse 6b, bzw. Parkring 10  

Schloss und 

Schlosspark 

mit Gebäuden 14.850.000 5.950.000*

Besicherung Kumuliert   26.050.000

 

* Hinsichtlich des Besicherungsobjektes Schloss Leopoldsdorf besteht eine Hypothek im 1. Rang in 

Höhe von EUR 7.416.000, so dass unter Berücksichtigung des Verkehrswertes von EUR 

14.850.000 für die Besicherung der Anleihe im 2. Rang eigentlich ein Betrag von EUR 7.434.000 zur 

Verfügung stehen würde. Davon wird aber nur ein Betrag von EUR 5.950.000 ausgenutzt.  

 

Die vorgenannten Grundpfandrechte in der Gesamthöhe von EUR 26 Mio. erstrecken sich auf die in 

der vorgenannten Übersicht zusammengefassten Grundstücke. Die Grundpfandrechte werden 
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zugunsten der Anleihegläubiger von einem Treuhänder verwaltet. Der Treuhänder wird im 

Außenverhältnis Inhaber der dinglichen Sicherungsrechte, verwaltet diese im Innenverhältnis jedoch 

ausschließlich für die Anleihegläubiger. Als Treuhänder wurde Dr. Michael Mauler, Öffentlicher Notar 

mit Amtssitz in Wien-Margarethen, Krongasse 14 bzw. dessen Amtsnachfolger bestellt (nachfolgend 

„Treuhänder“). Die Wahl des Treuhänders beruht auf der Überlegung, dass ein in Österreich 

ansässiger Treuhänder im Sicherungsfall schneller Zugriff auf die ganz überwiegende Anzahl der 

Sicherungsobjekte hat. Sollte die Emittentin ihrer Verpflichtung zur Zahlung der jährlichen 

Zinsansprüche oder zur Rückzahlung der Teilschuldverschreibungen gegenüber den 

Anleihegläubigern nicht nachkommen, hat der Treuhänder, die Möglichkeit, die Grundpfandrechte 

durch Zwangsversteigerung oder nach mehrheitlicher  Wahl der Anleihegläubiger, anderweitig zu 

verwerten.  

 

Hierbei stehen die Anleihegläubiger hinsichtlich der Grundpfandrechte in Höhe von EUR 20,1 Mio. im 

ersten Rang. Dies bedeutet, dass die Verwertungserlöse zuerst den Anleihegläubigern zufließen. 

Hinsichtlich des Grundpfandrechts im zweiten Rang in Höhe von EUR 5,9 Mio. sind erstrangig 

besicherte Gläubiger vorrangig in Höhe von EUR 7.4 Mio. zu bedienen, was aber bei einem 

Verkehrswert von insgesamt EUR 14,8 Mio. keine wesentliche Schmälerung der Sicherheit darstellt. 

Der Treuhänder ist zur Rückgabe bzw. Mitwirkung bei der Löschung der dinglichen Sicherungsrechte 

verpflichtet, soweit die Emittentin die Anleihegläubiger vollständig aus deren Rückzahlungsanspruch 

aus der Anleihe befriedigt hat. Solange die Ansprüche der Anleihegläubiger aus der Anleihe nicht 

vollständig befriedigt worden sind, stehen Sicherheiten weiterhin zur Verfügung. Der Treuhänder ist im 

Übrigen zur Freigabe der mit Grundschulden belasteten Grundstücke ganz oder teilweise verpflichtet, 

sofern er im Gegenzug vergleichbare Sicherheiten erhält.  

 

1.4. Zusammenfassung der Risikofaktoren  

Die Emittentin ist der Auffassung, dass jedes Unternehmen im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit 

Risiken ausgesetzt ist. Der Eintritt dieser Risiken kann erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den 

Geschäftsbetrieb der Emittentin und damit auch auf deren Ertragslage haben, so dass die Erfüllung 

der Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen beeinträchtigt wird.  

 

1.4.1 Risiken aus der Teilschuldverschreibung der Emittentin 

Die folgenden Risiken sind nach Auffassung der Emittentin im Hinblick auf die 

Teilschuldverschreibungen von wesentlicher Bedeutung, wenn es darum geht, die Risiken zu 

bewerten, mit denen die Teilschuldverschreibungen behaftet sind:  

 

 Beschränkte anlegerbezogene Eignung. Die Schuldverschreibungen sind nicht für 

jeden Anleger geeignet. Vielmehr sollten interessierte Anleger über erforderliche 
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Kenntnisse verfügen, um die Risiken einer Investition in die Schuldverschreibungen 

beurteilen zu können.  

 Insolvenz der Emittentin. Da keine Einlagesicherung bezüglich der 

Schuldverschreibung besteht, kann es im Falle der Insolvenz der Emittentin zum 

Totalverlust bezüglich der Schuldverschreibungen kommen.  

 Pflichtverletzung des Treuhänders. Der Treuhänder soll gemäß Treuhandvertrag die 

Mittel aus der Zeichnung der angebotenen Teilschuldverschreibungen erst gegen 

Bestellung der grundbuchrechtlichen Sicherheiten an die Emittentin auszahlen und für 

die Ersatzbeschaffung von verwerteten Sicherheiten Sorge tragen. Verletzt der 

Treuhänder seine Pflichten kann dies trotz Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 

zu erheblichen Schäden für die Anleihegläubiger führen. 

 Wertminderung von Sicherheiten. Die Sicherung der Schuldverschreibungen durch 

grundbuchrechtliche Sicherheiten könnte beeinträchtigt werden, wenn der 

Verkehrswert dieser Sicherheiten sinkt oder aber in der konkreten 

Verwertungssituation sich nicht realisieren lässt. Der Anleihegläubiger kann dadurch 

erhebliche Verluste erleiden. Zahlungen auf die Schuldverschreibungen könnten im 

Falle einer Verwertung der als Sicherheit dienenden Grundschulden niedriger sein als 

die Summe der Ansprüche der Anleihegläubiger. 

 Bonitätsverschlechterung. Mit dem Erwerb der Teilschuldverschreibungen ist generell 

das Risiko des Teil- oder sogar Totalverlustes der Teilschuldverschreibungen und der 

Zinsansprüche aufgrund von Bonitätsverschlechterung verbunden. 

 Volatilität. Der Kurswert der Teilschuldverschreibungen kann starken Schwankungen 

unterliegen. Der Anleiheinvestor kann dadurch erhebliche Verluste erleiden. 

 Beschränkte Veräußerbarkeit der Teilschuldverschreibungen. Trotz der vorgesehenen 

Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen in das Segment Entry Standard im 

Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse  kann die Veräußerbarkeit während der 

Laufzeit stark eingeschränkt oder unmöglich sein, wenn auf Grund fehlender 

Nachfrage kein liquider Sekundärmarkt besteht oder ein solcher Markt, sofern er 

besteht, tatsächlich fortbestehen wird.  

 Keine Beschränkung für die Höhe der Verschuldung der Emittentin. Es bestehen 

weder gesetzliche noch vertragliche oder sonstige Beschränkungen hinsichtlich der 

Aufnahme bzw. dem Eingehen von weiteren Verbindlichkeiten durch die Emittentin 

oder mit ihr verbundenen Unternehmen. Eine weitere Verschuldung kann die 

Fähigkeit zur Zinszahlung und Rückzahlung der Anleihe verhindern.  

 Vorrangige dingliche Besicherung anderer Verbindlichkeiten. Aufgrund der 

vorrangigen dinglichen Besicherung anderer Verbindlichkeiten der Emittentin und der 

Amictus/ EYEMAXX-Gruppe kann im Falle der Insolvenz der Emittentin der 
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strukturelle Nachteil bezüglich der Erfüllung der Verpflichtungen aus den 

Schuldverschreibungen zu einem Totalverlust bezüglich der Schuldverschreibungen 

führen, falls gleichzeitig der Wert der grundbuchmäßigen Sicherheiten verfällt.  

 Risiko der Renditeminderung durch Steuern und Kosten. Die Emittentin wird den 

Anleihegläubigern keine zusätzlichen Beträge für Steuern und Abgaben zahlen. 

 Fehlende Mitwirkungsrechte der Anleihegläubiger. Die Anleihegläubiger haben aus 

der Zeichnung der Teilschuldverschreibungen keine Mitwirkungsrechte bei 

unternehmerischen Entscheidungen der Emittentin. 

 Inflationsrisiko. Da die Anleihe mit einer festgeschriebenen Laufzeit angeboten wird, 

besteht das Risiko, dass die Anleihegläubiger am Ende der Laufzeit auf Basis der 

tatsächlichen allgemeinen Preisentwicklung einen Vermögensverlust erleiden.  

 Zinsänderungsrisiko. Bei allgemein steigendem Zinsniveau während der Laufzeit der 

Anleihe ergeben sich erfahrungsgemäß zusätzliche Kursrisiken für die Notierung der 

Teilschuldverschreibungen. 

 

1.4.2. Risiken aus der Geschäftstätigkeit der Emittentin 

Die folgenden Risiken sind nach Auffassung der Emittentin im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit der 

Emittentin von wesentlicher Bedeutung, wenn es darum geht, die Risiken insoweit zu bewerten:  

 

 Marktrisiko. Die Emittentin ist vor allem auf dem Gewerbeimmobilienmarkt in Mittel- 

und Osteuropa tätig und damit maßgeblich von dem volkswirtschaftlichen Umfeld 

sowie der Wertschätzung und der Wertentwicklung von Liegenschaften in dieser 

Region abhängig.  

 Holdingrisiko. Die Emittentin ist als Holdinggesellschaft von den Erträgen der Objekt- 

und Projektdienstleistungsgesellschaften abhängig. Entsprechend kann die Emittentin 

die Ansprüche aus den Schuldverschreibungen nur in dem Umfang erfüllen, in dem 

ihr entsprechende Erträge zufließen oder sie eine entsprechende 

Anschlussfinanzierung erhält. 

 Finanzierungsrisiko. Die Emittentin ist über die Objektgesellschaften dem Risiko sich 

verschlechternder Rahmenbedingungen für die Finanzierung des 

Liegenschaftserwerbs und dem Bau der Immobilienobjekte sowie für die 

Refinanzierung bestehender Objektgesellschaften und dem damit verbundenen 

Zinsänderungs- und Projektfinanzierungsrisiko ausgesetzt.  

 Währungsrisiken. Die Emittentin ist u.a. in Ländern tätig, in denen der Euro kein 

gesetzliches Zahlungsmittel darstellt. Es besteht insofern ein Währungsrisiko für 

Zahlungsverpflichtungen und Einnahmen in diesen Währungen.  
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 Investitionsrisiko. Die Entscheidungen bezüglich der Investition in Liegenschaften 

unterliegen dem Risiko der Fehleinschätzung bezüglich einzelner 

Bewertungsmerkmale.  

 Kostenrisiko. Trotz sorgfältigen Kostenkalkulationen ist es möglich, dass es bei 

Entwicklungsprojekten zu Kostenüberschreitungen (z.B. Baukosten), Vertragsstrafen 

(z.B. bei Bauzeitüberschreitung) oder sogar zum gänzlichen Ausfall des 

Generalunternehmers kommt. Daraus entstehende Mehrkosten müssen von der 

Emittentin getragen werden.   

 Verkaufsrisiko. Der Emittentin könnte es nicht gelingen, entwickelte 

Immobilienprojekte zu angemessenen Konditionen (z.B. Gewährleistung) zu 

verkaufen. Geringere Verkaufspreise können vor allem auch durch Mieterträge unter 

Plan entstehen. 

 Risiken im Zusammenhang mit der Aufnahme neuer Geschäftsfelder. Im 

Geschäftsfeld Budgethotels bestehen durch die Neuaufnahme typische 

Ingangsetzungsrisiken und damit kein kontinuierlicher Zufluss von Erträgen. 

 Erhöhtes Risiko im Geschäftsfeld sonstige Geschäftstätigkeit. Investitionen der 

Emittentin im Rahmen sonstiger Geschäftstätigkeiten mit opportunistischen 

Investmentgelegenheiten sind teilweise mit höheren Risiken als die sonstigen 

Investitionen verbunden. Es sind insoweit höhere Kosten, ein vollständiges Scheitern 

des Investments oder eine geringere Zielrendite möglich.  

 Wettbewerbsrisiko. Es besteht das Risiko von neuen preis- und marketingaggressiven 

Wettbewerben in den Marktnischen der Emittentin. 

 Leerstandsrisiko: Im Rahmen der Entwicklung von Immobilien kann es vorkommen, 

dass vermietbare Flächen mangels Mieterinteresse nicht vermietet werden und 

dadurch reduzierte Einnahmen und Verkaufserlöse anfallen. 

 Steuerliche Risiken. Die Änderungen der steuerlichen Rahmenbedingungen in Mittel- 

und Osteuropa könnten sich negativ auf die Geschäftsentwicklung der Emittentin 

auswirken.  

 Gesetzgebungsrisiken. Durch sich ändernde Gesetze und rechtliche Bestimmungen 

können Zusatzkosten entstehen oder es kann die Emittentin zur Einschränkung oder 

gar Aufgabe ihres Geschäftsmodells gezwungen werden. 

 Umweltrisiko. Bei dem Erwerb von Liegenschaften sind die Objektgesellschaften der 

Emittentin dem Risiko ausgesetzt, Liegenschaften mit Altlasten oder anderen 

Umweltverunreinigungen erworben zu haben und deswegen von Behörden, 

Erwerbern oder Dritten in Anspruch genommen zu werden.  

 
18



 

 Personalrisiko. Der Verlust des Vorstandes sowie anderer wichtiger 

Führungspersonen kann dazu führen, dass die Erträge der Emittentin negativ 

beeinflusst werden.  

 Konzernrisiko. Herr Dr. Michael Müller kann als Großaktionär der Emittentin 

maßgeblich Einfluss auf die Emittentin ausüben und dadurch die Erträge der 

Emittentin negativ beeinflussen. Personelle Verpflichtungen zwischen den 

Konzerngesellschaften der Emittentin und anderen Gesellschaften von Dr. Michael 

Müller können zu Interessenskonflikten führen und sich zu Lasten der Emittentin 

auswirken.  
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2. Risikofaktoren  
Nach Auffassung der Emittentin sind nachfolgend die wesentlichen Risiken dargestellt. Es besteht 

allerdings die Möglichkeit, dass die Emittentin aus anderen als den hier dargestellten Gründen nicht 

imstande ist, Zins- und/oder Kapitalzahlungen auf die oder im Zusammenhang mit den 

Schuldverschreibungen zu leisten. Diese anderen Gründe werden aber von der Emittentin aufgrund 

der ihr gegenwärtig zur Verfügung stehenden Informationen nicht als wesentliche Risiken angesehen 

oder können gegenwärtig nicht vorhergesehen werden.  

 

Die Realisierung eines oder mehrerer Risiken kann erheblich nachteilige Auswirkungen auf die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben oder im Extremfall zu einem Totalverlust, 

der gegebenenfalls unter den jeweiligen Schuldverschreibungen an den Anleger zu zahlenden Zinsen 

und/oder zu einem Totalverlust des vom Anleger eingesetzten Kapitals, kommen. 

 

Anleger sollten beachten, dass die beschriebenen Risiken sowohl einzeln als auch in Kombination 

miteinander auftreten und sich dadurch gegenseitig verstärken können. 

 

Anleger sollten Erfahrung im Hinblick auf Wertpapiergeschäfte der vorliegenden Art mitbringen und 

sollten sehr gründlich die ausführlich dargelegten Risiken im Wertpapierprospekt studieren, um das 

Risiko der Anleihe 2011/2016 einschätzen zu können. Die individuelle Beratung durch ihre Berater vor 

der Kaufentscheidung ist in jedem Fall unerlässlich. 

 

2.1. Risikofaktoren in Bezug auf die Teilschuldverschreibungen 

2.1.1. Beschränkte anlegerbezogene Eignung 

Die Schuldverschreibungen sind nicht für jeden Anleger geeignet. Vielmehr sollten interessierte 

Anleger über erforderliche Kenntnisse verfügen, um die Risiken einer Investition in die 

Schuldverschreibungen beurteilen zu können. Eine Anlage in die Teilschuldverschreibungen ist nur für 

Anleger geeignet, die  

 

 die Anleihebedingungen der Teilschuldverschreibungen gänzlich verstanden haben,  

 das wirtschaftliche Risiko einer Anlage in die Teilschuldverschreibungen bis zu deren 

Fälligkeit tragen können, 

 von dem Risiko der fehlenden Veräußerbarkeit der Teilschuldverschreibungen über 

einen erheblichen Zeitraum, im Zweifel bis zur Fälligkeit Kenntnis haben,  

 in der Lage sind, die Vorteile und Risiken vor dem Hintergrund der eigenen 

Finanzlage beurteilen zu können,  
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 in der Lage sind, die Risiken und Vorteile einer Anlage in die 

Teilschuldverschreibungen und die Informationen, die im Prospekt oder anderen 

maßgeblichen Dokumenten enthalten sind oder durch Verweis aufgenommen sind, 

beurteilen zu können.  

 

2.1.2. Insolvenz der Emittentin 

Die Rückzahlung der Teilschuldverschreibungen ist vom Geschäftserfolg der Emittentin abhängig und 

zwar dadurch, dass ausreichend liquide Mittel generiert werden. Eine Gewähr für den Eintritt 

wirtschaftlicher Ziele und Erwartungen kann die Emittentin nicht leisten. Da keine Einlagesicherung 

bezüglich der Schuldverschreibung besteht, kann es im Falle der Insolvenz der Emittentin zum 

Totalverlust bezüglich der Schuldverschreibungen kommen. Es besteht daher das Risiko eines 

teilweisen Verlustes bezüglich der Kapitalanlage und der Zinsen oder sogar der Totalverlust, falls 

gleichzeitig die bestellten grundbuchmäßigen Sicherheiten in ihrem Wert verfallen sollten. Im Falle der 

Insolvenz der Emittentin sind die Anleger gemäß der geltenden Insolvenzverordnung mit den nicht 

bevorrechtigten Gläubigern der Emittentin gleichgestellt, wenn vorab die für die 

Teilschuldverschreibungen vorgesehenen Sicherheiten verwertet wurden. Nach Verwertung des 

Vermögens der Emittentin im Insolvenzfall erfolgt die Befriedigung der jeweiligen Gläubiger im 

Verhältnis ihrer Forderungen zu den Gesamtverbindlichkeiten der Emittentin.  

 

2.1.3. Pflichtverletzung des Treuhänders 

Aufgrund der Sicherungskonstruktion der Anleihe kontrolliert der Treuhänder, dass die Emittentin die 

Grundpfandrechte nicht für andere Zwecke als die Sicherung der Rückzahlung der 

Schuldverschreibungen einsetzt. Verletzt der Treuhänder seine Pflichten, kann dies zu Nachteilen für 

die Anleihegläubiger führen, wenn der Treuhänder nicht für seine Pflichtverletzungen haftet oder 

entsprechende Ansprüche gegen den Treuhänder nicht durchsetzbar sind. 

 

2.1.4. Wertminderungen von Sicherheiten 

Die Sicherung von Ansprüchen der Anleihegläubiger durch grundbuchrechtlich gesicherte Pfandrechte 

können dadurch beeinträchtigt werden, dass der Verkehrswert der Sicherheiten sinkt. Ebenso kann im 

Hinblick auf Ansprüche der Anleihegläubiger durch grundbuchrechtlich gesicherte Pfandrechte nicht 

ausgeschlossen werden, dass im Falle einer Insolvenz der Emittentin bei einer Verwertung der 

Grundschulden aufgrund von Wertverlusten der Immobilie nicht der Verkehrswert erzielt wird. Ein 

Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann im Extremfall dabei eintreten bzw. die Anleihegläubiger 

keine oder allenfalls geringe Zahlungen auf ihre Ansprüche aus den Teilschuldverschreibungen 

erhalten. 
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2.1.5. Bonitätsverschlechterung 

Zum Zwecke des wirtschaftlichen Erfolges ist die Emittentin gehalten, die Rückzahlung des 

Anleihebetrags und die Erfüllung der Verpflichtungen zur Zahlung von Zinsen im Rahmen ihrer 

geschäftlichen Aktivitäten die Mittel aus der Emission der Teilschuldverschreibungen zu verwenden. 

Das Risiko des teilweisen oder sogar vollständigen Verlustes der Kapitaleinlagen der Anleger sowie 

der Zinsen besteht, wenn die Mittel aus der Emission nicht in dieser Weise verwendet werden oder die 

Bonität der Emittentin aus anderen Gründen in Mitleidenschaft gezogen wird.  

 

2.1.6. Volatilität  

Da die angebotenen Teilschuldverschreibungen eine kleine Emission mit einem begrenzten Volumen 

sind, können erhebliche Preisschwankungen für die Teilschuldverschreibungen eintreten und zwar 

unabhängig von der Finanzlage der Emittentin oder der allgemeinen Zinsentwicklung.  

Die Emittentin kann auch keine Gewähr dafür übernehmen, dass ein nennenswerter Handel bezüglich 

der Teilschuldverschreibungen besteht. 

Eine negative Geschäftsentwicklung der Emittentin könnte darüber hinaus zu Überreaktion hinsichtlich 

der Preise für die Teilschuldverschreibungen nach unten führen.  

 

2.1.7. Beschränkte Veräußerbarkeit der Teilschuldverschreibungen 

Die hier angebotenen Teilschuldverschreibungen sind frei übertragbar. Trotz der vorgesehenen 

Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen in das Segment Entry Standard im Open Market an der 

Frankfurter Wertpapierbörse kann die Veräußerbarkeit während der Laufzeit stark eingeschränkt oder 

unmöglich sein, wenn aufgrund fehlender Nachfrage kein liquider Sekundärmarkt besteht oder ein 

solcher Markt, sofern er besteht, fortgesetzt wird. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass 

der Anleger seine Teilschuldverschreibungen nicht, nicht zum gewünschten Zeitpunkt oder nicht zu 

dem gewünschten Preis veräußern kann. 

Sollten die Teilschuldverschreibungen nicht in einen Handel an einer Börse einbezogen werden, wäre 

ihre Veräußerbarkeit stark eingeschränkt oder gar nicht möglich. Im ungünstigsten Fall muss der 

Anleger daher damit rechnen, seine Teilschuldverschreibungen nicht verkaufen zu können und das 

Ende der Laufzeit der Anleihe abwarten zu müssen. Außerdem wird es in diesem Fall für die 

Teilschuldverschreibungen keinen an der Börse ermittelten Kurs geben.  

 

2.1.8. Keine Beschränkung für die Höhe der Verschuldung der Emittentin.  

Es bestehen weder gesetzliche noch vertragliche oder sonstige Beschränkungen hinsichtlich der 

Aufnahme bzw. dem Eingehen von weiteren Verbindlichkeiten durch die Emittentin oder mit ihr 

verbundenen Unternehmen. Eine weitere Verschuldung kann die Fähigkeit zur Zinszahlung und 

Rückzahlung der Anleihe verhindern. 
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2.1.9. Fehlende Mitwirkungsrechte der Anleihegläubiger 

Die Teilschuldverschreibungen vermitteln keine gesellschaftsrechtliche oder unternehmerische 

Beteiligung. Sie sind auch nicht mit Stimmrechten ausgestattet und gewähren keinerlei 

Mitgliedsrechte, Geschäftsführungsbefugnisse oder Mitspracherechte. Unternehmerische 

Entscheidungen werden immer vor dem Hintergrund bestimmter Annahmen über zukünftige 

Entwicklungen getroffen. Im Nachhinein kann sich dann herausstellen, dass die Entwicklungen anders 

verlaufen sind und deshalb die unternehmerische Entscheidung nicht die gewünschte Auswirkung 

hatte oder sogar negative Auswirkungen hat. Dies könnte negativen Einfluss auf die wirtschaftliche 

Entwicklung der Emittentin haben mit der Folge, dass die Zinszahlungen sowie die Rückzahlung der 

Anleihe aufgrund fehlender Zahlungsmittel nicht erfolgen können. 

 

2.1.10. Risiko der Renditeminderung durch Steuern und Kosten  

Für den Anleihegläubiger entstehen beim Kauf und Verkauf von Teilschuldverschreibungen neben 

dem aktuellen Preis verschiedene Neben- und Folgekosten, die die Rendite der 

Schuldverschreibungen erheblich verringern oder gar ausschließen können.  

Zinszahlungen auf die Teilschuldverschreibungen oder auf von Anleihegläubiger bei Verkauf oder 

Rückzahlung der Teilschuldverschreibungen realisierten Gewinne sind gegebenenfalls steuerpflichtig.  

Die in diesem Prospekt enthaltenen steuerlichen Ausführungen geben die Ansicht der Emittentin 

bezüglich der zum Zeitpunkt des Datums dieses Prospektes geltenden Rechtslage wieder. 

Finanzbehörden und –gerichte können jedoch zu einer anderen steuerlichen Beurteilung kommen. Die 

in diesem Prospekt erfolgten steuerlichen Ausführungen dürfen darüber hinaus nicht alleinige 

Grundlage für die Entscheidung zum Kauf der Teilschuldverschreibungen aus Steuergründen dienen, 

da jeweils die individuelle Situation des Anleihegläubigers zu berücksichtigen ist. Potentielle 

Anleihegläubiger sollten vor der Entscheidung zum Kauf der Teilschuldverschreibungen ihren 

persönlichen Steuerberater um Rat fragen. Die Emittentin haftet nicht für steuerliche Konsequenzen 

bei dem Erwerb der Teilschuldverschreibungen.  

 

2.1.11. Inflationsrisiko 

Der Wert des von den Anlegern für die Teilschuldverschreibungen eingesetzten Kapitals kann sich 

durch Inflation erheblich mindern. Bei den Teilschuldverschreibungen handelt es um eine 

Unternehmensanleihe mit einer vertraglich festgeschriebenen Laufzeit, so dass während der Laufzeit 

ein Inflationsrisiko besteht, das zur Folge haben kann, dass Inhaber der Teilschuldverschreibungen 

einen finanziellen Verlust erleiden. Ebenso kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 

Möglichkeiten der Veräußerung der Teilschuldverschreibungen eingeschränkt sind, so dass der 

Anleger gezwungen sein kann, die Teilschuldverschreibungen bis zum Ende der Laufzeit zu halten 

und damit einen Wertverlust durch die Inflation in voller Höhe zu realisieren. 
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2.1.12. Zinsänderungsrisiko 

Während der Laufzeit der Anleihe kann es zu einer Erhöhung des allgemeinen Zinsniveaus kommen. 

Es besteht daher das Risiko, dass sich der Kurs der Teilschuldverschreibungen mindert und ein 

sofortiger Verkauf nur zu einem geringen Preis als bei Erwerb möglich ist. 

 

2.2 Risken aus der Geschäftstätigkeit der Emittentin 

Wie jedes Unternehmen ist auch die Emittentin im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit Risiken 

ausgesetzt. Der Eintritt dieser Risiken kann zu erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf den 

Geschäftsbetrieb und die Ertragslage der Emittentin führen und die Erfüllung der Verpflichtungen aus 

Geldanlagen und emittierten Schuldverschreibungen beeinträchtigen. 

 

2.2.1 Marktrisiko  

Die Emittentin ist vor allem auf dem Gewerbeimmobilienmarkt in Mittel- und Osteuropa tätig und damit 

maßgeblich von dem volkswirtschaftlichen Umfeld sowie der Wertschätzung und der Wertentwicklung 

von Liegenschaften in dieser Region abhängig.  

Die insoweit relevanten Größen sind von zahlreichen, sich gegenseitig beeinflussenden Faktoren 

abhängig und unterliegen dementsprechend vielfältigen Schwankungen. Zu den beeinflussenden 

Faktoren zählen z.B. 

 

 Investitionsbereitschaft seitens potentieller Erwerber sowie deren finanzielle 

Mittelverfügbarkeit 

 gesetzlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen, 

 allgemeine Investitionstätigkeit der Unternehmen, 

 Kaufkraft der Bevölkerung, 

 Attraktivität des Standortes Mittel- und Osteuropa im Vergleich zu anderen Ländern, 

 Angebot an und Nachfrage nach Immobilienprojekten an den jeweiligen Standorten 

sowie Sonderfaktoren in den lokalen Märkten, 

 gesamtwirtschaftliche Entwicklung, insbesondere das Zinsniveau für die Finanzierung 

von Liegenschaftsakquisitionen 

 die Entwicklung des deutschen, österreichischen sowie des internationalen 

Finanzmarktumfelds, 

 die zyklischen Schwankungen des Immobilienmarktes selbst, 

 die demographische Entwicklung in Mittel- und Osteuropa, 

 die Entwicklung der Energiekosten. 
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Der Erfolg der Emittentin ist von diesen, sich fortlaufend ändernden Faktoren abhängig und stets von 

den betreffenden Schwankungen und Entwicklungen beeinflusst, auf die die Amictus/ EYEMAXX-

Gruppe keinen Einfluss hat. Durch die Konzentration auf Gewerbeimmobilien in einem speziellen 

Segment verfügt Amictus/ EYEMAXX-Gruppe zudem eine sehr beschränkte Diversifizierung der 

Risiken mit anderen Immobiliensegmenten statt. Die Emittentin muss die fortlaufenden Änderungen 

ihres wirtschaftlichen Umfelds und die sich ändernden Entscheidungsgrößen kontinuierlich 

beobachten, neu bewerten und entsprechende Entscheidungen treffen. 

 

Eine negative gesamtwirtschaftliche Entwicklung, eine negative Entwicklung des Immobilienmarktes 

oder eine Fehleinschätzung der Marktanforderungen seitens der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe könnten 

sich negativ auf die Geschäftstätigkeit und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

auswirken. 

 

2.2.2 Holdingrisiko 

Das Geschäftsmodell der Emittentin sieht vor, dass die Erträge, die die Objektgesellschaften und 

Dienstleistungsunternehmen mit den erworbenen Immobilien erwirtschaften, im Rahmen der 

Zinszahlungen aus den Darlehen oder im Rahmen der Gewinnverwendung bzw. der Veräußerung an 

die Amictus/ EYEMAXX-Gruppe ausgeschüttet werden und dort für die Zinszahlungs- und 

Rückzahlungspflichten der Emittentin gegenüber den Anleihegläubigern zur Verfügung stehen. Es ist 

jedoch nicht sichergestellt, dass die verbundenen Unternehmen genügend Erträge erwirtschaften, um 

die Zins- und Rückzahlungspflichten der Emittentin gegenüber den Anleihegläubigern sicherzustellen. 

Gleiches gilt für den Fall, dass eines oder mehrere abhängige Unternehmen, denen Mittel aus der 

Anleihe  überlassen worden sind, einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellen, so dass 

sich dies negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin auswirken würde.  

 

2.2.3 Finanzierungsrisiko 

Die Emittentin ist über die Objektgesellschaften dem Risiko sich verschlechternder 

Rahmenbedingungen für die Finanzierung des Liegenschaftserwerbs und Bau der Immobilienobjekte 

sowie für die Refinanzierung bestehender Objektgesellschaften und dem damit verbundenen 

Zinsänderungs- und Projektfinanzierungsrisiko ausgesetzt. Weiterhin ist ein Finanzierungsrisiko 

gegeben bei möglichen Nachfinanzierungen, bei Nichterreichen oder Wegfall der mit den 

projektfinanzierenden Banken vereinbarten Kredit Covenants (z.B. bei Ausfall eines Mieters) 

unterschreiten der vereinbarten DSCR (Debt Service Coverage Rate).  

 
25



 

 

2.2.4 Währungsrisiken  

Die Emittentin wird neben Deutschland und Österreich auch in andere Länder investieren, die bis dato 

nicht der Währungsunion angehören und deshalb in lokaler Währung verrechnen (Tschechien und 

Polen, Serbien). Diesbezüglich kann es zu Währungsverlusten bei Miet- und Kreditverträgen kommen.  

 

2.2.5 Investitionsrisiko 

Bei der Bewertung von Liegenschaften ist eine Vielzahl von Faktoren zu berücksichtigen. Risiken 

ergeben sich für den Anleger daraus, dass selbst bei Beachtung aller relevanten Auswahlkriterien 

sowie Marktstrategien und -analysen zukünftige Entwicklungsprojekte wegen nicht vorhersehbarer 

Marktentwicklungen zu Verlusten führen können. Es ist auch nicht auszuschließen, dass die 

Emittentin bei einer Ankaufsentscheidung einzelne Bewertungsmerkmale falsch einschätzt oder 

Gutachten, auf die die Emittentin ihre Entscheidung stützt, fehlerhaft sind. 

 

Fehleinschätzungen des Managements können das operative Geschäft ebenfalls negativ 

beeinflussen. Dabei können spezielle, branchentypische Risiken dadurch eintreten, dass sich 

beispielsweise durch Konkurrenzprojekte der Standort für eine Immobilie negativ entwickelt.  

 

Solche Fehleinschätzungen können zu einer insgesamt fehlerhaften Analyse durch die Emittentin bei 

einer Investitionsentscheidung führen, die sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Emittentin auswirken könnte. 

 

2.2.6 Kostenrisiko 

Die Immobilienentwicklungsprojekte der Emittentin bzw. derer Projektgesellschaften unterliegen 

sorgfältigen Kostenkalkulationen. Trotzdem ist es möglich, dass es bei Entwicklungsprojekten zu 

Kostenüberschreitungen (z.B. Baukosten), Vertragsstrafen (z.B. Mieterverlust bei 

Bauzeitüberschreitung) oder sogar zum gänzlichen Ausfall des Generalunternehmers kommt. Daraus 

entstehende Mehrkosten müssen in weiterer Folge von der Emittentin getragen werden.   

Darüber hinaus ist es denkbar, dass Amictus/ EYEMAXX-Gruppe im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit 

auf Verlangen von projektfinanzierenden Banken Kostenüberschreitungsgarantien abgeben wird 

müssen. Diese Garantien können Amictus/ EYEMAXX-Gruppe zur Zahlung von 

Kostenüberschreitungen an z.B. Generalunternehmer verpflichten, wenn diese berechtigte 

Forderungen aus Tätigkeiten stellen, die über den budgetierten Planwerten liegen. Eine 

Inanspruchnahme der einzelnen Gesellschaften der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe solchen 

Garantieerklärung kann sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

auswirken.  
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2.2.7 Verkaufsrisiko 

Die Geschäftstätigkeit der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe sieht neben der Entwicklung von 

Gewerbeobjekten, üblicherweise in eigenen Projektgesellschaften je Objekt (sogenannte SPV oder 

Special Purpose Vehicle) auch einen Verkauf derartiger, fertig gestellter Immobilien einzeln oder im 

Paket vor. Sollten diese Verkäufe nicht die Liegenschaften selbst betreffen, sondern die 

Geschäftsanteile an den jeweiligen Projektgesellschaften dann besteht das Risiko, dass der 

Verkaufserlös für die Geschäftsanteile an der Projektgesellschaft geringer ist als die insgesamt 

investierten Mittel in der Projektgesellschaft. Weiterhin muss es der Emittentin gelingen, Käufer zu 

finden, die bereit und auch finanziell in der Lage sind, einen solchen Preis zu zahlen. Sollte die 

Amictus/ EYEMAXX-Gruppe nicht oder nicht in genügendem Umfang Käufer für ihre Immobilien 

finden, würde dies die Geschäftstätigkeit sowie die Finanz- und Ertragslage der Emittentin erheblich 

beeinträchtigen.  

 

Selbst wenn es der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe gelingt, Käufer zu finden und mit diesen einen 

Kaufvertrag zu einem aus Sicht der Emittentin angemessenen Preis abzuschließen, ist nicht 

auszuschließen, dass der Käufer bei Fälligkeit des Kaufpreises zu dessen Zahlung nicht in der Lage 

ist und im Ergebnis die Amictus/ EYEMAXX-Gruppe den mit der Kaufpreiszahlung verbundenen 

Gewinn nicht realisieren kann.  

 

Die erfolgreiche Veräußerbarkeit von Immobilienprojekte ist von vielen Faktoren abhängig, auf die die 

Emittentin überwiegend keinen Einfluss hat, wie z. B. die Entwicklung der allgemeinen Konjunktur 

sowie der Branchenkonjunktur, die politische Lage oder die Verfassung der Immobilienmärkte. Es 

kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die Emittentin geplante Erträge aus einer 

Veräußerung nicht oder nicht in dem geplanten Umfang realisieren kann, etwa aufgrund eines zum 

entsprechenden Zeitpunkt ungünstigen Marktumfeldes. Eine oder mehrere unterbliebene 

Veräußerungen von Immobilien, deren Erträge hinter den Erwartungen der Emittentin zurückbleiben, 

könnten sich nachteilig auf deren Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage auswirken. 

 

2.2.8 Risiken im Zusammenhang mit der Aufnahme neuer Geschäftsfelder  

Die Amictus/ EYEMAXX-Gruppe Gruppe betreibt als weiteres Geschäftsfeld, neben dem 

Stammgeschäft der Fachmarktzenterentwicklung auch die Entwicklung und Realisierung von 

Economy Hotels und Budget Hotels. Mit dem Aufbau dieses Geschäftsfelds sind für Amictus/ 

EYEMAXX-Gruppe Aufwendungen verbunden, von denen ungewiss ist, ob ihnen künftig 

entsprechende Erträge gegenüberstehen werden. Sollte sich der Aufbau des neuen Geschäftsfeldes 

schlechter als von Amictus/ EYEMAXX-Gruppe erwartet entwickeln, könnte dies die Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe negativ beeinträchtigen.  
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Die Emittentin befindet sich derzeit in der Phase der Projektierung und Projektvorprüfung und möchte 

nach Abschluss eines langfristigen Mietvertrages mit bonitätsstarken Mietern in 2012 in die 

Realisierung gehen. Sollte es nicht gelingen, die erworbenen Immobilien so zu entwickeln, dass diese 

gewinnbringend an Investoren oder Betreibergesellschaften veräußert werden können, würde dies die 

Geschäftstätigkeit der Emittentin negativ beeinträchtigen und so die Vermögens-, Ertrags- und 

Finanzlage der Emittentin. 

 

2.2.9 Erhöhtes Risiko im Geschäftsfeld sonstige Geschäftstätigkeit 

Investitionen der Emittentin im Rahmen sonstiger Geschäftstätigkeiten mit opportunistischen 

Investmentgelegenheiten sind teilweise mit höheren Risiken als die sonstigen Investitionen 

verbunden. Es sind insoweit höhere Kosten, ein vollständiges Scheitern des Investments oder eine 

geringere Zielrendite möglich.  

 

2.2.10 Wettbewerbsrisiko 

Die Emittentin ist eine etablierte Developmentgesellschaft mit gutem Track Record. Trotzdem besteht 

ein Risiko, dass die Amictus/ EYEMAXX-Gruppe nachhaltig keine geeigneten Entwicklungsprojekte 

findet. Am Markt sind andere Entwicklungsgesellschaften aktiv, die ebenso an der Kosteneffizienz im 

Hinblick auf Gewerbeimmobilien arbeiten und die über teils erheblich größere personelle und 

finanzielle Ressourcen verfügen. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass gerade 

solchermaßen andere Entwickler dem Konzept der Emittentin vergleichbare Konzepte zur 

Generierung von Geschäften entwickeln. Aufgrund größerer personeller und finanzieller Ressourcen 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass konkurrierende Entwickler in der Lage sein könnten, eine 

aggressivere Preispolitik und ein intensiveres Marketing zu betreiben und daher möglicherweise 

Gewerbeimmobilien, an denen die Emittentin ebenfalls interessiert ist, zu besseren Konditionen oder 

früher zu erwerben.  

 

2.2.11 Leerstandsrisiko 

Im Rahmen der Entwicklung von Immobilien kann es vorkommen, dass vermietbare Flächen mangels 

Mieterinteresse nicht oder nur teilweise vermietet werden und dadurch reduzierte Einnahmen und 

Verkaufserlöse  anfallen. 

 

2.2.12  Steuerliche Risiken 

Die Änderungen der steuerlichen Rahmenbedingungen in Mittel- und Osteuropa könnten sich negativ 

auf die Geschäftsentwicklung der Emittentin auswirken.  
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Sowohl bei den Abschreibungszeiten für Immobilien sowie in Hinblick auf die Grundlagen der 

Besteuerung von Immobilien sind bedeutsame Änderungen nicht auszuschließen. Solche 

Veränderungen der steuerlichen Rahmenbedingungen können sich negativ auf die Nachfrage nach 

Immobilien oder das Marktumfeld für Investitionen auswirken. Eine nachteilige Entwicklung der 

steuerlichen Rahmenbedingungen in Deutschland könnte sich negativ auf die Geschäftstätigkeit und 

die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin auswirken. 

 

2.2.13 Gesetzgebungsrisiken  

Durch sich ändernde Gesetze und rechtliche Bestimmungen können Zusatzkosten entstehen oder es 

kann die Emittentin zur Einschränkung oder gar Aufgabe ihres Geschäftsmodells gezwungen werden. 

Die Gesetzgebung unterliegt einem ständigen Wandel. So können Maßnahmen der Gesetz- und 

Verordnungsgeber auf Staaten-, Bundes- oder Landes- bis hin zur Kommunalebene die Markt- und 

Wettbewerbsverhältnisse beeinflussen und sich negativ auf die wirtschaftliche Situation der Amictus/ 

EYEMAXX-Gruppe Gruppe auswirken. Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass aufgrund 

derartiger gesetzgeberischer Maßnahmen die Amictus/ EYEMAXX-Gruppe Gruppe zur Umstellung, 

Reduzierung oder auch Einstellung einzelner geschäftlicher Aktivitäten gezwungen ist. 

 

2.2.14 Umweltrisiko 

Bei dem Erwerb von Liegenschaften sind die Objektgesellschaften der Emittentin dem Risiko 

ausgesetzt, Liegenschaften mit Altlasten oder anderen Umweltverunreinigungen erworben zu haben 

und deswegen von Behörden, Erwerbern oder Dritten in Anspruch genommen zu werden. 

 

2.2.15 Personalrisiko 

Die Amictus/ EYEMAXX-Gruppe ist der Auffassung, dass ihr zukünftiger Erfolg und damit der Erfolg 

der Emittentin insbesondere auf den Kenntnissen, Fähigkeiten und Erfahrungen des derzeitigen 

Vorstands, Geschäftsführern und den Abteilungsleitern der Emittentin beruht. Der Verlust von 

unternehmenstragenden Personen und Schwierigkeiten, benötigtes Personal mit den erforderlichen 

Qualifikationen zu gewinnen oder zu halten, können einen nachteilige Auswirkungen auf die 

Geschäftstätigkeit der Emittentin und damit auf ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken. 

 

2.2.16. Konzernrisiko 

Zwischen der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe AG und der mit ihr verbundenen Unternehmen sowie der 

für die Amictus/ EYEMAXX-Gruppe handelnden Personen, die für das operative Geschäft der 

Amictus/ EYEMAXX-Gruppe und auch der Emittentin maßgeblich sind, bestehen in der Person des 
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Vorstandes Dr. Michael Müller mögliche Interessenskonflikte. Der Vorstand der Emittentin Herr Dr. 

Michael Müller ist zugleich Eigentümer weiterer Immobiliengesellschaften, die im Bereich 

Gewerbeimmobilien investieren. Es besteht daher für die Amictus/ EYEMAXX-Gruppe das Risiko, 

dass Herr Dr. Michael Müller in Interessenkollision zwischen der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe und 

seinen anderen Immobiliengesellschaften Entscheidungen zu Lasten der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe 

treffen könnte. Dies kann zu Gewinnverlagerungen bzw. dem Verlust von Geschäftschancen führen. 
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3. Allgemeine Informationen  

3.1. Verantwortung für den Prospekt  

Die Amictus künftig EYEMAXX Real Estate AG mit Sitz in Nürnberg übernimmt für die in diesem 

Prospekt gemachten Angaben gemäß § 5 Abs. 4 WpPG die Verantwortung. Die Emittentin erklärt, 

dass ihres Wissens nach die in diesem Prospekt gemachten Angaben richtig und keine wesentlichen 

Umstände ausgelassen sind. 

 

3.2. Verbreitung von Informationen  

Im Zusammenhang mit der Ausgabe und dem Verkauf der Schuldverschreibungen ist niemand 

berechtigt, Informationen zu verbreiten oder Erklärungen abzugeben, die im Widerspruch zu den 

Angaben stehen, die in diesem Prospekt bzw. etwaigen Nachträgen dazu enthalten sind. Für 

Informationen von Dritten, die nicht in diesem Prospekt enthalten sind, lehnt die Emittentin jegliche 

Haftung ab. 

 

3.3. Begriffsbestimmungen  

Angebotsfrist ist der Zeitraum, in dem die Zeichnung neu aufgelegter Wertpapiere möglich ist. 

Anleihe ist eine Sammelbezeichnung für alle Schuldverschreibungen mit vor Ausgabe festgelegter 

Verzinsung, Laufzeit und Rückzahlung. 

Anleihegläubiger sind Anleiheanleger, Käufer, Inhaber von Anleihen, welche die Rechte daraus 

gegenüber der Emittentin geltend machen können. Vertragspartner der Emittentin. 

Der Begriff Emittentin bezieht sich auf die Amictus AG künftig EYEMAXX Real Estate AG mit Sitz in 

Nürnberg, geschäftsansässig Auhofstrasse 25, 63741 Aschaffenburg. 

Bei der Darstellung der Emittentin wird diese in diesem Prospekt gemeinsam mit ihren ganz oder 

teilweise konsolidierten unmittelbaren und mittelbaren Tochter bzw. Enkelgesellschaften sowie 

gemeinsam mit ihren nicht konsolidierten Beteiligungen an Gesellschaften als Amictus/ EYEMAXX-
Gruppe bezeichnet. 

Inhaberschuldverschreibung ist eine Anleihe, Inhaberpapiere, welche die Emittentin verpflichten, an 

den jeweiligen Inhaber der Anleiheurkunde die Zinsen und den Rücknahmebetrag bei Fälligkeit der 

Papiere zu leisten. Der jeweilige Inhaber der Wertpapierurkunde ist stets der Forderungsinhaber. 

Nennwert bezeichnet den Nennbetrag. Nominalwert einer Aktie, Anleihe usw. Der Nominalwert 

entspricht dem Anlage-Rückzahlungsbetrag eines Wertpapiers.

Prospekthaftung ist die Haftung der Emittentin für absichtlich oder fahrlässig unrichtig oder 

unvollständig erteilte Angaben in Verkaufs-, Wertpapier- oder Börsenprospekten. 
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3.4. Gründe für das Angebot und Verwendung der Emissionserlöse  

Die Emittentin finanziert bis dato ihre Immobilienprojekte vorrangig über Eigenmittel in Partnerschaft 

mit Private Equity Gesellschaften. Dieses Finanzierungsmodell führt jedoch zu einer erheblichen 

Schmälerung der Ertragspotentiale der Emittentin, in dem jeweils mit Private Equity Gesellschaften 

finanzierten Projektgesellschaften. Vergleichsrechnungen der Emittentin zeigen, dass bei Ersatz der 

Private Equity Finanzierung durch die Mittel aus der Anleihe das Ertragspotential im Durchschnitt 

annähernd verdoppelt werden kann.  

 

Der Emissionserlös der Anleihe beläuft sich je nach Umfang der Platzierung und unter 

Berücksichtigung von Gesamtkosten für die Platzierung von ca. EUR 1 Mio. auf bis zu EUR 24 Mio. 

und soll nach Planung der Emittentin nach Umsetzung eines Sicherungskonzeptes, zugunsten der 

Anleihegläubiger, aber überwiegend zur Immobilienentwicklung verwendet werden. 

 

Je nach Umfang der Platzierung ist die Umsetzung eines Sicherungskonzeptes zugunsten der 

Anleihegläubiger durch Gewährung von Darlehen mit einer Verzinsung von 7,50 % p.a. von bis zu 

EUR 10,9 Mio. und dem damit verbundenen Erwerb von Grundschulden und anderen 

Immobiliarsicherheiten mit einem Verkehrswert von bis zu insgesamt EUR 26,0 Mio. zuzüglich einer 

Verpfändung der Mieteinnahmen aus den Besicherungsobjekten bis zur Höhe von jährlich EUR 0,8 

Mio. geplant. 

Die danach verbleibenden Mittel sollen zu ca. 80-85% für die Realisierung von Projekten vorrangig im 

Bereich Handelsimmobilien (vorwiegend Fachmarktzentren (FMZ) und Budgethotels verwendet 

werden. Die Amictus/ EYEMAXX-Gruppe verfügt über eine Pipeline von folgenden Projekten, die sich 

in der Prüfung befinden und wird je nach wirtschaftlicher und finanzieller Attraktivität die geeignetsten 

Projekte auswählen und in die Besten investieren.  

 

Projekt Gesamtinvestitionsvolumen voraussichtl. Fertigstellung 
1. FMZ Kyjov (CZ) 3,9 Mio EUR MAR 2012 
2. FMZ Pelhrimov (CZ) 2,0 Mio EUR APR 2012 
3. FMZ Louny (CZ) 6,5 Mio EUR SEP 2012 
4. FMZ Krnov (CZ) 4,0 Mio EUR OKT 2012 
5. FMZ Jablonec (CZ) 6,7 Mio EUR NOV 2012 
6. FMZ Polen I (PL) ** 6,5 Mio EUR OKT 2012 
7. FMZ Polen II (PL) ** 7,0 Mio EUR NOV 2012 
8. FMZ Polen III (PL) ** 7,5 Mio EUR NOV 2012 
9. Hotel Deutschland I (DE) ** 8 Mio EUR MAR 2013 
10. Hotel Deutschland II (DE) ** 9 Mio EUR MAI 2013 
 
** Standort bekannt; aus Konkurrenzgründen keine Detailangaben 
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Die Amictus/ EYEMAXX-Gruppe plant aus den derzeit in der Prüfung befindlichen Projekten mit 

Gesamtinvestitionskosten (GIK) von insgesamt ca. 60 Mio. EUR mit einigen Projekten noch in diesem 

Jahr mit den Baumaßnahmen zu beginnen und dazu für den erforderlichen Eigenmittelbedarf an den 

jeweiligen Projekten den Emissionserlös in Kombination mit banküblichen Immobilienfinanzierungen 

bereits teilweise zu verwenden. Die verbleibenden Mittel sollen voraussichtlich bis Ende 2012 

vollständig investiert sein. Die restlichen 15-20% der verbleibenden Mittel aus der Anleihe dienen zur 

Sicherung des laufenden Liquiditätsbedarfs (working capital) der Emittentin. 

 

3.5. Interessen und Interessenkonflikte von Personen die im Rahmen der Emission tätig 
werden 

Die ICF Kursmakler AG Wertpapierhandelsbank, Kaiserstr.1, 60311 Frankfurt am Main, als Lead 

Manager steht im Hinblick auf die Platzierung der Anleihe mit der Emittentin in einem 

Vertragsverhältnis und veräußern die Anleihe im Wege des Platzierungsgeschäfts ohne feste Zusage. 

Die platzierenden Banken erhalten von der Emittentin eine Platzierungsprovision. 

Darüber hinaus gibt es keine Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die für die 

Emission/das Angebot von wesentlicher Bedeutung sind. 

 

3.6 Angaben von Seiten Dritter  

Die Emittentin erklärt, dass Angaben von Seiten Dritter, die in diesen Prospekt übernommen wurden, 

korrekt verwendet werden, soweit es der Emittentin bekannt ist und sie aus den von dieser dritten 

Partei veröffentlichten Informationen ableiten konnte, keine Tatsachen unterschlagen wurden, die die 

wiedergegebenen Informationen inkorrekt oder irreführend machen würden. 

 

3.7 Rating  

Die Anleihe wurde von der Creditreform Rating AG mit einem Rating BBB+ bewertet. Die 

Ratingagentur hat Ihren Sitz in der Europäischen Gemeinschaft und wurde im Einklang mit der 

Verordnung EG Nr. 1060/2009 registriert. 

 

3.8 Veröffentlichung dieses Prospektes   

Dieser Prospekt wird nach seiner Billigung durch die BaFin bei der BaFin hinterlegt und unverzüglich 

auf der Internet-Seite der Emittentin (www.amictus.net) sowie der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe 

(www.eyemaxx.com) veröffentlicht. Papierfassungen dieses Prospekts sind außerdem während der 

üblichen Geschäftszeiten bei der Amictus AG künftig EYEMAXX Real Estate AG, Auhofstrasse 25, 

63741 Aschaffenburg kostenlos erhältlich. 
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3.9. Einsehbare Dokumente 

Folgende Unterlagen können während der Gültigkeitsdauer dieses Prospekts, das heißt bis zum Ab-

lauf von zwölf Monaten nach seiner Veröffentlichung, während der üblichen Geschäftszeiten in den 

Geschäftsräumen der Amictus AG künftig EYEMAXX Real Estate AG, Auhofstrasse 25, 63741 

Aschaffenburg kostenlos, eingesehen werden. Ebenso sind diese Unterlagen auf der Internet-Seite 

der Emittentin (www.amictus.net) sowie der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe (www.eyemaxx.com) 

veröffentlicht: 

 

- Satzung der Emittentin 

- Jahresabschluss der Emittentin für das Geschäftsjahr 2008/ 2009 

- Jahresabschluss der Emittentin für das Geschäftsjahr 2009/ 2010 

- Konzernabschluss der EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH für das für das 

Geschäftsjahr 2008 

- Konzernabschluss der EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH für das für das 

Geschäftsjahr 2009 

- Verkehrswertgutachten Besicherungsobjekt: D-42279 Wuppertal, Hölkerfeld 42, 

- Verkehrswertgutachten Besicherungsobjekt: D-52078 Aachen, Kellerhausstrasse 20, 

- Verkehrswertgutachten Besicherungsobjekt: Geschäftshaus, A-5700 Zell am See, Seespitzstrasse 4, 

Erdgeschoß 

- Verkehrswertgutachten Besicherungsobjekt: A-1230 Wien, Karl Sarg Gasse 3 - 5 

- Verkehrswertgutachten Besicherungsobjekt: A-1230 Wien, Seybelgasse 8 - 10 

- Verkehrswertgutachten Besicherungsobjekt: 6 Wohn- und Geschäftseinheiten in A-8010 Graz, 

Grabenstrasse 75 

- Verkehrswertgutachten Besicherungsobjekt: 4 Doppelwohnhaushälften in A-2332 Hennersdorf bei 

Wien, Wildgansgasse 1a und 1b  

- Verkehrswertgutachten Besicherungsobjekt: Einfamilienhaus mit Gartengrund in A-2332 

Hennersdorf bei Wien, Wildgansgasse 5 

- Verkehrswertgutachten Besicherungsobjekt: 3 Eigentumswohnungen in A-1110 Wien, 

Kästenbaumgasse 27 – 29 / Friedhofstrasse 31  

- Verkehrswertgutachten Besicherungsobjekt: 2 Wohneinheiten in A-2333 Leopoldsdorf bei Wien, 

Schlossgasse 6a 

- Verkehrswertgutachten Besicherungsobjekt: Schloss Leopoldsdorf in A - 2333 Leopoldsdorf bei 

Wien, Schlossgasse 6, Parkring 10, Schlossgasse 6b. 
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4. Ausgewählte historische Finanzinformationen  

4.1 Ausgewählte historische Finanzinformationen der Emittentin 

Die im Folgenden aufgeführten ausgewählten Finanzinformationen einschließlich Vergleichszahlen 

bezüglich des Vorjahres sind den geprüften Jahresabschlüssen der Emittentin nach HGB für das 

Geschäftsjahr vom 1. November bis zum 31. Oktober 2009 sowie vom 1. November 2009 bis zum 31. 

Oktober 2010 entnommen. Die Jahresabschlüsse stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass 

die von der Emittentin am 5. Mai 2011 beschlossene Sachkapitalerhöhung –100%ige Einbringung des 

Gesellschaftsanteils an der EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH gegen Gewährung 

von 2.499.500 Aktien zum Bezugspreis von 1,00 EUR – erfolgt. Die Eintragung der Kapitalerhöhung 

erfolgte am 17. Juni 2011 und damit ist die Bestätigung des Wirtschaftprüfers wirksam geworden.  

 

Die im Folgenden mit * gekennzeichneten Positionen wurden aus dem geprüften Abschluss von der 

Emittentin abgeleitet und sind ungeprüft: 

 

Zeitraum 1.11.2009 -
31.10.2010 

(HGB) 
TEUR 

1.11.2008 -
31.10.2009 

(HGB) 
TEUR 

Umsatzerlöse 0 0

Gesamtleistung   * 104 2.140

Finanzergebnis   * 0 -118

EBITDA   *, 1 78 1.991

EBIT    *, 2 78 1.991

EBT    *, 3 78 1.991

Jahresüberschuss/-fehlbetrag 77 1.991

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit * 0 1

Cashflow aus Investitionstätigkeit * 0 0

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit * 0 0

Eigenkapital 

davon Bilanzverlust  

Eigenkapitalquote  *, 4 

-85

-141

negativ

-161

-217

negativ

Langfristiges Vermögen  *, 5 0 0

Langfristiges Fremdkapital *, 5 0 0

Bilanzsumme 86 162

Mitarbeiter  0 0
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* Die mit * gekennzeichneten Positionen wurden aus dem geprüften Abschluss von der Emittentin abgeleitet und sind 
ungeprüft. 

1. Die Abkürzung „EBITDA“ stammt aus dem Englischen und steht für „Earnings before interest, taxes, depreciation and 
amortization. Das bedeutet „Gewinn vor Zinsen“, Ertragssteuern, Abschreibungen (auf Sachanlagen) und Ab-
schreibungen (auf immaterielle Vermögensgegenstände) und vor außerordentlichen Ergebnissen. 

2. Die Abkürzung „EBIT“ stammt aus dem Englischen und steht für „Earnings before interest and taxes“ und meint den 
„Gewinn vor Zinsen, Ertragssteuern und außerordentlichen Ergebnissen. 

3. Die Abkürzung „EBT“ stammt aus dem Englischen und steht für „Earnings before taxes“ und meint den Gewinn vor 
Ertragssteuern. 

4. Die ausgewiesenen negativen Eigenkapitalquote ergeben sich aus in Jahresabschlüssen der AMICTUS AG auf der 
Aktivseite der Bilanz ausgewiesenen „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ in Höhe von 98,8% der 
Bilanzsumme für das Geschäftsjahr 2009/2010 (bzw. 99.4% für das Geschäftsjahr 2008/2009). 

5. Bei der Zuordnung zum langfristigen/kurzfristigen Vermögen bzw. langfristigen/kurzfristigen Fremdkapital wurde die 
vertraglich vereinbarte Laufzeit bzw. die vertraglich vereinbarte Kündbarkeit zugrunde gelegt. Es wird darauf 
hingewiesen, dass kurzfristiges Vermögen und/oder kurzfristiges Fremdkapital insbesondere dem Verbundbereich/die 
Gesellschafter betreffend, teilweise auch faktische Laufzeiten von mehr als einem Jahr haben kann. 

 

4.2 Ausgewählte historische Finanzinformationen der EYEMAXX International Holding & 
Consulting GmbH 

Die im Folgenden aufgeführten ausgewählten Finanzinformationen einschließlich Vergleichszahlen 

bezüglich des Vorjahres sind dem geprüften Konzernabschluss der EYEMAXX International Holding & 

Consulting GmbH nach IFRS für die Geschäftsjahre vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009 

entnommen, wobei die mit * gekennzeichneten Positionen aus den geprüften Abschlüssen abgeleitet 

wurden und ungeprüft sind: 

Zeitraum 
1.1.-31.12.2009

(IFRS) 
TEUR 

1.1.-31.12.2008 
(IFRS) 
TEUR 

Umsatzerlöse 10.552 14.757

Gesamtleistung   * 11.829 15.126

Finanzergebnis 1.870 3.431

EBITDA   *, 1 1.032 2.836

EBIT                                        *, 2 762 2.482

EBT    *, 3 1.338 2.412

Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1.322 2.039

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -5.160 8.375

Cashflow aus Investitionstätigkeit 3.873 -1.758

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -107 -5.453

Eigenkapital 

davon thesaurierte Gewinne 

13.459 

11.641 

12.641 

9.774 

Eigenkapitalquote  *, 4 56,9% 47,4 %

Langfristiges Vermögen 9.131 11.463

Langfristiges Fremdkapital 2.220 1.867

Bilanzsumme 23.644 26.689

Mitarbeiter  26 56
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1. Die Abkürzung „EBITDA“ stammt aus dem Englischen und steht für „Earnings before interest, taxes, depreciation and 

amortization. Das bedeutet „Gewinn vor Zinsen, Ertragssteuern, Abschreibungen (auf Sachanlagen) und Ab-
schreibungen (auf immaterielle Vermögensgegenstände) und vor außerordentlichen Ergebnissen. 

2. Die Abkürzung „EBIT“ stammt aus dem Englischen und steht für „Earnings before interest and taxes“ und meint den 
„Gewinn vor Zinsen“, Ertragssteuern und außerordentlichen Ergebnissen. 

3. Die Abkürzung „EBT“ stammt aus dem Englischen und steht für „Earnings before taxes“ und meint den Gewinn vor 
Ertragssteuern. 

4. Die ausgewiesenen Eigenkapitalquoten wurden den geprüften Konzernabschlüssen der EYEMAXX International 
Holding & Consulting GmbH (siehe Anhang F: Seite F 76, Seite F 155) entnommen und kaufmännisch auf eine 
Dezimalstelle gerundet. 
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5. Angaben über die Emittentin  

5.1 Firma, Sitz und Handelsregisterdaten 

Die Firma der Emittentin lautet „Amictus AG“ künftig „EYEMAXX Real Estate AG“. Daneben tritt die 

Emittentin nicht unter einer kommerziellen Bezeichnung auf. Im Rahmen der kommenden 

Hauptversammlung, zu der durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 10. Juni 2011 eingeladen 

wurde, soll u.a. die Namensänderung in EYEMAXX Real Estate AG sowie die Sitzverlegung von 

Nürnberg nach Aschaffenburg beschlossen werden. 

 

Sitz der Emittentin ist Nürnberg, wobei die Geschäftsanschrift davon abweichend lautet: Auhofstrasse 

25, 63741 Aschaffenburg, Telefon: +49-6021 386 69 – 10,  Fax: +49-6021 386 69 - 15. Die Emittentin 

ist unter der Nummer HRB 16054 beim Amtsgericht Nürnberg im Handelsregister eingetragen. 

 

5.2 Abschlussprüfer 

Der Jahresabschluss der Emittentin 2008/2009 sowie der Jahresabschluss 2009/ 2010 wurde nach 

HGB durch die Moore Stephens Treuhand Kurpfalz GmbH, Rennershofstraße 8, 68183 Mannheim, 

geprüft und für den Jahresabschluss 2008/ 2009 und Jahresabschluss 2009/ 2010 jeweils mit einem 

uneingeschränkten, aber aufschiebend bedingten Bestätigungsvermerk versehen. Die Moore 

Stephens Treuhand Kurpfalz GmbH ist Mitglied der Wirtschaftsprüferkammer. Die Jahresabschlüsse 

der Emittentin sollen entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung veröffentlicht in der Einladung im 

Bundesanzeiger vom 10. Juni 2011 ab dem Geschäftsjahr 2010/ 2011 nach IFRS durch die Ebner 

Stolz Mönning Bachem Partnerschaft, Portlandweg 1, 53227 Bonn, geprüft werden. Die Ebner Stolz 

Mönning Bachem Partnerschaft ist Mitglied der Wirtschaftsprüferkammer 
 

Der Jahresabschluss der EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH für 2009 wurde nach 

IFRS durch die BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Kohlmarkt 

8-10, 1010 Wien, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. BDO 

Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft ist Mitglied der 

Wirtschaftsprüferkammer. Die Jahresabschlüsse der EYEMAXX International Holding & Consulting 

GmbH für 2010 sollen weiterhin nach IFRS durch die BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungsgesellschaft, Kohlmarkt 8-10, 1010 Wien, geprüft werden.  

 

5.3 Land und Datum der Gründung, Rechtsordnung und Existenzdauer 

Die Emittentin, HRB 16054, ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der BinTec 

Communications GmbH mit Sitz in Nürnberg, eingetragen im Handelsregister unter HRB 9166, 

entstanden. 
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Die Emittentin ist eine Aktiengesellschaft nach den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland. Maß-

geblich für die Emittentin ist die deutsche Rechtsordnung. 

Die Emittentin ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 

 

5.4 Gegenstand des Unternehmens und Kontaktinformation 

Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 der Satzung die Verwaltung eigenen Vermögens sowie 

das Eingehen von Beteiligungen auch Mehrheitsbeteiligungen – an Unternehmen.  

 
Die Emittentin ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die für die Erreichung der 

Gesellschaftszwecks dienlich sind und diesen fördern. Sie darf zu diesem Zweck auch andere 

Unternehmen im In- und Ausland gründen, erwerben oder sich an diesen beteiligen und deren 

Geschäftsführung übernehmen, Unternehmen pachten, Unternehmensverträge abschließen sowie 

Zweigniederlassungen und Filialen im In- und Ausland errichten. 

Die Geschäftsanschrift lautet Auhofstrasse 25, 63741 Aschaffenburg. Telefonisch ist die Emittentin 

unter +49-6021 386 69 - 10 erreichbar. 

 

5.5 Grundkapital, Hauptmerkmale der Aktien und Geschäftsjahr 

Das Grundkapital der Emittentin beträgt derzeit EUR 2.550.642,00 und ist eingeteilt in 2.550.642 auf 

den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,- je Aktie. 

Sämtliche ausgegebenen 2.550.642 Aktien sind voll eingezahlt. 

 

Die Hauptmerkmale der Aktien sind: Sämtliche Aktien der Emittentin sind Inhaberaktien, die 

entsprechend ein Stimmrecht nach der Satzung gewähren. Eine andere Aktiengattung besteht nicht. 

Das Grundkapital der Emittentin ist voll eingezahlt. 

 

Das Geschäftsjahr der Emittentin endet abweichend vom Kalenderjahr zum 30. Oktober Im Rahmen 

der kommenden Hauptversammlung, zu der durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 10. Juni 

2011 eingeladen wurde, soll die Umstellung des Geschäftsjahres auf den 31. Dezember des 

jeweiligen Jahres beschlossen werden, so dass die Emittentin und die EYEMAXX International 

Holding & Consulting GmbH das gleiche Geschäftsjahr aufweisen werden. Entsprechend ist das 

Geschäftsjahr 2011 ein Rumpfgeschäftsjahr und dauert vom 1. November 2010 bis zum 31. 

Dezember 2011. Ab dem 1. Januar 2012 ist dann das Kalenderjahr das Geschäftsjahr. 

 

5.6 Ereignisse aus jüngster Zeit 
Die Emittentin hat zum 05. Mai 2011 eine Sachkapitalerhöhung beschlossen, so dass der 100%ige 

Gesellschaftsanteil an der EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH nach 
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Sacheinlagenprüfung durch Moore Stephens gegen Gewährung von 2.499.500 Aktien zum 

Bezugspreis von 1,00 EUR an der Emittentin eingebracht wurde, womit die bilanzielle Überschuldung 

der Emittentin per 30. Oktober 2010 nicht mehr besteht. Die Eintragung der Sachkapitalerhöhung ist 

am 17. Juni 2011 erfolgt. 

 

Darüber hinaus hat die EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH der Emittentin per 18. 

Mai 2011 ein Darlehen in einer Maximalhöhe von EUR 240.000,- eingeräumt, um die Bezahlung der 

Verwaltungskosten der Emittentin unabhängig von der Anleihe für das nächste Jahr sicherzustellen. 

Unter Berücksichtigung beider Geschäftsfälle ist die Fortführung der Unternehmenstätigkeit der 

Emittentin – unter going concern Prämisse – sichergestellt.  

 

5.7 Hauptaktionäre 

Die folgende Tabelle zeigt die Aktionärsstruktur und die Beteiligung der Aktionäre am Grundkapital der 

Emittentin: 

 

Aktionär Anzahl der 
gehaltenen Aktien

Prozent der 
Stimmrechte 

Dr. Michael Müller, Hennersdorf bei Wien* 2.499.500 97,99 % 

Streubesitz 51.142 2,01 % 

Gesamtaktienanzahl 2.550.642 100,00 % 

 
* Herr Dr. Michael Müller ist alleiniger Vorstand der Emittentin. 

 

5.8. Organisationsstruktur und Stellung der Emittentin innerhalb der Gruppe 

Die Emittentin ist Obergesellschaft der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe, deren 100-prozentige 

Tochtergesellschaft, die nach österreichischem Recht gegründete EYEMAXX International Holding & 

Consulting GmbH ist. Die EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH wiederum fungiert 

innerhalb der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe als Zwischenholding, welche Beteiligungen an 

Objektgesellschaften und Management- bzw. Dienstleistungsgesellschaft erheblichem Umfang (zum 

Teil als Alleingesellschafter, zum Teil mehrheitlich und zum Teil als Minderheitsgesellschafter) hält. 

 

Entsprechend wird im Folgenden ein kurzer Abriss über die wichtigsten Tochtergesellschaften der 

EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH gegeben: 

 

Die EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH ist zu 100% an der nach österreichischem 

Recht gegründeten EYEMAXX Management GmbH beteiligt, welche eine operative Management-, 

 
40



 

bzw. Dienstleistungsfirma ist. Diese Gesellschaft ist Gesellschafterin weiterer lokaler Management-, 

bzw. Dienstleistungsfirmen. 

 

Überdies ist die EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH zu 80 % an der nach 

österreichischem Recht gegründeten Gesellschaft EYEMAXX Corporate Finance GmbH beteiligt, 

welche Dienstleistungen unter anderem im Corporate Finance, sowie im M & A Bereich bzw. im 

Rahmen der Veräußerung von Objektgesellschaften und deren Finanzierung erbringt.  

 

Die EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH ist außerdem an der nach österreichischem 

Recht gegründeten Gesellschaft Stop.Shop. Management GmbH zu 100% beteiligt. Diese 

Gesellschaft erbringt über ihre tschechische, slowakische, bzw. polnische Betriebsstätten 

Managementdienstleistungen an tschechischen, slowakischen und polnischen Fachmarktprojekt-

gesellschaften. 

 

Darüber hinaus hält die EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH 100% an der nach 

luxemburgischen Recht gegründeten Firma EDEN REAL ESTATE DEVELOPMENT S.A. Diese 

Gesellschaft wurde zur Implementierung einer steueroptimierten Struktur gegründet und hält 

wiederum Geschäftsanteile an weiteren Zwischenholdings (welche zum Teil nach luxemburgischen, 

und zum Teil nach holländischem Recht gegründet wurden). 

 

Das nachfolgende Schaubild soll die zuvor beschriebene Struktur der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe 

noch einmal veranschaulichen: 
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AMICTUS / EYEMAXX REAL ESTATE AG
Deutschland

EYEMAXX INTERNATIONAL HOLDING 
& CONSULTING GMBH

Österreich

Projektgesellschaften
Slowakei

Projektgesellschaften
Tschechien

EDEN REAL ESTATE SA
Luxemburg

STOP.SHOP. 
MANAGEMENT GMBH

Österreich

EYEMAXX MANAGEMENT GMBH
Österreich

EYEMAXX CORPORATE 
FINANCE GMBH

Österreich

Projektgesellschaften
Polen

EDEN LOGCENTER
INTERNATIONAL ALPHA S.A.R.L.

Luxemburg

Projektgesellschaften
Serbien

ERED Netherlands B.V. bzw
ERED NETHERLAND II. B.V.

Niederlande

100%

100% 80% 100% 100% variabel variabel

100% 100%

50% 100%

EDEN LOGCENTER
INTERNATIONAL ALPHA S.A.R.L.

Luxemburg

ERED Netherlands B.V. bzw. 
ERED Netherlands II. B.V.

Niederlande

Projektgesellschaften
Polen

Projektgesellschaften
Serbien

 

 

5.8.1 Stellung der Emittentin innerhalb der Amictus/EYEMAXX-Gruppe 

Innerhalb der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe übernimmt die Emittentin die Beschaffung von Fremd- und 

Eigenkapital über die Börse sowie die Finanzierung der Gruppe und übt Steuerungs- und 

Kontrollfunktionen aus.  

 

Da Herr Dr. Michael Müller Mehrheitsaktionär der Emittentin ist, besteht insoweit eine 

gesellschaftsrechtlich vermittelte Abhängigkeit von Herrn Dr. Michael Müller. Es bestehen in der 

gesamten Amictus/EYEMAXX-Gruppe keine Beherrschungs- und/oder Ergebnisabführungsverträge. 

 

5.8.2 EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH 

Im Folgenden finden sich die wesentlichen Angaben über die EYEMAXX International Holding & 

Consulting GmbH: 
 

Firma:    EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH 
Geschäftssitz:   Hennersdorf 
Geschäftsanschrift  Wildgansgasse 1/B/Haus 2, 2332 Hennersdorf 
Handelsregister und Nummer: Landesgericht Wiener Neustadt; FN 146544 g 
Gründung:   01.07.1996 
Stammkapital:   ATS 2.000.000,-
Geschäftstätigkeit:  Beteiligungsverwaltung, Finanzierung von Beteiligungen, 

Unternehmensberatung, Anbahnung von Projekten
Geschäftsführer:  Dr. Michael Müller 
Beteiligungsquote:   100 % 

 
42



 

 

5.8.3.  Wichtigste Tochtergesellschaften der EYEMAXX International Holding & Consulting 
GmbH 

Die nachfolgenden wesentlichen Angaben beziehen sich auf die wichtigsten Tochtergesellschaften 

der EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH, zum Prospektdatum. 

 

a) EYEMAXX Management GmbH 
 

Firma:     EYEMAXX Management GmbH 
Geschäftssitz:    Wien 
Geschäftsanschrift   Parkring 12a/Stiege8/7.OG, 1010 Wien 
Handelsregister und Nummer:  Handelsgericht Wien; FN 285960f 
Gründung:    06.11.2006 
Stammkapital:    EUR 200.000,- 
Geschäftstätigkeit:   Managementleistungen für Objektgesellschaften
Geschäftsführer:   Dr. Michael Müller 
Beteiligungsquote:   100 % 

 

b) EYEMAXX Corporate Finance GmbH 
Firma:     EYEMAXX Corporate Finance GmbH 
Geschäftssitz:    Wien 
Geschäftsanschrift   Parkring 12a/Stiege 8/OG 7, 1010 Wien 
Handelsregister und Nummer:  Handelsgericht Wien, FN 295378 f 
Gründung:    22.05.2007 
Stammkapital:    EUR 100.000,- 
Geschäftstätigkeit:   Beratungsdienstleistungen in Objektfinanzierung und Verkauf 
Geschäftsführer:   Dr. Michael Müller 
     Mag. Christian Künzl 
Beteiligungsquote:   80 % 
 

c) STOP.SHOP. Management GmbH 
Firma:     STOP.SHOP. Management GmbH 
Geschäftssitz:    Hennersdorf 
Geschäftsanschrift   Wildgansgasse 1/B/Haus 2, 2332 Hennersdorf 
Handelsregister und Nummer:  Landesgericht Wiener Neustadt; FN 273283m 
Gründung:    23.12.2005 
Stammkapital:    EUR 35.000,- 
Geschäftstätigkeit:   Beratungs- und Managementdienstleistungen für 

Projektentwicklungen und Baumanagement
Geschäftsführer:   Ing. Norbert Adelmann 
Beteiligungsquote:   100 % 
 

d) EDEN REAL ESTATE DEVELOPMENT SA 
Firma:     EDEN REAL ESTATE DEVELOPMENT SA 
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Geschäftssitz:    Luxemburg 
Geschäftsanschrift   41, Boulevard Prince Henri, 1724 Luxembourg 
Handelsregister und Nummer:  Luxemburg, B 121657 
Gründung:    27.11.2006 
Stammkapital:    EUR 100.000,- 
Geschäftstätigkeit:   Beteiligungsverwaltung/steuerorientierte Strukturen 
Geschäftsführer:   Geoffrey Henry 

Alberto Morandini 
     Valerie Emond 
Beteiligungsquote:   100 % 
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5.8.4 Projektgesellschaften EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH 

Die folgenden Darstellungen a) bis d) beziehen sich auf ausgewählte Projektgesellschaften der 

Amictus/ EYEMAXX-Gruppe („Special Purpose Vehicles – SPVs“), über welche 

Immobilienentwicklungen durchgeführt werden, zum Prospektdatum. Eine Vielzahl der hierin 

angeführten Beteiligungen wird im Konzernabschluss der EYEMAXX International Holding & 

Consulting GmbH voll konsolidiert. Beteiligungen, an denen die EYEMAXX International Holding & 

Consulting GmbH weniger als 50 % am Gesellschaftskapital hält, oder ein maßgeblicher Einfluss der 

EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH nicht gegeben ist, bzw. solche Beteiligungen, die 

für die Darstellung der Vermögenslage des Konzerns nicht wesentlich sind (z. B. nicht operative 

Vorratsgesellschaften) werden nach der „At Equity-Methode“ in den Konzernabschluss mit 

einbezogen. Während sich die Mehrheit der in diesem Punkt angeführten Gesellschaften auf Projekte 

bezieht, welche sich bereits in Umsetzung befinden, fungieren weitere Gesellschaften zurzeit als so 

genannte Vorratsgesellschaften, welche mit dem Ziel gegründet wurden, über diese, (zum Teil bereits 

konkretisierte) Projekte zu implementieren. 

 

a) Tschechien 
Die nachfolgenden wesentlichen Angaben betreffen ausgewählte Projektgesellschaften in Tschechien: 

 

Firma:    STOP.SHOP. Louny s.r.o. 
Geschäftssitz:   Prag 
Geschäftsanschrift  Pod Vaclavem 902/18, 184 00 Prag 8 
Handelsregister und Nummer: Amtsgericht Prag, Id.-Nr. 27946053 
Gründung:   16.07.2007 (HR-Eintrag: 27.8.2007) 
Stammkapital:   CZK 200.000,- 
Geschäftstätigkeit: Miete und Vermietung von Immobilien, Wohn- und Gewerberäumen, 

sowie Erbringung grundlegender damit verbundener Dienstleistungen 
Geschäftsführer:  Ing. Norbert Adelmann, Mag. Christian Chini  
Beteiligungsquote:  44 %  
 

Firma:    EYEMAXX Jablonec nad Nisou s.r.o. (vormals: STOP.SHOP. 
Jablonec nad Nisou sro) 

Geschäftssitz:   Prag 
Geschäftsanschrift  Pod Vaclavem 902/18, 184 00 Prag 8 
Handelsregister und Nummer: Amtsgericht Prag, Id.-Nr. 27613593 
Gründung:   21.09.2006 (HR-Eintrag: 12.10.2006) 
Stammkapital:   CZK 200.000,- 
Geschäftstätigkeit: Miete und Vermietung von Immobilien, Wohn- und Gewerberäumen, 

sowie Erbringung grundlegender damit verbundener Dienstleistungen 
Geschäftsführer:  Ing. Norbert Adelmann  
Beteiligungsquote:  84 %  
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Firma:    STOP.SHOP. Kyjov s.r.o. 
Geschäftssitz:   Prag 
Geschäftsanschrift  Pod Vaclavem 902/18, 184 00 Prag 8 
Handelsregister und Nummer: Amtsgericht Prag, Id.-Nr. 28445155 
Gründung:   28.07.2008 (HR-Eintrag: 19.08.2008) 
Stammkapital:   CZK 200.000,- 
Geschäftstätigkeit:  Vermietung von Immobilien, Wohnungen und  Gewerberäumen 

Herstellung, Handel, sowie die Erbringung von  Dienstleistungen 
Geschäftsführer:  Ing. Norbert Adelmann  
Beteiligungsquote:  84 %  
 

Firma:    STOP.SHOP. Krnov s.r.o. 
Geschäftssitz:   Prag 
Geschäftsanschrift  Pod Vaclavem 902/18, 184 00 Prag 8 
Handelsregister und Nummer: Amtsgericht Prag, Id.-Nr. 27447685 
Gründung:   01.03.2006 (HR-Eintrag: 02.05.2006) 
Stammkapital:   CZK 200.000,- 
Geschäftstätigkeit: Miete und Vermietung von Immobilien, Wohn- und Gewerberäumen, 

sowie Erbringung grundlegender damit verbundener Dienstleistungen 
Geschäftsführer:  Ing. Norbert Adelmann, Mag. Christian Chini  
Beteiligungsquote:  43,50 %  
 

Firma:    EYEMAXX Pelhrimov s.r.o. (vormals: STOP.SHOP. Pelhrimov sro) 
Geschäftssitz:   Prag 
Geschäftsanschrift  Pod Vaclavem 902/18, 184 00 Prag 8 
Handelsregister und Nummer: Amtsgericht Prag, Id.-Nr. 27946096 
Gründung:   16.07.2007 (HR-Eintrag: 27.8.2007) 
Stammkapital:   CZK 200.000,- 
Geschäftstätigkeit:  Vermietung von Immobilien, Wohnungen und Gewerberäumen 

Herstellung, Handel, sowie die Erbringung von Dienstleistungen
Geschäftsführer:  Ing. Norbert Adelmann  
Beteiligungsquote:  84 %  
 

Firma:    EYEMAXX Havlickuv Brod s.r.o. (vormals: STOP.SHOP. 
Havlickuv Brod sro) 

Geschäftssitz:   Prag 
Geschäftsanschrift  Pod Vaclavem 902/18, 184 00 Prag 8 
Handelsregister und Nummer: Amtsgericht Prag, Id.-Nr. 27613585 
Gründung:   21.09.2006 (HR-Eintrag: 20.10.2006) 
Stammkapital:   CZK 200.000,- 
Geschäftstätigkeit: Miete und Vermietung von Immobilien, Wohn- und Gewerberäumen, 

sowie die Erbringung grundlegender damit verbundener 
Dienstleistungen 

Geschäftsführer:  Ing. Norbert Adelmann  
Beteiligungsquote:  84 %  
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Firma:    STOP.SHOP. Prerov s.r.o. 
Geschäftssitz:   Prag 
Geschäftsanschrift  Pod Vaclavem 902/18, 184 00 Prag 8 
Handelsregister und Nummer: Amtsgericht Prag, Id.-Nr. 28448596 
Gründung:   28.07.2008 (HR-Eintrag: 20.8.2008) 
Stammkapital:   CZK 200.000,- 
Geschäftstätigkeit:  Vermietung von Immobilien, Wohnungen und Gewerberäumen 

Herstellung, Handel und Dienstleistungen 
Geschäftsführer:  Ing. Norbert Adelmann  
Beteiligungsquote:  84 % 
 

Firma:    STOP.SHOP. Zdar nad Sazavou s.r.o. 
Geschäftssitz:   Prag 
Geschäftsanschrift  Pod Vaclavem 902/18, 184 00 Prag 8 
Handelsregister und Nummer: Amtsgericht Prag, Id.-Nr. 27926401 
Gründung:   20.06.2007 (HR-Eintrag: 09.07.2007) 
Stammkapital:   CZK 200.000,- 
Geschäftstätigkeit: Miete und Vermietung von Immobilien, Wohn- und Gewerberäumen, 

sowie die Erbringung grundlegender damit verbundener 
Dienstleistungen 

Geschäftsführer:  Ing. Norbert Adelmann  
Beteiligungsquote:  84 %  
 
 

b) Slowakei 
Die nachfolgenden wesentlichen Angaben betreffen ausgewählte Projektgesellschaften in der 

Slowakei: 

 
Firma:    STOP.SHOP. DOLNY KUBIN s.r.o. 
Geschäftssitz:   Bratislava 
Geschäftsanschrift  Tolsteho 9, 811 06 Bratislava 
Handelsregister und Nummer: Amtsgericht Bratislava, Id.-Nr. 35932635 
Gründung:   21.04.2005 (HR-Eintrag: 28.4.2005) 
Stammkapital:   9 958,18 EUR
Geschäftstätigkeit:  Liegenschafts-, Wohnungs- und Geschäftsraumvermietung  

Organisations-, Wirtschafts- sowie sonstige Beratungsleistungen 
Vermittlung im Bereich Handel, Produktion, sowie Dienstleistungen 
des freien Gewerbes 
Ingenieurtätigkeit – Besorgungstätigkeit im Bauwesen

Geschäftsführer:  Ing. Norbert Adelmann, Mag. Dr. Dipl.-Ing. Klaus Wenger-Oehn   
Beteiligungsquote:  42,75 % 
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Firma:    STOP.SHOP. Liptovsky Mikulas, s.r.o. (vormals: BIG BOX  
    Liptovsky Mikulas sro) 
Geschäftssitz:   Bratislava 
Geschäftsanschrift  Tolsteho 9, 811 06 Bratislava 
Handelsregister und Nummer: Amtsgericht Bratislava, Id.-Nr. 36688568 
Gründung:   21.09.2006 (HR-Eintrag: 19.10.2006) 
Stammkapital:   9 958,18 EUR
Geschäftstätigkeit:  Liegenschafts-, Wohnungs- und Geschäftsraumvermietung  

Organisations-, Wirtschafts- sowie sonstige Beratungsleistungen 
Vermittlung im Bereich Handel, Produktion. Sowie Dienstleistungen 
des freien Gewerbes, Ingenieurtätigkeit – Besorgungstätigkeit im 
Bauwesen

Geschäftsführer:  Mag. Georg Dobler  
Beteiligungsquote:  64,25 %  
 

Firma:    EYEMAXX Kosice s.r.o. (vormals: STOP.SHOP. Kosice sro) 
Geschäftssitz:   Bratislava 
Geschäftsanschrift  Tolsteho 9, 811 06 Bratislava 
Handelsregister und Nummer: Amtsgericht Bratislava, Id.-Nr. 36361348 
Gründung:   11.04.2006 (HR-Eintrag: 20.05.2006) 
Stammkapital:   6 638,78 EUR
Geschäftstätigkeit:  Liegenschafts-, Wohnungs- und Geschäftsraumvermietung  

Vermittlung im Bereich Handel, Produktion, sowie Dienstleistungen 
des freien Gewerbes, Ingenieurtätigkeit – Besorgungstätigkeit im 
Bauwesen

Geschäftsführer:  Ing. Norbert Adelmann  
Beteiligungsquote:  85,75 %   
 

 

c) Projektgesellschaften Polen 
 
Die nachfolgenden wesentlichen Angaben betreffen polnische Beteiligungen, welche über eine nach 

luxemburgischen Recht gegründete Zwischenholding, EDEN LOGCENTER INTERNATIONAL ALPHA 

S.A.R.L. (100%ige Tochtergesellschaft der EDEN REAL ESTATE DEVELOPMENT SA) indirekt von 

der EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH gehalten werden: 

 

Firma:    EYEMAXX STOP.SHOP. 1 Sp. Z o.o.  
Geschäftssitz:   Warschau 
Geschäftsanschrift  ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warschau 
Handelsregister und Nummer: Amtsgericht Warschau, Id.-Nr. (KRS): 0000307645 
Gründung:   02.06.2008 (HR-Eintrag: 06.06.2008) 
Stammkapital:   PLN 50.000,-
Geschäftstätigkeit:  Realisierung von Bauvorhaben und Verwaltung von Immobilien 
Geschäftsführer:  Mag. Georg Dobler  
Beteiligungsquote:  100 %  
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Firma:    EYEMAXX STOP.SHOP. 2 Sp z o.o. 
Geschäftssitz:   Warschau 
Geschäftsanschrift  ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warschau 
Handelsregister und Nummer: Amtsgericht Warschau, Id.-Nr. (KRS): 0000307754 
Gründung:   02.06.2008 (HR-Eintrag: 09.06.2008) 
Stammkapital:   PLN 50.000,-
Geschäftstätigkeit:  Realisierung von Bauvorhaben und Verwaltung von Immobilien 
Geschäftsführer:  Mag. Georg Dobler  
Beteiligungsquote:  100 % 
 

Firma:    EYEMAXX STOP.SHOP. 3 Sp. z o.o. 
 
Geschäftssitz:   Warschau 
Geschäftsanschrift  ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warschau 
Handelsregister und Nummer: Amtsgericht Warschau, Id.-Nr. (KRS): 0000270591 
Gründung:   14.11.2006 (HR-Eintrag: 21.12.2006) 
Stammkapital:   PLN 50.000,-
Geschäftstätigkeit:  Realisierung von Bauvorhaben und Verwaltung von Immobilien 
Geschäftsführer:  Mag. Georg Dobler  
Beteiligungsquote:  100 % 

 

d) Projektgesellschaften Serbien 

Die nachfolgenden wesentlichen Angaben betreffen die serbische Beteiligung der EYEMAXX 

International Holding & Consulting GmbH an der nach serbischen Recht gegründeten Gesellschaft 

LogCenter d.o.o. wieder, welche über die niederländische Zwischenholding ERED Netherlands II. 

S.a.r.l. (100% Tochter der nach luxemburgischen Recht gegründete EDEN REAL ESTATE 

DEVELOPMENT SA), indirekt von der EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH gehalten 

wird. Die serbische Gesellschaft LogCenter d.o.o. ist Eigentümerin von etwa 40 Hektar Bauland 

außerhalb der Stadt Belgrad, auf welchen in mehreren Etappen sukzessive sowohl Retail-, als auch 

Logistikprojekte geplant sind. 

 

Firma:    LOG CENTER d.o.o. 
Geschäftssitz:   Belgrad 
Geschäftsanschrift  Dimitrija Georgijevica-Starika 104, Belgrad 
Handelsregister und Nummer: BD 175261 
Gründung:   27.10.2006 
Stammkapital:   EUR 150.000,-- (Stand 31.12.2009: DIN 40.515,00) 
Geschäftstätigkeit:  Realisierung von Bauvorhaben 
Geschäftsführer:  Muamer Ragipovic 
    Alexander Pozhivanov 
Beteiligungsquote:  50 % 
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5.9. Geschäftstätigkeit 

5.9.1. Stammgeschäft: Handelsimmobilien „Fachmarktzentren“ 

Das Kerngeschäft der Emittentin ist die Entwicklung von Fachmarktzentren in den dynamischsten 

Märkten der CEE Region, insbesondere Tschechien, Slowakei und Polen – auch die Realisierung von 

Standorten in Österreich oder Deutschland ist auf Mieterwunsch denkbar, wenn geeignete Standorte 

identifiziert werden können. Diese Zentren verfügen (abhängig vom Standort und dem Einzugsgebiet) 

über ca. 8 bis 15 Mieteinheiten für Einzelhändler mit einer vermietbaren Fläche von insgesamt ca. 

4.000 bis 8.000 m2. Alle Mieteinheiten sind direkt über einen großzügig dimensionierten vorgelagerten 

Parkplatz betretbar. Neben der sorgfältigen Wahl des Standorts wird besonderes Augenmerk auf die 

Zusammenstellung einer optimal auf das Einzugsgebiet abgestimmten Branchen- und Mieterstruktur 

gelegt, wobei der überwiegende Anteil der Mieter immer aus renommierten, internationalen 

Einzelhandelsketten besteht. 

 

Aus Konsumentensicht differenziert sich der Einzelhandelstyp "Fachmarktzentrum" in erster Linie 

durch einen auf die Zielgruppe zugeschnittenen Sortiments- und Mietermix international bekannter 

Marken sowie dem Convenience-Aspekten schnelle Erreichbarkeit, bequemer Erschließung und gratis 

Parkplätze in ausreichender Zahl. Zur Sicherstellung einer Basis Frequenz muss immer auch ein 

Lebensmittel(hyper)markt am jeweiligen Standort verfügbar sein, wobei dieser Teil nicht zwingend von 

der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe selbst, sondern auch von darauf spezialisierten Partnern bzw. dem 

Lebensmitteldiscounter selbst entwickelt wird. 

 

Aus Händlersicht sind neben der richtigen Platzierung des Standorts im regionalen Einzugsgebiet die 

Faktoren Sichtbarkeit, effiziente Verkehrsführung und Einbettung des eigenen Sortiments in ein 

stimmiges Markenumfeld wichtig. Darüber hinaus punkten die Fachmarktzentren mit -im Vergleich zu 

Einkaufszentren oder High-Street-Lagen- deutlich geringeren Miethöhen und Betriebskosten. 

Außerdem profitieren die Mieter von hoher Flexibilität in der Grundrissgestaltung und einem Qualitäts- 

und Ausstattungsniveau, das von der Gebäudetechnik bis zur langfristigen, nachhaltigen 

Betriebsführung dem Stand der Technik entspricht. 

 

Aus Investorensicht konnte sich dieser Immobilientyp im Vergleich zu anderen Retail-Immobilien 

besonders in der Krisenzeit als besonders defensives Produkt profilieren: Durch einen typischerweise 

höheren Anteil von Diskont-Marken im Mietermix (die wiederum in gesamtwirtschaftlich schwierigen 

Zeiten nicht so stark unter Druck geraten wie Premiummarken), stehen die Durchschnittsmieten im 

Krisenfall unter einem geringeren Reduktionsdruck, nicht zuletzt aufgrund des niedrigen 

Ausgangsniveaus. 
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Die Entwicklung eines Fachmarktzentrums erfolgt typischerweise in folgenden Schritten: Die für das 

jeweilige Projekt errichtete Zweckgesellschaft sucht, selektiert und sichert zunächst die Projekt-

Liegenschaft(en), wobei der tatsächliche Erwerb zunächst über Optionen und erst später nach 

Vorliegen der erforderlichen behördlichen Genehmigungen durchgeführt wird. Im Anschluss an die 

Grundstückssicherung erfolgen die Planung des Projekts in enger Abstimmung mit den künftigen 

Mietern sowie die Erwirkung aller Genehmigungen. Unter der Voraussetzung einer 

zufriedenstellenden Vorvermietung (zumindest 50%-60% der budgetierten Mieteinnahmen) kommt es 

anschließend zur Realisierung unter Beauftragung eines Generalunternehmers und teilweiser 

Inanspruchnahme von Bankkrediten. 

 

Die Veräußerung der fertig gestellten und vermieteten Projekte erfolgt nach einer kurz- bis 

mittelfristigen Haltedauer an langfristig orientierte Investoren, vorrangig institutionelle Investoren oder 

so genannte Family Offices. 

 

5.9.2. Neuer Geschäftsbereich: Economy-/Budgethotels 

Aus der Sicht der Emittentin wird das Economy-Budgethotelsegment (**/*** Segment) nachhaltig in 

der Kernregion CEE, insbesondere Polen, Tschechien und der Slowakei wachsen. Die hierfür 

notwendige Immobilienregionalkompetenz und das Leistungsprofil der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe 

aus dem Kerngeschäft Fachmarktzentren können hier nach Einschätzung der Emittentin mit der 

Standortnachfrage der internationalen Hotelketten bestens verbunden werden. Neben den 

überregionalen größeren Städten (>100.000EW), wo der Wettbewerb schon eingesetzt hat, wird vor 

allem in kleineren Städten mit 50.000 – 100.000 Einwohnern der fragmentierte teils privat betriebene 

Hotelmarkt durch internationale Formate zukünftig ersetzt werden. Zielgruppe sind sowohl 

Geschäftsreisende als auch Touristen. Die Budgethotels werden rund 100-200 Betten aufweisen, und 

eine Fläche von 3.000 qm - 5.000 qm Bruttogeschossfläche aufweisen. Diese werden entweder an 

Haupteinzugstrassen oder im Zentrum meistens als Stand-Alone Produkte im Neubau errichtet 

werden. Die Immobilienerrichtungskosten bewegen sich nach Einschätzung der Emittentin bei diesem 

Format je nach Standort in einer Höhe von EUR 1.500,- - EUR 2.000,- /pro qm/ Bruttogeschoßfläche 

(BGF). Die Nettomieten belaufen sich in einer Größenordnung von EUR 9 – EUR 12,- pro qm im 

Monat zzgl. Betriebskosten. Die Anfangsnettorenditen liegen nach Einschätzung der Emittentin je 

nach Region in einer Bandbreite von 7,5%-9,5%.  

 

Hauptgründe für das nachhaltige Wachstum von Economy/Budget Hotels in der Region sind nach 

Einschätzung der Gesellschaft insbesondere: 

• der fragmentierte und unterversorgte Hotelmarkt in der Kernregion mit Economy- und 
Budgethotels 

• Hohe Gewinnmargen aus Hotelbetreibersicht 
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• das steigende frei disponible Einkommen in der Region 

• der nachhaltige Makro-Trend in Richtung Preisbewusstsein und gute Qualität, der vor allem 
von den kapitalstärkeren expansiven Ketten gewährleistet wird  

• die Möglichkeit der Internationalen Ketten auf neue Vertriebswege, die wieder auf das 
Käuferverhalten reagieren (Internetvertrieb) 

• Gute Markteinstiegsmöglichkeiten aufgrund der Rezession in 2008-2009 

• Verstärktes Investment- und Transaktionsvolumen für das Hotelsegment in 2011-2012 und 
verbesserte Finanzierungsmöglichkeiten seitens Banken. 

 

Diese Gründe sprechen nach Ansicht der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe, auch in Anlehnung an das 

Stammgeschäft Fachmarktzentrenentwicklung, für eine starke und langfristige Nachfrage seitens der 

Hotelbetreiber  nach hoher Immobilienkompetenz vor Ort in der Kernregion.  

Direkte Wettbewerber sind Eigenentwicklungen der Hotelketten, die in einigen Fällen In-House Teams 

aufgebaut haben und die Projektentwickungen auf eigene Rechnung durchführen. Aus 

Immobiliensicht sind für die Amictus/ EYEMAXX-Gruppe folgende Vorteile mit diesem Segment 

verbunden: 

 

• Weitgehend standardisierte kundenspezifische Baukonzepte 

• Standardisierte Vertragskonzepte hinsichtlich Wartung und Instandhaltung  

• Indexierte langfristige (15-jahres – 20-jahres) Mietverträge mit Betreibern mit Konzerngarantie 

• Vergleichsweise schnelle Realisierungszeiten für den Betreiber 

• Maßgeschneiderte Projekte für Betreiber und Investoren 

• Stark eingeschränktes Entwicklerrisiko durch Vorverwertung (100%) mit Mieter  

• Gute Finanzierbarkeit durch Mieterbonität 

• Durchführung ergänzender Eigeninvestments durch Mieter (FFE; Furniture, Fixture & 
Equipment).  

 

5.9.3. Sonstige Geschäftsbereiche 

Neben den dargestellten Kernaktivitäten verfolgt die Amictus/ EYEMAXX-Gruppe aus 

opportunistischen oder aus zu dem Stammgeschäft synergetischen Gründen auch andere 

Immobilienprojekte. Aufgrund des vorhandenen Know-hows in der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe durch 

die erfolgreiche Abwicklung solcher Projekte in der Vergangenheit sollen diese auch in Zukunft dann 

in Angriff genommen werden, wenn es gelingt, geeignete Standorte/Liegenschaften zu akquirieren. 
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a) Logistikimmobilien 
Im Segment Logistik verfügt die Amictus/ EYEMAXX-Gruppe über umfangreiche Erfahrung durch die 

Errichtung, Verwaltung und Veräußerung von Logistikzentren in Zentraleuropa im Ausmaß von 

insgesamt 70.000 m² Nutzfläche. Wenn es gelingt, geeignete Standorte zu identifizieren, können 

insbesondere folgende Wettbewerbsvorteile genutzt werden: 

 

 Geringe Planungs- und Errichtungsrisiken durch bewährte Konzeption 

 Kurze Realisierungszeiträume durch hohe Standardisierung  

 Kundennähe zu potentiellen Mietpartnern durch 14 Logistikzentren in Deutschland 
und Österreich, die indirekt im Mehrheitseigentum von Dr. Michael Müller stehen.  

 

b)  Built-to-suit Immobilien 
Die Amictus/ EYEMAXX-Gruppe entwickelt auch maßgeschneiderte Handelsimmobilien für 

internationale Betreiber bzw. Mieter, wobei der jeweilige Standort entweder durch die Emittentin 

alleine oder in einer Partnerschaft mit dem künftigen Nutzer errichtet wird oder die Emittentin 

vornehmlich in der Rolle eines Service Developers tätig wird (verbunden mit einer starken 

Dienstleistungsfunktion). So konnte die Emittentin beispielsweise im Jahr 2010 für die deutsche Do-It-

Youself-Kette "Bauhaus" einen Einzelhandelsstandort in Budweis/Tschechien (als Mietobjekt) 

entwickeln und termingerecht übergeben. Dieses Vorhaben wurde in weiterer Folge an einen 

langfristig orientierten Immobilienfonds verkauft. 

 

c) Land Banking für Handel & Logistik 
Im Rahmen der ergänzenden Aktivitäten konnten vor rund 3 Jahren mehrere Liegenschaften in der 

Hauptstadt Serbiens, Belgrad, einer der am stärksten wachsenden Regionen Südosteuropas, durch 

Ankauf gesichert werden. Die Liegenschaften wurden bereits umgewidmet, befinden sich derzeit im 

Prozess des Regulationsplans und werden voraussichtlich in 2011-2012 für die Geschäftsbereiche 

Handel und Logistik baureif sein. Die Liegenschaften sind nach Einschätzung der Emittentin aufgrund 

der nachhaltigen Konsumnachfrage und des mangelnden Angebotes für eine Handelsnutzung als 

„Factory Outlet Center“ sowie aufgrund der strategisch günstigen Lage auch für eine Logistiknutzung 

hervorragend geeignet. Die Amictus/ EYEMAXX-Gruppe hat in Bezug auf die Handelsnutzung einen 

umfassenden Business Plan mit dem international renommierten Factory Outlet Center -Betreiber 

Freeport entwickelt und erste Mietinteressenten identifiziert. Ein Development wird auch in diesem Fall 

nur im Rahmen einer guten Vorverwertung, vorwiegend mit internationalen Mietern, selbst realisiert 

werden. Alternativ wäre auch der parzellenweise Verkauf der aufgewerteten Liegenschaft denkbar. 
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5.10. Investitionsprogramm  

Schwerpunkt der Investitionstätigkeit der Emittentin ist der Ausbau des Kerngeschäfts 

Fachmarktzentren in den Ländern Polen, Tschechien und der Slowakei (sowie gegebenenfalls 

Österreich oder Deutschland) und die sukzessive Erweiterung des neuen Geschäftsbereichs Budget-

Economy Hotels in der Zielregion. 

 

5.10.1 Investitionsprogramm Fachmarktzentren 

Die Emittentin hat in den Jahren 2005 bis 2010 insgesamt 18 Projekte mit einem 

Gesamtprojektvolumen (inklusive Fremdfinanzierung) von ca. 200 Millionen Euro entwickelt, vermietet 

und erfolgreich verkauft. Die entsprechenden Projekte sind auch unter www.eyemaxx.com abgebildet. 

 

a) Realisierte Projekte 2009 und 2010 (Auszug) 
 

Projekt Gesamtinvestitionsvolumen Bruttoertrag 

 
FMZ Rakovnik (CZ), 2009 4,8 Mio. EUR 580 TEUR 

FMZ Zatec (CZ), 2010 6,2 Mio. EUR 951 TEUR 

FMZ Usti nad Orlici (CZ), 2010 4,3 Mio. EUR 530 TEUR 

„Bauhaus” Ceske Budejovice (CZ), 2010 15,0 Mio. EUR 1,662 TEUR 

 

b) Aktuell fertig gestellte und eröffnet Projekte, die zum planmäßigen Verkauf stehen 
Darüber hinaus hat die Emittentin in 2011 bereits die folgenden Projekte fertig gestellt.  

 

Projekt(Land) Gesamtinvestitionsvolumen 
 

1. FMZ Dolny Kubin (SK) 6,4 Mio. EUR 

2. FMZ / EKZ Liptovsky Mikulas (SK) 16,5 Mio. EUR 

 

Der Verkauf dieser beiden Projekte wird in den kommenden Wochen planmäßig realisiert. Genaue 

Angaben zum Verkaufserlös sind noch nicht möglich. Die Emittentin geht aber davon aus, dass der 

bisherige Mindestbruttoertrag von 10 % auf das Gesamtinvestitionsvolumen erreicht wird. 

 

Darüber hinaus bestehen derzeit keine Investitionen, die vertragliche fixiert sind.  Entsprechend 

können auch keine Angaben bezüglich der voraussichtlichen Quellen für die Finanzierungsmittel 

erfolgen, die zur Erfüllung von Investitionen erforderlich wären.  
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c) Projektpipeline 
Es besteht jedoch eine Projektpipeline, die im Rahmen des weitergehenden Geschäftsverlaufes 

planmäßig abgearbeitet wird. Zur Finanzierung dieser Projekte sollen verschiedene, im Moment noch 

nicht feststehende Quellen zur Finanzierung genutzt werden. Eine Finanzierungsquelle werden die 

Einnahmen auf der Platzierung der Teilschuldverschreibungen sein.  

 

Der für das jeweilige Projekt dargestellte Projektstatus ist in einer der nachfolgenden Kategorien zu 

fassen: 

a)  Liegenschaftsankauf in Endverhandlung 

b)  Vorverträge für Ankauf vorliegend 

c)  Grundstück angekauft und Baugenehmigung vorliegend 

d)  Liegenschaft identifiziert und positiv für Ankauf geprüft 

 
Projekt(Land) Gesamtinvestitionsvolumen     voraussichtl. Fertigstellung     Status 

1. FMZ Kyjov (CZ) 3,9 Mio. EUR MÄR 2012        a)    

2. FMZ Pelhrimov (CZ) 2,0 Mio. EUR APR 2012       b) 

3. FMZ Louny (CZ) 6,5 Mio. EUR SEP 2012       b) 

4. FMZ Krnov (CZ) 4,0 Mio. EUR OKT 2012       c)   

5. FMZ Jablonec (CZ) 6,7 Mio. EUR NOV 2012       b) 

6. FMZ Polen I (PL) ** 6,5 Mio. EUR OKT 2012       d) 

7. FMZ Polen II (PL) ** 7,0 Mio. EUR NOV 2012       d) 

8. FMZ Polen III (PL) ** 7,5 Mio. EUR NOV 2012      d) 

**) Standort bekannt, aus Konkurrenzgründen keine Detailangaben 

 

Die Projekte mit dem Status a), b) und c) sind bereits von den Organen der Amictus/ Eyemaxx-

Gruppe fest beschlossen. 

 

Die Finanzierung der oben genannten Projektpipeline erfolgt aus einer Kombination von Eigenkapital 

(25 % - 40 % der jeweiligen Gesamtinvestitionskosten) und Fremdkapital (60 % - 75 % der jeweiligen  

Gesamtinvestitionskosten). Jedes Projekt wird rechtlich gesehen im Wege einer eigenen 

Projektgesellschaft („SPV“ – Special Purpose Vehicle), welche Eigentümerin der jeweiligen 

Projektliegenschaft ist, finanziert und abgewickelt. Sämtliche Dienstleistungen der Projektentwicklung 

wie zum Beispiel Liegenschaftssuche, Finanzierungsvermittlung, Projektmanagement, 

Projektsteuerung, Generalunternehmerausschreibung, Vermietung, Verkauf, etc. werden von einer 

eigenen Dienstleisungsgesellschaft der Emittentin an die jeweilige Projektgesellschaft erbracht und 

von der jeweiligen Projektgesellschaft unter Akzeptanz der finanzierenden Banken bezahlt. Nach 

Fertigstellung und Beginn der Mietzahlungen durch die Mieter werden die Geschäftsanteile an der 

jeweiligen Projektgesellschaft verkauft und die Emittentin erhält als direkte bzw. indirekte 
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Gesellschafterin der jeweiligen Projektgesellschaft den Verkaufserlös bzw. den Projektgewinn nach 

Abzug der bilanzierten Buchwerte bzw. Refinanzierungen.  

 

Die Eigenmittel der jeweiligen Projektgesellschaft werden von der Emittentin in Höhe Ihrer 

Beteiligungsquote an der Projektgesellschaft zur Verfügung gestellt. Die Emittentin kann 

Projektgesellschaften auch gemeinsam mit Finanzpartnern besitzen und finanzieren. In diesem Fall 

kann es auch zu asynchronen Verteilungen von Eigenkapitaleinzahlungen und 

Projektgewinnanteilsverteilungen kommen, wobei die Emittentin immer nur maximal jenen Anteil am 

Eigenkapital refinanzieren wird, welcher auch ihrem direkten bzw. indirekten Geschäftsanteil an der 

jeweiligen Projektgesellschaft entspricht. 

Die Emittentin generiert die erforderlichen Mittel zur Eigenkapitaldarstellung der jeweiligen 

Projektgesellschaft neben Gewinnen aus Projektgesellschaftsverkäufen sowie den Erlösen der in 

diesem Prospekt dargestellten Anleihe.  

Das Fremdkapital der jeweiligen Projektgesellschaft wird über einen erstrangigen, auf der jeweiligen 

Projektliegenschaft der jeweiligen Projektgesellschaft besicherten, Bankkredit finanziert. Diese 

Bankkredite werden rein auf Basis der Bonität der jeweiligen Projektgesellschaft und auf Basis der 

vorhandenen Vormietverträge mit zukünftigen Mietern und ohne Rückhaftung der Emittentin an die 

jeweilige Projektgesellschaft vergeben („non recours“).  

So bald die Gesamtprojekt-Finanzierung abgeschlossen ist, erfolgt der Baubeginn. Bei den hier 

angegebenen Fertigstellungsdaten geht die Emittentin davon aus, dass die Gesamtprojekt-

Finanzierung vor dem 1. August 2011 abgeschlossen werden kann.  

 

5.10.2 Investitionsprogramm Budgethotels 

Die Emittentin befindet sich derzeit in der Phase der Projektierung und Projektvorprüfung bezüglich 

der möglichen Projektrealisierung von Budgethotels. Erst nach Abschluss einer Finanzierung und 

Abschluss eines langfristigen Mietvorvertrages mit bonitätsstarken Mietern in 2012 wird mit 

weitergehenden Investitionen begonnen. Entsprechend wird die Projektpipeline im Rahmen des 

weitergehenden Geschäftsverlaufes planmäßig abgearbeitet. Zur Finanzierung dieser Projekte sollen 

verschiedene, im Moment noch nicht feststehende Quellen zur Finanzierung genutzt werden. Eine 

dieser Finanzierungsquelle werden Einnahmen aus der Platzierung der Teilverschuldverschreibungen 

sein.  
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Der für das jeweilige Projekt dargestellte Projektstatus ist in einer der nachfolgenden Kategorien zu 

fassen: 

 

a)  Liegenschaftsankauf in Endverhandlung 

b)  Vorverträge für Ankauf vorliegend 

c)  Grundstück angekauft und Baugenehmigung vorliegend 

d)  Liegenschaft identifiziert und positiv für Ankauf geprüft 
 

Projekt(Land) Gesamtinvestitionsvolumen     voraussichtl. Fertigstellung     Status 
1. Hotel Deutschland I (DE) ** 8 Mio. EUR MAR 2013     d) 

2. Hotel Deutschland II (DE) ** 9 Mio. EUR MAI 2013    d) 

**) Standort bekannt, aus Konkurrenzgründen keine Detailangaben 

 

So bald die Finanzierung abgeschlossen ist, erfolgt der Baubeginn. Bei den hier angegebenen 

Fertigstellungsdaten gehen wir davon aus, dass die Finanzierung vor dem 1. September 2012 

abgeschlossen ist. 

 

 

5.11. Märkte und Wettbewerb 

5.11.1. Stammgeschäft Marktsituation Fachmarktcenter 

In den Zielregionen herrscht (im Vergleich zu etablierten Märkten Westeuropas) nach Beobachtung 

der Emittentin eine Versorgungslücke im Hinblick auf Einkaufsmöglichkeiten für Güter des täglichen 

Bedarfs (Food und Non-Food-Ware) im nahen Umfeld der bevölkerungsstarken Wohnviertel 

(Plattenbauten) insbesondere kleinerer Städte. Überregionale große Einkaufszentren im Bereich 

großer Städte, wie sie vielerorts in den ersten Jahren nach dem EU-Beitritt entstanden, können die 

täglichen Einkaufsbedürfnisse der Bevölkerung in den umliegenden zweit- und drittrangigen Städten 

nur unzureichend decken. Lokale Fachmärkte sind hier ein attraktives Angebot für expandierende 

Handelsketten mit Fokus auf eine verbrauchernahe Versorgung. Aufgrund der wechselseitigen 

Frequenzsteigerung durch das Angebot komplementärer Sortimente sind Fachmarktzentren darüber 

hinaus wesentlich attraktiver als Einzelstandorte. 

 

Marktanalysen in Europa und in Deutschland zeigen die Attraktivität des Produktes 

„Fachmarktzentrum“ aus institutioneller und Privat-Investorensicht (Think/Europäische Fachmärkte, 

Henderson Research, Seite 1, Juni 2010). Da die Standorte der Emittentin in (bisher unbesetzten) 

zweit- und drittrangigen Städten liegen (jeweils in Verbindung mit einem benachbarten 

Lebensmittel(hyper)markt) ist ein komparativer langfristiger Standortvorteil gewährleistet.  
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Unter Berücksichtigung insbesondere des polnischen Marktes geht die Emittentin von zumindest 200 

potentiell geeigneten Städten/Standorten aus. 

 

Marktaussichten Fachmarktzentren 

Im aktuellen Zyklus hat in den Zielmärkten nach Beobachtung der Emittentin kein Bauboom 

stattgefunden, weshalb die Mieten sich früher als erwartet stabilisiert haben und erholen dürften. Die 

Emittentin geht davon aus, dass die historisch niedrigen Zinsen und Renditespreads von guten 

Immobilien in B-Lagen für professionelle Anleger zu einer verstärkten Nachfrage führen werden. 

 

Die wichtigsten Gewerbeimmobilienmärkte Europas haben nach Einschätzung der Emittentin einen 

Großteil der positiven Renditekorrektur bereits hinter sich, auch wenn das bislang auf das Core 

Segment begrenzt war. 2011 wird nach Einschätzung der Emittentin durch das wieder erwachende 

Mietwachstum an den meisten Logistik,- Einzelhandels- und Büroimmobilienmärkten bestimmt sein, 

aufgrund der Wachstumsprognosen allerdings nur moderat. Das Kapital, das für 

Gewerbeimmobilieninvestments bereitsteht, wird nach Einschätzung der Emittentin die 

Anfangsrenditen weiter unter Druck setzen und in Verbindung mit der einsetzenden Erholung der 

Mietpreise zu attraktiven Portfoliorenditen in Höhe von 6,0%-8,0% führen. 

 

Europäische Fachmärkte, die zuvor als nachrangiger Anlagesektor galten, avancierten nach 

Beobachtung der Emittentin in den letzten Jahren rasch zu einem Favoriten auf der Einkaufsliste der 

Investoren. Trotzdem war auch dieses Segment wie alle anderen Immobiliensegmente von der Krise 

betroffen. Interessant ist aber die Analyse von Henderson Research, dass die 

Einzelhandelsimmobilien eine geringere Volatilität während der Krise zeigten, als beispielsweise 

Büroimmobilien. Deshalb verzeichnete in Gesamteuropa der Einzelhandelsimmobilienmarkt eine 

regen Aufschwung, der nach Beobachtung der Emittentin im Jahr 2010 an dem Sektor 

Fachmarktcenter vorbeiging. Die Boomzeiten verzeichneten Nettoankaufsrenditen von rund 4,5% - 

5,5% im europäischen Durchschnitt, heute liegen diese bei 6,6% - 7,5%. (Think/Europäische 

Fachmärkte; Henderson Research, Seite 2, Juni 2010). Durch die Mietrückgänge in 2009 und 2010 

wird der Aufholbedarf dieses Produktes nach Ansicht der Emittentin noch plausibler. Gründe für den 

Rückgang liegen nach Ansicht der Emittentin im gedämpften Konsumkaufverhalten und den 

geringeren Umsätzen der Filialisten. Aus diesen Gründen gehen die Analysten von Henderson 

(Think/Europäische Fachmärkte, Henderson Research, Seite 2, Juni 2010) davon aus, dass das 

Segment in den nächsten Jahren eine überdurchschnittlich starke Nachfrage erfahren wird, sowohl 

aus Mietersicht als auch aus Investorensicht. Dies gilt insbesondere neben den Kernmärkten 

Deutschland vor allem für die Wachstumsmärkte Polen und Tschechien. 
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Bei der langfristigen Einschätzung sind die Immobilienexperten der HAHN AG und von Henderson 

Research äußerst optimistisch, vor allem neben den Einschätzungen der Emittentin wird dies durch 

zahlreiche Analysen bestätigt (Teil II – Expertenbefragung institutionelle Investoren, Absatz 

Preiserwartungen, Hahn Gruppe, Seite 20, März 2011 und Think/Europäische Fachmärkte; 

Henderson Research, Seite 2, Juni 2010), die davon ausgehen, dass Fachmarkzentren im 

Handelssegment stärker nachgefragt werden, da sie geringere Nettomieten und auch Betriebskosten 

als Shopping Center Formate aufweisen. Darüber hinaus wurde die Krise dazu genutzt 

bonitätsschwache Mieter durch starke Filialisten zu ersetzen, damit ist nachhaltig eine gute 

Mieterbonität gewährleistet. Da Fachmarkzentren in Bezug auf Flächeneffizienz, Parkmöglichkeiten, 

Öffnungszeiten, Anlieferungslogistik und Erreichbarkeit produkttypische allgemeine Vorteile 

aufweisen, wird die Konsumenten- und Mieternachfrage stabil bleiben und regional wachsen. 

 

Die wiedererlangte Konsumbelebung, die sich auch in einem Wachstum der Einzelhandelsumsätze 

wiederspiegelt (Hahn Studie – Expertenbefragung 21.März 2011) spricht für eine zyklische Nachfrage 

nach diesem Format in all den Zielregionen der Emittentin. 

 

Deshalb rechnen die Experten der HAHN AG, einem der größten Fachmarktcenterentwickler in 

Deutschland mit einer Verteuerung dieses Immobilientyps in den nächsten 2 -3 Jahren in einer 

Größenordnung von rund 50 – 100 Basispunkten (entspricht: 0,5%-1% Prozent) 

regionenübergreifend, was einer Wertverbesserung von ca. 15%-20% entspricht (Teil II – 

Expertenbefragung institutionelle Investoren, Absatz Renditeerwartungen für Handelsimmobilien, 

Hahn Gruppe, Seite 16, März 2011).  

 
 
Marktaussicht Einzelhandel – Zentral- und Osteuropa 

In einer Untersuchung unter 212 der größten Einzelhändler Europas über deren Expansionspläne die 

von dem weltweit tätigen Immobilienberater CB Richard Ellis durchgeführt wurde (How Active are 

Retailers in EMEA, CBRE, Executive Summary, Edition 2010) wurde eindeutig CEE (Central und 

Eastern Europe) als Expansionsregion identifiziert. Die Gründe sind der Saturationsgrad in den 

regionalen Heimmärkten und das Wachstumspotential, die noch niedrigere Penetrationsrate und eine 

geringere Flächenangebots Rate gegenüber den westlichen Nachbarn.  

 

Polen ist das CEE Land, mit dem größten Interesse aus dieser Befragung, gefolgt von Tschechien, 

Österreich, im allgemeinen Ranking führt Deutschland aufgrund der Größe des Marktes (How Active 

are Retailers in EMEA, CBRE Chart, Seite 4 Edition 2010).  
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Das Einzelhandelsumsatzwachstum ist aus Sicht der Emittentin nachhaltig höher als in Westeuropa. 

Die damit verbundene Nachfrage nach Flächen und einem korrespondierenden Mietenwachstum ist 

für die Emittentin ein positives Signal. 
 

 

5.11.2. Wettbewerbssituation Fachmarktzentren 

Auf Grund der vergleichsweise geringen Gesamtinvestitionskosten von typischerweise 5 bis 10 Mio. 

EUR je Fachmarktzentrum gilt das Segment als kleinteilig und wenig wettbewerbsintensiv. Große 

internationale Immobilienentwickler sind aufgrund ihrer (auf Großprojekte ausgerichteten) komplexen 

internen Organisationsstruktur nicht in der Lage derartige Kleinprojekte schnell und kosteneffizient 

durchzuführen. 

 

Die Konkurrenz der Emittentin besteht daher einerseits aus lokalen Anbieter(gruppe)n singulärer 

Projekte an einem bestimmten Standort (die aufgrund besonderer Konstellationen Zugriff ein 

geeignetes Grundstück erhalten konnten), denen aber in der Regel der Marktzugang zu den Mietern 

fehlt, und andererseits aus einigen wenigen in Größe, Struktur und Geschäftsmodell durchaus mit der 

Emittentin vergleichbaren Unternehmen in Österreich und Deutschland. 

 

In Polen geht die Emittentin von einem Gesamtpotential von bis zu 200 Märkten aus. Basierend auf 

der bisherigen starken Marktpräsenz wird ein realistischer Marktanteil von ca 10% -15% erwartet bzw. 

angestrebt. In Tschechien sieht die Emittentin aufgrund der Größe des Marktes, der Regionalstruktur 

(Anzahl der Städte > 20.000 EW) und des höheren Saturierungsgrades die Möglichkeit neben der 

laufenden Pipeline zusätzlich etwa noch 5 – 10 Märkte errichten zu können. 

 

5.11.3. Marktsituation Geschäftsfeld Economy-/Budgethotels  

Nach dem starken Markteinbruch, der alle Immobiliensektoren im Zuge der Finanzkrise in den Jahren 

2008 - 2009 getroffen hat, ist seit 2010 eine optimistische Grundstimmung zu erkennen, die auch im 

Jahr 2011 ihre Fortsetzung findet, wobei im Hotelsegment, das Segment Budget Hotel am besten 

abschneiden konnte (Wachstumstrends im europäischen Hotelimmobilienmarkt: „European hotel real 

estate a long, slow haul back, key highlight from emerging trends in european real estate“, 

PriceWaterhouseCoopers LLP., Issue 21, Seite 2 und 3, March 2010).  

 

Die Hotels in Westeuropa schnitten nach eigenen Markterhebungen im Durchschnitt besser ab als 

jene in Zentral – und Osteuropa: 

 

Westeuropa:      Belegung:    66 %   (62 % in 2009) 

     Netto Zimmer Rate:   EUR 110,--  (EUR 104,-- in 2009) 

     RevPar (*):   EUR   73,--  (EUR 65,-- in 2009)  
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Zentral- und Osteuropa:  Belegung:    56%    (52 % 2009) 

     Netto Zimmer Rate:   EUR 84,--  (EUR 85,-- in 2009) 

     RevPar*:    EUR  47,--  (EUR 44,--) 
* RevPar – Revenue per available room – Umsatz pro verfügbaren Raum 

 

 

Die Zielregionen der Emittentin (Deutschland, Österreich, Tschechien, Polen, Slowakei) weisen aber 

in der Region Zentral- und Osteuropa die beste Performance auf. 

 

Die Emittentin geht davon aus, dass sich der Hotelmarkt in Deutschland prozyklisch mit der 

eingesetzten Konjunktur erholen wird. In Polen wird auch der Budget Hotel Markt äußerst positiv 

angesehen, da Polen ein starker Heimmarkt ist und einen starken Zuwachs an Touristen verzeichnet. 

Prinzipiell gilt für die Experten, ebenso wie für die Emittentin, dass in Zentraleuropa das Economy-

/Low Budget Hotelsegment das größte Potential hat. 
 

Wichtiger Werttreiber sind vor allem das steigende frei verfügbare Einkommen, insbesondere auch 

der zentraleuropäischen Konsumenten. Darüber hinaus verzeichnen die Researchinstitute einen 

nachhaltigen Trend nach budgetgetriebenen Produkten, die sich neben dem Einzelhandel auch auf 

das Konsumverhalten im Tourismus und in der Hotelerie manifestieren wird (Evolution or Revolution? 

How to respond to consumers demands for value, UK Retail&Consumers Group; 

PriceWaterhouseCoopers, Seite 4 und Seite 5, April 2010).  

 

Aufschlussreich sind die Rechercheergebnisse der Emittentin, die ein noch sehr geringes Verhältnis 

von Internationalen Hotels zu lokalen-regionalen Betreibern in der Zielregion CEE (Central&Eastern 

Europe) zeigen. Die Emittentin schätzt, dass von rund 1,1 Mio. Zimmern in Gesamt Zentraleuropa 

inklusive Balkan und Türkei nur 17% zu Ketten gehören. Der Rest ist fragmentiert und von lokalen 

Unternehmern und privaten Betreibern besetzt. In Zentraleuropa ist das Verhältnis leicht verbessert 

mit 21% für Internationale Brands, bei einem Gesamtangebot von 280.000 Betten, wovon 57.000 

Betten zu internationalen Ketten gehören. Internationale Ketten sind im Vergleich zu Westeuropa noch 

stark unterrepräsentiert, so dass ein erhebliches Wachstumspotential gegenüber dem Jahr 2010 aus 

Sicht der EYMAXX besteht. 

 

Hotelmarkttrends  
Im Rahmen einer umfassenden Studie von Price Waterhouse mit dem Namen „Evolution or 

revolution?, How to respond to consumers´ demands for value“, UK Retail&Consumers Group 

PriceWaterhouse Coopers, Seiten 13-14, Apil 2010 bei der die Analysten tausende Konsumenten und 

Entscheidungsträger aus dem Hotel, Tourismus und Handel in Europa befragten, wurde neue 

Konsumverhalten für diese Branchen erfasst und Trends festgestellt. Im Hotelbereich sind Trading 

 
61



 

Down - – kaufe billigere Produkte und Services – und Buying Clever - die größten Werttreiber. Der 

Trend ist eine dualistische Polarisierung des Produktangebots in Richtung hochpreisig und Luxus 

sowie eine starke Orientierung zu Billigprodukten und einem günstigen Preis-/Qualitätsverhältnis (im 

Englischen „flight to value“). 

 
Die Amictus/ EYEMAXX-Gruppe sieht hierin eine optimale Marktchance, um ihre 

Immobilienentwicklungspipeline in diesem wachstumsstarken Segment mit Projekten zu füllen. 

Aufbauend auf ihre Fachmarktzentrenkompetenz, die ebenfalls im Discountbereich angesiedelt ist 

(Lage, Immobilienformat, Mieter), kann Sie ihre Lokalkompetenz optimal in Zusammenarbeit mit 

expansiven Economy- und Budgethotelketten gegen die Entwicklerkonkurrenz einsetzen. Ein 

Verständnis für die rasche Liegenschaftssicherung, effiziente Projektabwicklung mit internationalen 

Mieterpartnern, kostengünstiges Bauen in einem kompetitiven Umfeld sichern ihr 

Wettbewerbsvorteile. Da die Hotelgruppen stark im Wettbewerb, um die besten Standorte stehen, 

kann die EYEMAXX als Developmentpartner den Wachstumsmarkt nutzen und gute Miet- und 

Honorarkonditionen für Sich ausverhandeln.  

 

5.11.4. Wettbewerbssituation Economy-/Budgethotels 

Aus Entwicklersicht ist der Markt für neue Hotels in der Zielregion stark an die 

Gesamtkonjunkturentwicklung und das prozyklische Verhalten der Hotelbetreiber gebunden. Da aber, 

wie bereits in der Marktsituation dargestellt, unabhängig vom Marktzyklus, nachhaltig in der Zielregion 

ein Bedarf nach Economy- /Budget Hotels mit internationaler Markenqualität vorhanden ist  (Vergleich 

oben: Bettenangebot USA/Westeuropa – Mittel-Osteuropa) und auch die internationale Ketten eine 

langfristige Präsenz in dieser Region anstreben, geht die Emittentin davon aus, dass dieses Segment 

stark wachsen wird.  

 

Beispielsweise plant die B&B Hotelgruppe, eine internationale Budget Hotelgruppe mit über 200 

Hotels in Frankreich und Deutschland eine starke Expansion nach Polen (www.hotelsbb.com). Nach 

der Eröffnung des ersten Budgethotels am 1.Juli 2010 in Torun, Polen, ist die weitere Eröffnung eines 

155 Bettenhotels in Warschau geplant. Weitere Eröffnungen sind geplant. (28-07-2010 

Touristikpresse.net  „Billigunterkünfte auf Expansionskurs in Europa, Durch die Übernahme von 

50,1% an der größten polnischen Hotelgruppe Orbis Ende 2008 manifestierte der größte Hotelkonzern 

Europas sein Engagement in Polen. (Presseerklärung Accor Sept.10 2008). Accor wird weiterhin eine 

starke Expansionsstrategie in den Wachstumsregion Osteuropa verfolgen (31. Januar, 2011, Seite 3, 

Presskit Ibis Hotelgruppe; www.accor.com) ) Die Warimpex AG  der österreichische an der Wiener 

Börse notierte Hotel-Developer hat ein strategisches Joint Venture mit der Louvre Gruppe und dem 

Starwood Konzern unterzeichnet, um über die nächsten 5 Jahre rund 30 Hotels zu errichten, davon 

ca. 70 % in Polen (Warimpex AG wird weiters Budget Hotels in Polen, Tschechien und Ungarn 

entwickeln; Campanile und Premiere Class Budget Hotel gemäß Geschäftsbericht WARIMPEX AG, 

2010, Seite 13). 
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Aus Sicht der Emittentin wird in ca. 5 Jahren ein erster Sättigungsgrad in der Kernregion erzielt 

werden und in der Folge die Betreiber in die benachbarten Länder weiter expandieren (Ukraine, 

Russland, CIS). 

Aus dieser verstärkten Wettbewerbssituation, dem verbesserten Finanzierungsklima seitens der 

Banken und verstärktem Investoreninteresse, sind die Hotelbetreiber stark an regionalen 

Partnerschaften mit Immobilienentwicklern interessiert, die einerseits internationale Projekt-

kooperationserfahrung und andererseits einen guten Zugang zu attraktiven Standorten haben. 

  

Hier kann die Emittentin aus dem Kerngeschäft Fachmarktzentren die lokalen Ressourcen für die 

Standortidentifikation, -sicherung und in der Folge die Errichtungskompetenz und Finanzierung 

projektweise und selektiv heranziehen. Deshalb befindet sie sich in einer ausgezeichneten 

Marktposition, vor allem in klein- und mittelgroßen Städten, wo sie sich durch die Lokalkenntnisse und 

Behördenkontakte entscheidende Wettbewerbsvorteile gegenüber großen internationalen Entwicklern 

sichert, die in ihren Entscheidungsprozessen und -strukturen in dieser Hinsicht  benachteiligt sind.  

 

5.11.5. Marktsituation Sonstige Geschäftsbereiche 

Produktseitiger Schwerpunkt bei den „Sonstigen Geschäftsbereichen“ sind Logistikimmobilien, wo die 

Emittentin als Entwicklerin bereits in der Vergangenheit erfolgreich war.  Built-To-Suit, d.h.. 

massgeschneiderte Auftragsprojekte werden per definitionem nur bei Vorliegen von konkreten 

Mietervereinbarungen durchgeführt. Die Projektgewinnmargen für Entwickler sind in diesem Bereich 

geringer, da das Vermietungs- und Verwertungsrisiko wegfällt und durch das Vorliegen des Mieters 

vor Projektstart die Finanzierungskosten geringer sind, liefern aber attraktive Deckungsbeiträge zum 

Gesamtergebnis und stärken die Kundenbeziehungen. Land Banking Ankäufe oder opportunistische 

Transaktionen dienen primär zur Portfoliobeimischung, und um für expandierende Ankermieter 

mittelfristig attraktive Liegenschaftsreserven in Wachstumsregionen verfügbar zu haben. 

 

Logistikmarkt 
Zunehmend dezentrale Märkte erfordern aus Sicht der Emittentin Logistikzentren für die effiziente 

logistische Warenverteilung. Laut der Marktanalysten von JonesLangLasalle wurde 2010 ein 

Marktwachstum bei Logistikflächen in Deutschland von 30% gegenüber dem Durchschnitt 2005-2009 

erzielt (Handelsblatt vom 29. Januar 2011). 

 

Nachdem sich die industrielle Produktion nach der Krise stark erholt hat sehen die Analysten des 

Immobiienberaters Colliers (INew Europe, Industrial Market Studie Collier International, Real Estate 

Review, Jahresbericht 2011, Seite 11/12) eine besondere Wiederbelebung in den folgenden beiden 

Märkten in Osteuropa: Polen und Tschechien.  
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Polen weist neben seiner geographischen Lage, ebenfalls einen starken Heimmarkt auf, der die 

letzten Jahre rund 1,4 Mio. qm  Logistik- und Industriefläche aufgenommen hat. 

Tschechien hat die letzten Jahre im Vergleich zu Polen 2/3 der Flächen von Polen aufgenommen, 

Gründe dafür sind vor allem die internationalen Logistikbetreiber, die hier tätig sind.  

 
Darüber hinaus ist der Intrahandel der VISEGRAD Staaten sehr hoch, Deutschland ist mit über 30% 

der exportstärkste Nutzer für Industrie- und Lagerflächen in dieser Region, die neben ihrer 

Regionalnähe auch über ein bemerkenswertes Potential an ausgebildeten Facharbeitern verfügt 

(beispielsweise die. KFZ- und KFZ-Zulieferbranche). 

 

Wenn man davon ausgeht, dass die Transportkosten in den relevante Branchen bis zu 60 % der 

Gesamtkosten verursachen (vgl. 30 % Personalkosten), wird der Bedarf und die Notwendigkeit 

regionaler Distributionszentren augenscheinlich. Der Trend geht hin zu mehr Regionalität. So 

reduzieren beispielsweise internationale Handelsmarken ihre Flugtransportverkehre, um substantiell 

Energiekosten zu sparen. Der Zugtransport wird verstärkt in multimodale Transportprogramme 

aufgenommen, was zukünftig den Trend in Richtung Regionale Logistikzentren stark gegenüber 

früheren Megahubs (also überregionale Großlogistikzentren) aufwerten wird. Fazit aus Sicht der 

Experten ist, dass der Central Belt (Region Polen-Tschechien-Sueddeutschland-NW-Österreich) 

weiter an Attraktivität zunehmen wird und damit die Aussicht für Logistikimmobilien als sehr gut zu 

bezeichnen ist. (Colliers Real Estate Review – New Europe, 2011, Seite 12 ).  

 

Aus diesen Gründen werden die großen Logistikoperator (ähnlich der Hotelbetreiber) und Eigennutzer 

(Lebensmittler, Textilketten) gezielt auf Partnerschaften mit Developern aus der Region setzen, um im 

Wettbewerb bestehen zu können, wobei die Emittentin überwiegend als Service-Entwickler agieren 

würde und für die Errichtung und/oder die gesamte Immobilienentwicklung verantwortlich zeichnet. 

Gründe sind hier der Kostendruck der Betreiber und das geringere Risiko für die Emittentin. 

   

5.11.6. Wettbewerbssituation Sonstige Geschäftsbereiche 

Diesem Geschäftsbereich wird  seitens der Emittentin eine Komplementärfunktion zu den 

Geschäftsfeldern Fachmarktzentren und Budget/Economy Hotels zugewiesen, selektiv werden 

Projekte nur entwickelt, wenn sie folgende Bedingungen erfüllen: 

 

- ein sehr geringes Risikoprofil aufweisen 

- das Kerngeschäft nicht ressourcenseitig und budgetär beeinflussen 

- ein hoher Vorverwertungsgrad vorliegt (Built-To-Suit) 

- Synergien zum Kerngeschäft bestehen 

- eine hohe Risiko-Return Relation aufweisen (Umwidmungen von Liegenschaften) 

- Wertarbitragen möglich und evaluierbar sind 
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- kein direkter Wettbewerb besteht, der die Kosten und/oder Gewinnmarge beeinträchtigen 

könnte 

- Off market Situationen – Das Projekt ist nicht am Markt und die Projektpartner sind 

bekannt 

 

Amictus/ EYEMAXX-Gruppe ist neben seinem Stammgeschäft ein Opportunitätsspezialist. Neben den 

Produktspezialisten, also international tätigen Entwickler, spezialisierte Logistikentwickler und 

Speditionen (Unternehmen wie: CA-Immo AG, Panattoni, UBM, Immofinanz AG, Pro Logis, Hazley, 

Valartis, Orco, Kühne & Nagel) gibt es eine Vielzahl von weiteren Marktteilnehmern, die ebenfalls 

selektiv Gelegenheiten und projektweise opportunistische Engagements suchen und damit in diesem 

Segment in einem direkten Wettbewerb zur Emittentin stehen.  

Da in vielen Fällen, der Ankaufspreis und die Sicherung der unbebauten Liegenschaft über den Erfolg 

eines Projektes entscheidet, muss die Emittentin über die Marktnähe und lokale Präsenz Vorteile 

bieten.  

Folgende Differenzierungsmerkmale weisen die Emittentin gegenüber den diversen internationalen 

und regionalen ausgerichteten Wettbewerbern bei opportunitätsgetriebenen Transaktionen aus:  

 

“Speed to the Market” („Markteintrittgeschwindigkeit“) - Spezielle Organisationsstruktur 
Die lokalen Projektteams sind auf Arbeitsebene im ständigen Dialog mit potentiellen Mietern (Nutzern) 

und lokalen Marktteilnehmern, wie Maklern, Anwälten, Liegenschaftseigentümern. Opportunistische 

Projekte können vor Ort rasch evaluiert und an die Holding kommuniziert werden. Aus der Holding 

können internationale Trends und Entwicklungen aggregiert und an die lokalen Teams weitergeleitet 

werden, sodass Potentiale schnell evaluiert werden können.  

 

Konsistentes internationales und lokales Team – Öffnung von Marktkanälen 
Die Emittentin hat über Jahre ein Führungsteam aufgebaut, das durch den gesamten 

Immobilienzyklus hindurch konstant beibehalten wurde und im Zuge der jetzigen Marktrally rasch am 

Markt agieren kann. Die laufende Präsenz in der Region (auch in der Krisensituation) hat sowohl das 

Mietervertrauen und auch das der externen Projektpartner (Bank, Makler, Baufirmen, Planer, 

Behörde) gestärkt. Deshalb werden in vielen Fällen der Emittentin Projekte angedient. 
 
Projektweise opportunistisches Partnerschaftsmodell über die gesamte Wertschöpfungskette 
Da die Emittentin, im Gegensatz zu großen Entwicklern, nicht die gesamte Wertschöpfungskette 

intern abdecken muss, kann sie von Fall zu Fall in Partnerschaften gehen (lokale Joint Venture -

Partner) und sich so Liegenschaften oder Teile der Wertschöpfung eines Projektes sichern 

(Liegenschaft, Bau).  

 
Exklusiver Marktzugang – „Time To Market“ 

Durch die langjährige Zusammenarbeit mit den Mietern wird EYEMAXX oft seitens der Mieter auf 

Ankaufsmöglichkeiten hingewiesen, die wieder im Gegenzug für die Mieter von Interesse sind. 
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Forward Investmentstruktur 
Da die Emittentin bei den Projekten auch lokale Investoren frühzeitig partnerschaftlich einbezieht,  

können Projekte schneller finanziert und damit angekauft werden, damit können Grundstücke 

schneller gegen den opportunistischen Wettbewerb gesichert werden. 

 

5.12. Wesentliche Verträge 

Im Rahmen ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird von den Gesellschaften der Amictus/ 

EYEMAXX-Gruppe unter anderem eine Vielzahl von Miet- Management- sowie Joint-Venture 

Verträgen sowie Verträge über Gesellschafterdarlehen abgeschlossen. Zudem haben die jeweiligen 

Projektgesellschaften der Emittentin insgesamt drei Darlehensverträge für die Finanzierung ihrer 

Immobilienprojekte abgeschlossen. Die Darlehen valutieren zum 31. Dezember 2010 zwischen EUR 

300.000,-- und EUR 11,60 Mio. Die Darlehen haben eine durchschnittliche Restlaufzeit von rund 14 

Monaten (ausgehend vom Stichtag 31. Dezember 2010). Der durchschnittliche Zinssatz beträgt 3,50% 

zum 31. Dezember 2010 und die durchschnittliche Marge 2,5% auf den 3M EURIBOR. 

 
Im Nachfolgenden sind die außerhalb der normalen Geschäftstätigkeit abgeschlossenen wesentlichen 

Verträge zusammengefasst: 

 

5.12.1 Mezzaninkreditverträge EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH 

Zum 30. Juni 2011 bestehen Verbindlichkeiten der EYEMAXX International Holding & Consulting 

GmbH aus Mezzaninkreditverträgen in Höhe von insgesamt etwa EUR 1,6 Mio gegenüber der nach 

österreichischem Recht gegründeten Mathias Invest GmbH. Der auf den überwiegenden Teil des mit 

31.12. 2015 endfälligen Mezzanindarlehens anwendbare Zinssatz beläuft sich auf EURIBOR +500bp. 

 

5.12.2 Kreditvertrag EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH und Dr. Michael 
Müller 

Es wurde Dr. Michael Müller seitens der EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH ein 

Darlehen über EUR 3 Mio. gewährt, welches zum 4. Mai 2011 mit einem Betrag in Höhe von 

EUR 2.561.843,45 valutiert. Das Darlehen unterliegt einem Zinssatz von 5,0% p.a. und ist zum 31. 

Mai 2016 endfällig. Als Sicherheit verpfändete Dr. Müller 50% seines Kommanditanteiles an der 

Armona Birkart & Co GmbH Grundstücksverwaltungs KG, wobei die Werthaltigkeit der Besicherung 

durch die gem. IFRS Standards vom Wirtschaftsprüfer zusammengefasste Konsolidierung der 

Armona Birkart-Gruppe, basierend auf den aktuellen testierten Bilanzen des Jahres 2010 für die 

Einzelgesellschaften der Gruppe nachgewiesen ist. 
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5.12.3 Darlehen Emittentin mit EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH 

Die EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH hat der Emittentin per 23. Mai 2011 ein 

Darlehen in einer Maximalhöhe von EUR 240.000,00 eingeräumt, das spätestens am 31. Dezember 

2013 zurückzuführen ist.  

 

5.12.4 Vertragliche Grundlagen für Besicherung durch Assets mit Verkehrswert EUR 26 Mio. 

Das Konzept der Besicherung stellt sich im Wesentlichen wie folgt dar: Verschiedene außerhalb der 

Emittentin stehende, mit dem Mehrheitsaktionär Herrn Dr. Müller verbundene Gesellschaften sind 

bereit, Immobilien zur Besicherung der Anleihe zur Verfügung zu stellen. Auf diesen Immobilien lasten 

aktuell noch erstrangige Besicherungen über einen Gesamtbetrag von EUR 10,9 Mio. Die Emittentin 

gewährt den immobilienhaltenden Gesellschaften nunmehr über den Treuhänder Darlehen über einen 

Gesamtbetrag von 10,9 Mio. Euro. Die Darlehen haben eine Laufzeit von fünf Jahren und sind am 30. 

Juni 2016 endfällig. Die Darlehen sind mit einem Darlehenszins von 7,50 % p.a. ausgestattet. Die 

immobilienhaltenden Gesellschaften lösen damit zum überwiegenden Teil die erstrangigen 

Bankdarlehen ab, so dass die Immobilien im Wesentlichen gemäß der nachfolgenden Aufstellung für 

die Anleihegläubiger zu Sicherungszwecken zur Verfügung stehen. Zugunsten der Anleihegläubiger 

werden sodann über die nachstehend beschriebene Konstruktion über den Treuhänder 

Immobiliarsicherheiten über einen Gesamtbetrag von EUR 26 Mio. bei voller Platzierung der Anleihe 

eingetragen. Weiterhin werden zugunsten der Emittentin Mieteinnahmen aus den 

Besicherungsobjekten bis zur Höhe von jährlich EUR 0,8 Mio. verpfändet. Die immobilienhaltenden 

Gesellschaften erhalten für die Bereitstellung der Sicherheiten über den Differenzbetrag von bis zu 

EUR 26 Mio. und den valutierenden Darlehensbeträgen von bis zu EUR 10,9 Mio. eine jährliche 

Gebühr von 1,5 %. Die weitergehende rechtliche Ausgestaltung dieses Konstrukts wird im Folgenden 

detailliert beschrieben: 

Die vertraglichen Grundlagen für die Besicherung der Ansprüche der Anleihegläubiger durch Assets 

mit Verkehrswert EUR 26 Mio. ergeben sich aus dem Zusammenspiel von Anleihebedingungen, 

Treuhandvertrag und Darlehen, die die Emittentin ausreicht. 

Durch die Anleihebedingungen wird die Besicherung in den Zusammenhang mit der 

Teilschuldverschreibung gestellt. Dazu muss aufgrund des Fehlens des Rechtsinstituts der nicht 

akzessorischen Sicherheiten in Österreich eine Gesamtgläubigerschaft zwischen dem jeweiligen 

Anleihegläubiger und dem Treuhänder geschaffen werden. Der Treuhänder ist jedoch bezüglich 

seiner Rechte und der Ausübung seiner Rechte strikt an den Treuhandauftrag gebunden. 

 

a) Treuhandvertrag 
Die Emittentin hat am 15. Juni 2011 mit Notar Dr. Michael Mauler, Wien einen Treuhandvertrag 

hinsichtlich der Durchführung und Abwicklung der grundbuchrechtlichen Besicherung der Ansprüche 

der künftigen Anleihegläubiger, Vertrag zugunsten Dritter, abgeschlossen. Gemäß diesem Vertrag 

wird der Treuhänder verpflichtet, einen Teil der Einnahmen aus der Anleihe in Höhe von ca. EUR 10,9 
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Mio. ohne Zugriffsmöglichkeit der Emittentin zur Lastenfreistellung jener Liegenschaften zu 

verwenden, welche der erstrangigen Besicherung der Ansprüche der künftigen Anleihegläubiger 

dienen, wobei der Treuhänder im Innenverhältnis Interessensvertreter der Anleihegläubiger ist und im 

Außerverhältnis als Pfandgläubiger im Grundbuch eingetragen werden wird. Wiewohl es die 

Emittentin ist, welche aufgrund der Zurverfügungstellung liquider Mittel (durch Gewährung von 

Darlehen) an die jeweiligen Grundeigentümer die Lastenfreistellung der betroffenen Liegenschaften 

erwirkt, und dem gemäß Berechtigte aus den Hypotheken/Grundschulden ist, gleichwohl wird der 

Treuhänder aufgrund des Treuhandvertrages im Innenverhältnis die dinglichen Sicherungsrechte für 

die künftigen Anleihegläubiger innehaben. 

Sollte die Emittentin ihrer Verpflichtung zur Zahlung der jährlichen Zinsansprüche oder zur 

Rückzahlung der Teilschuldverschreibungen gegenüber den Anleihegläubigern nicht nachkommen, 

hat der Treuhänder, die Möglichkeit, die Grundpfandrechte durch Zwangsversteigerung oder nach 

mehrheitlicher Wahl der Anleihegläubiger anderweitig zu verwerten. Hierbei stehen die 

Anleihegläubiger hinsichtlich der Grundpfandrechte in Höhe von EUR 20,1 Mio. im ersten Rang. Dies 

bedeutet, dass die Verwertungserlöse zuerst den Anleihegläubigern zufließen. Hinsichtlich der EUR 

5,9 Mio. Grundpfandrechte im zweiten Rang sind erstrangig besicherte Gläubiger vorrangig zu 

bedienen. Der Treuhänder ist zur Rückgabe bzw. Mitwirkung bei der Löschung der dinglichen 

Sicherungsrechte verpflichtet, soweit die Emittentin die Anleihegläubiger vollständig aus deren 

Rückzahlungsanspruch aus der Anleihe befriedigt hat. Solange die Ansprüche der Anleihegläubiger 

aus der Anleihe nicht vollständig befriedigt worden sind, stehen Sicherheiten weiterhin zur Verfügung. Der 

Treuhänder ist im Übrigen zur Freigabe der mit Grundschulden belasteten Grundstücke ganz oder 

teilweise verpflichtet, sofern er im Gegenzug vergleichbare Sicherheiten erhält. 
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b)  Darlehen und Bestellung von Sicherheiten 
Die Besicherung der Ansprüche aus den Teilschuldverschreibungen erfolgt durch die Bestellung von 

Briefgrundschulden in Deutschland und akzessorische Hypotheken in Österreich, wobei diese 

Sicherheiten aktuell noch für andere Finanzierungen genutzt werden und die daher abzulösen sind. 

 

Die Emittentin gibt daher zur Freigabe dieser Sicherheiten folgende Darlehen, so dass dann die 

Sicherheiten bestellt werden können: 

 

Darlehensbeträge, die die Emittentin ausreicht 
 

Darlehensnehmer 
 

Höhe des 
Darlehens  

in EUR 

Verzinsung Besicherungs-
höhe 

in EUR 

Birkart GmbH & Co. Grundstücksverwaltung 

KG, Aschaffenburg 
1.450.000 7,50 %  4.960.000

Birkart GmbH & Co. Grundstücksverwaltung 

KG, Aschaffenburg 
750.000 7,50 % 1.320.000

Seespitzstraße Vermietungs Ges.m.b.H. & Co 

KG, Wien sowie EM Outlet Center GmbH, 

Wien 

1.842.000 7,50 % 3.880.000

Lifestyle Realbesitz-Verwertungsgesellschaft 

mbH & Co KG, Wien 
1.722.000 7,50 % 3.547.000

Lifestyle Realbesitz-Verwertungsgesellschaft 

mbH & Co KG, Wien 
574.000 7,50 % 615.000

Marland Bauträger GmbH, Graz 1.900.000 7,50 % 2.250.000

CONTERRA Leasing & Immobilienberatung 

GmbH, Hennersdorf  
878.000 7,50 % 1.200.000

EYEMAXX International Holding & Consulting 

GmbH, Hennersdorf  
250.000 7,50 % 470.000

Innovative Home Bauträger GmbH, Wien 460.000 7,50 % 
 

653.000 

MAXX Bauerrichtungs GmbH, Wien 1.100.000 7,50 % 1.200.000 

Insgesamt 10.926.000  20.095.000

 

 

 
69



 

 

c) Höhe und Art der Sicherheiten 
Zug-um-Zug gegen Valutierung der und b) dargestellten Darlehen werden die Ansprüche aus den 

Teilschuldverschreibungen durch Briefgrundschulden in Deutschland und akzessorische Hypotheken 

in Österreich in Höhe von insgesamt EUR 20,1 Mio. jeweils im 1. Rang wie folgt besichert: 

 

Grundschulden im 1. Rang (Deutschland)/ Hypotheken im 1. Rang (Österreich) 

Name des Eigentümers/ Art der Berechtigung/ 
Anschrift der Liegenschaft 

 

Art des 
Objekts 

Verkehrs-
wert laut 

Gutachten 
in EUR 

Besicherun
gshöhe 
in EUR 

Birkart GmbH & Co. Grundstücksverwaltung KG, 

Aschaffenburg/ Eigentum/ Wuppertal, Hölkerfeld 42 

Logistik/Büro 
4.960.000 4.960.000

Birkart GmbH & Co. Grundstücksverwaltung KG, 

Aschaffenburg/ Eigentum 

Aachen, Kellerhausstrasse 20 

Logistik/Büro 

1.320.000 1.320.000

Seespitzstraße Vermietungs Ges.m.b.H. & Co KG, 

Wien/ Eigentum/ Zell am See, Seespitzstraße 4/ sowie 

EM Outlet Center GmbH, Wien/ Eigentum/ Zell am 

See, Seespitzstraße 4 

Geschäft/ 

Büro/ 

Wohnung 
3.880.000 3.880.000

Lifestyle Realbesitz-Verwertungsgesellschaft mbH & 

Co KG, Wien/ Eigentum/ Wien, Karl Sarggasse 3 - 5 

Logistik/Büro 
3.558.000 3.547.000

Lifestyle Realbesitz-Verwertungsgesellschaft mbH & 

Co KG, Wien/ Baurecht/ Wien, Seybelgasse 8-10 

Logistik/Büro 
618.000 615.000

Marland Bauträger GmbH, Graz/ Eigentum/ Graz, 

Grabenstraße 75 

Wohnungen 
2.250.000 2.250.000

Dr. Michael Müller/ Eigentum am Grund/ Hennersdorf, 

Wildgansgasse 1a/1b/ sowie CONTERRA Leasing & 

Immobilienberatung GmbH, Hennersdorf/ Berechtigter 

Superädifikat, Hennersdorf, Wildgansgasse 1a/1b 

Doppelhäuse

r 
1.200.000 1.200.000

EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH, 

Hennersdorf/ Eigentum/ Hennersdorf, Wildgansgasse 

5 

Wohnhaus 

470.000 470.000

Innovative Home Bauträger GmbH, Wien/ Eigentum/ 

Oberlaa, Kästenbaumg 27-29 

Wohnungen 
653.000 653.000

MAXX Bauerrichtungs GmbH, Wien/ Eigentum/ 

Leopoldsdorf, Schlossgasse 6a 

Wohnungen 
1.200.000 1.200.000

Besicherung Kumuliert  20.109.000 20.095.000
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Außerdem erfolgt eine weitergehende Besicherung der Ansprüche aus den 

Teilschuldverschreibungen durch eine akzessorische Hypothek in Österreich in Höhe von weiteren 

EUR 5.950.000 im 2. Rang und damit insgesamt über EUR 26,0 Mio.: 

 

Hypotheken im 2. Rang (Österreich) 
 

Names des Eigentümers/ Art der 
Berechtigung/ Anschrift der Liegenschaft 

 

Art des 
Objekts 

Verkehrswert 
laut Gutachten 

in EUR 

Besicherungs-
wert für 

Anleihen-
besicherung 
im 2. Rang in 

EUR 
Lifestyle Realbesitz-Verwertungsgesellschaft 

mbH & Co KG, Hennersdorf/ Eigentum/ 

Leopoldsdorf, Schlossgasse 6 / Dr. Michael 

Müller/ Eigentum/ Leopoldsdorf, 

Schlossgasse 6b, bzw. Parkring 10 

Schloss und 

Schlosspark 

mit Gebäuden 14.850.000 5.950.000*

Besicherung Kumuliert   26.050.000

 

* Hinsichtlich des Besicherungsobjektes Schloss Leopoldsdorf besteht eine Hypothek im 1. Rang in 

Höhe von EUR 7.416.000, so dass unter Berücksichtigung des Verkehrswertes von EUR 

14.850.000 für die Besicherung der Anleihe im 2. Rang eigentlich ein Betrag von EUR 7.434.000 zur 

Verfügung stehen würde. Davon wird aber nur ein Betrag von EUR 5.950.000 ausgenutzt.  

 

Die Rückzahlungsansprüche der folgenden Darlehensbeträge werden durch die Hypotheken in 

Österreich gesichert, was auf die Besonderheit des österreichischen Rechts zurückzuführen ist, 

wonach ein nicht akzessorisches Grundpfandrecht gesetzlich nicht vorgesehen ist.  

Die vorgenannten Grundpfandrechte in der Gesamthöhe von EUR 26 Mio. erstrecken sich auf die in 

der vorgenannten Übersicht zusammengefassten Grundstücke. Die Grundpfandrechte werden 

zugunsten der Anleihegläubiger von einem Treuhänder verwaltet.  

 

5.12.5 Zusätzlicher Anspruch der Emittentin wegen Konzernstruktur 

Am 31.05.2011 hat die Emittentin mit der EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH einen 

Vertrag über eine Erfüllungsübernahme der EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH 

zugunsten der Anleihegläubiger geschlossen. Danach ist EYEMAXX International Holding & 

Consulting GmbH in Höhe des gezeichneten Nominalbetrages, also bis zu EUR 25.000.000,00 nebst 

der jeweils fälligen Zinsen aus der Anleihe der Emittentin gegenüber zur Zahlung ohne Einrede 

aufgrund der gegebenen Konzernstruktur verpflichtet. Hinsichtlich einer Vergütung für EYEMAXX 

International Holding & Consulting GmbH bei Inanspruchnahme aus der Erfüllungsübernahme 
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verpflichten sich die Parteien zur Einhaltung der OECD Standard bezüglich at arms length 

Vergütungen. 

 

5.13. Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane; Interessenkonflikte 

Organe der Emittentin sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Hauptversammlung. Die 

Aufgabenfelder dieser Organe sind im Aktiengesetz, in der Satzung und in den Geschäftsordnungen 

des Vorstands und des Aufsichtsrats geregelt. 

 

5.13.1 Vorstand 

Der Vorstand der Emittentin besteht derzeit aus einem Mitglied: 

Mag. Dr. (rer.soc.oec) Michael Müller 
 

Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien (Abschluss „summa cum 

laude“) Ausbildung zum geprüften Unternehmensberater und CMC (Certified Management 

Consultant).  

 
1996 Gründung der EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH, Wien (www.eyemaxx.com). 

Anfänglich Aktivitäten in der Optikbranche mit 17 weltweiten Tochtergesellschaften. Nach erfolgreicher 

Beendigung dieser Aktivitäten Entwicklung der Gesellschaft zu einer Holding Gesellschaft mit 

zahlreichen Tochtergesellschaften in Zentraleuropa für Immobilienentwicklungsprojekte im Bereich 

Gewerbeimmobilien. 

 
2002 Gründung der VST Verbundschalungstechnik GmbH und Aufbau einer internationalen 

Firmengruppe im Baustoffbereich mit einigen Weltpatenten (www.vst-austria.at).  

Daneben auch geschäftsführender Gesellschafter einer Bauträgergesellschaft für den Wohnbau sowie 

einiger Immobiliengesellschaften mit vermieteten Bestandsimmobilien im Wohnbau und im 

Logistikbereich. 

 
Dr. Müller hält unmittelbar insgesamt 2.499.500 Aktien der Emittentin. Er ist unter der 

Geschäftsanschrift der Emittentin erreichbar. 

 

5.13.2 Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat der Emittentin besteht derzeit aus drei Mitgliedern. 

 

Thomas H. Knorr, Dipl. Volksw. / Dipl. Kaufm (FH) 
- Vorsitzender des Aufsichtsrats - 
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Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am 

Main und zuvor an der Fachhochschule Wirtschaft in Mainz am Rhein.  

 

Ausbildung zum IHK geprüften Groß- und Außenhandelkaufmann. Nach Ausbildung und Studium 

Managementlaufbahn in diversen Großkonzernen. Zuletzt Leiter der Hauptabteilung Diversifikation 

und Venture Capital der BMW AG im Verantwortungsbereich des Vorstandsvorsitzenden.  

 

1989 Gründung der auf die Unternehmensfinanzierung spezialisierten Unternehmensberatung Knorr, 

Reinsch & Partner, München. Weiterentwicklung der Gesellschaft zu einer börsennotierten Venture 

Capital Gesellschaft mit über 80 Tochtergesellschaften und Beteiligungsunternehmen weltweit. 

Vorstandvorsitzender und später Aufsichtsratsmitglied und Aufsichtratsvorsitzender diverser 

börsennotierter Unternehmen.  

Derzeit Aufsichtsratsvorsitzender der KIMED Investments & Management AG, Unternehmensberater 

und selbständiger Kaufmann. 

 

 

Franz Gulz 
- Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats - 

Seit 1969 Unternehmer. Davor Vertriebsleiter bei Coca Cola und selbständiger Anlageberater für 

Neckermann, Frankfurt-Trust und Frankfurter Bank. Danach Einstieg in die Bereiche Finanz-

dienstleistung, Immobilien- und Wirtschaftsberatung, Projektentwicklung, Bauträger sowie 

Versicherungswirtschaft. Aufbau der „MAYREDER“ Wohnbau- und Grundstücksverwertungs-

gesellschaft mbH.  

 
Gründung und Aufbau zahlreicher Unternehmen in Deutschland und Österreich: 

Gulz & Partner Development GmbH, Gulz & Partner Property Investment GmbH, Schlosspark 

Obersiebenbrunn Errichtungs- und Verwertungsgesellschaft mbH, MMG Immobiliengesellschaft mbH 

(Gulz & Partner Development GmbH als Gesellschafter), Gulz & Partner Consulting GmbH, 

Prosperius Vermögensverwaltung GmbH. 1/3 Beteiligung an der BIRKART GmbH & Co. 

Grundstücksverwaltung KG in Deutschland. 

 

Mag. (juris) Maximilian Pasquali, LL.M. 
- Mitglied des Aufsichtsrats - 

Studium der Rechtswissenschaften, Universität Wien, sowie an der Universität Louvain la Neuve, 

LLN, Belgien. Postgraduales Masterstudium an der Duke University, NC, USA (Erlangung des 

akademischen Titels LL.M. – Master of Laws). 
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Rechtspraxis an diversen Wiener Gerichten, sowie Tätigkeit in internationalen Rechtsanwalts-

Sozietäten. Rechtsanwaltsprüfung, Oberlandesgericht Wien. 

 
2006-2010 Anstellung bei der EYEMAXX Management GmbH (www.eyemaxx.com), einer 

Immobilienentwicklungsgesellschaft, welche über ihre Tochtergesellschaften in zahlreichen 

europäischen Ländern als Projektentwickler fungiert. Seit 2008 zeichnet Herr Pasquali als Prokurist für 

die Gesellschaft. Seit 2011 Tätigkeit für die VST Gruppe (operativer Baukonzern – www.vst-

austria.at), sowie Organfunktion als Prokurist der Gesellschaft.  

 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats wurden durch gerichtliche Bestellung vom 1. Juni 2011 als Mitglieder 

des Aufsichtsrates bestellt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats halten keine Aktien an der Emittentin und 

sind unter der Geschäftsanschrift der Emittentin erreichbar. 

 

5.13.3  Potentielle Interessenkonflikte 

Wesentliche Verflechtungstatbestände in rechtlicher, wirtschaftlicher und/oder personeller Art 

bestehen wie nachfolgend dargestellt: 

Der derzeitige Alleinvorstand Dr. Michael Müller hält unmittelbar die Mehrheit der Aktien der Emittentin 

(>95%). Aufgrund dieser Konstellation können sich möglicherweise Interessenkonflikte bei ihm 

zwischen seinen Verpflichtungen als Organmitglied der Emittentin einerseits und seinen Interessen als 

alleiniger Aktionär andererseits ergeben. Beispielsweise könnte auf Seiten der Aktionäre ein erhöhtes 

Interesse an der Ausschüttung einer (möglichst hohen) Dividende bestehen, während es im Interesse 

der Emittentin und ihrer Organe liegen könnte, Gewinne zu thesaurieren. 

Überdies ist Dr. Müller mehrheitlich an der nach deutschem Recht gegründeten Armona Birkart GmbH 

& Co Grundstücksverwaltungsges. KG, sowie an der nach österreichischem Recht gegründeten 

Lifestyle Realbesitz Verwertungs GmbH & Co KG beteiligt. Die beiden genannten Firmen halten 

Logistikimmobilien als Bestandsobjekte. Für den Fall, dass hinsichtlich dieser Logistikbestandsobjekte 

Mieter ausziehen und somit eine Nachbesetzung dieser Mieter notwendig wird, könnte sich unter der 

Voraussetzung, dass zeitgleich für von der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe entwickelte 

Logistikimmobilien Mieter gesucht werden, theoretisch ein Interessenskonflikt ergeben. 

 

Das Aufsichtsratsmitglied, Herr Mag. Maximilian Pasquali, LL.M. unterliegt aufgrund seiner 

Organstellung als Prokurist der EYEMAXX Management GmbH (100%ige Tochtergesellschaft der 

EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH) dem Weisungsregime des Vorstands der 

Emittentin, Dr. Michael Müller, welcher als Geschäftsführer der EYEMAXX International Holding & 

Consulting GmbH fungiert. Darüber hinaus ist Herr Mag. Maximilian Pasquali, LL.M. dem Vorstand der 

Emittentin aufgrund seiner Anstellung (und Organfunktion als Prokurist) bei der 

VST Verbundschalungstechnik GmbH, deren Geschäftsführer Dr. Michael Müller ebenfalls ist, 

weisungsgebunden. 

 
74



 

 

Darüber hinaus bestehen keine weiteren potentiellen Interessenkonflikte zwischen den privaten 

Interessen oder sonstigen Verpflichtungen der Organe und ihren Verpflichtungen gegenüber der 

Emittentin. 

 

5.14. Praktiken der Geschäftsführung 

Ein Audit-Ausschuss wurde nicht eingerichtet. Eine gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht auf Seiten 

der Emittentin nicht. 

 

Bis zur Einbringung der EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH in die Emittentin hat die 

Emittentin auf die Abgabe einer Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex 

verzichtet. Aufgrund der Börsennotierung im Sinne des Aktiengesetzes ist die Emittentin zur Abgabe 

einer Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex verpflichtet (§§ 3 Abs. 2, 

161 AktG) und hat auf ihrer Internetseite am 5.5.2011 eine Entsprechenserklärung abgegeben. 

 

Wiedergabe der Entsprechenserklärung vom 5.5.2011 als Zitat: „Vorstand und Aufsichtsrat der 

Amictus AG haben die vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen 

Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher 

Corporate Governance Kodex" im Geschäftsjahr 2006/2010 nicht angewendet und werden diese bis 

auf weiteres nicht anwenden.  

Die Gesellschaft war bislang ein reiner Börsenmantel ohne operatives Geschäft. Strategie ist eine 

Verwertung des Börsenmantels. Vorstand und Aufsichtsrat der Amictus AG sehen die Empfehlungen 

des Corporate Governance Kodex auf große Publikumsgesellschaften mit den entsprechend 

komplexen Strukturen zugeschnitten; die Empfehlungen des Corporate Governance Kodex wurden 

nicht für den spezifischen Fall eines Börsenmantels aufgestellt.  

Nach einer möglichen Neuausrichtung der Gesellschaft werden Vorstand und Aufsichtsrat prüfen, 

inwieweit dann den Empfehlungen zu folgen ist.“ 

 

Aufgrund der Durchführung der Sachkapitalerhöhung zugunsten von Herr Dr. Müller wird die 

Emittentin für das Geschäftsjahr 2010/ 2011 die Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate 

Governance Kodex unter Berücksichtigung der vollzogenen Neuausrichtung anpassen und erläutern, 

welche Empfehlungen allfällig nicht angewendet werden, und warum nicht. 
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5.15. Gerichts- und Schiedsverfahren 

In den letzten zwölf Monaten bestanden weder staatlichen Interventionen, Gerichts- oder 

Schiedsverfahren (einschließlich derjenigen Verfahren, die nach Kenntnis der Emittentin noch 

anhängig sind oder eingeleitet werden könnten) noch wurden solche Verfahren abgeschlossen, die 

sich erheblich auf die Finanzlage oder die Rentabilität der Emittentin und/oder der Amictus/ 

EYEMAXX-Gruppe auswirken bzw. in jüngster Zeit ausgewirkt haben. 

 

5.16 Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage oder der Handelsposition der Emittentin 

Wesentliche Änderungen in der Finanzlage der Emittentin seit dem 31. Oktober 2010 ergeben sich 

aus folgenden zwei Umständen: 

 

Die Emittentin hat zum 5. Mai 2011 eine Sachkapitalerhöhung beschlossen, bei der der einzige 

Gesellschaftsanteil an der EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH gegen Gewährung 

von 2.499.500 Aktien zum Bezugspreis von EUR 2.499.500,00 an der Emittentin eingebracht wurde. 

Außerdem hat die EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH der Emittentin per 23. Mai 

2011 ein Darlehen in einer Maximalhöhe von EUR 240.000,00 eingeräumt, das spätestens am 31. 

Dezember 2013 zurückzuführen ist. Dies geschieht vor dem Hintergrund, die Bezahlung der 

Verwaltungskosten der Emittentin für das nächste Jahr sicherzustellen. Unter Berücksichtigung beider 

Geschäftsfälle ist die Fortführung der Unternehmenstätigkeit der Emittentin sichergestellt (going 

concern Prämisse).  

 

Die im Wege einer Sachkapitalerhöhung gegen Gewährung von 2.499.500 Aktien zum Bezugspreis 

von 1,00 EUR aus Inanspruchnahme von genehmigtem Kapital eingebrachte EYEMAXX International 

Holding & Consulting GmbH konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010 ihre positive 

Geschäftsentwicklung der vergangenen Jahre fortsetzen. Auch im  bisherigen Geschäftsjahr 2011 gab 

es keine Ereignisse die negative Auswirkungen auf den Geschäftsgang im laufenden Jahr erwarten 

lassen. Es befinden sich etwa 30 Projekte (Standorte) in der Prüfungsphase von denen die Emittentin 

3-4 noch in diesem Jahr zu entscheiden beabsichtigt. Es ist beabsichtigt die entsprechenden 

Grundstücke anzukaufen und man erwartet mit Baumaßnahmen noch in diesem Jahr beginnen zu 

können. 

 

Wesentliche Änderungen in der Finanzlage oder der Handelsposition der EYEMAXX-Gruppe seit dem 

31. Dezember 2009 ergeben sich aus dem Verkauf von Beteiligungen sowie der Rückführung 

gewährter Mezzanindarlehen im Zusammenhang mit der Veräußerung. Im genannten Zeitraum 

wurden die folgenden von der EYEMAXX-Gruppe entwickelten Immobilienprojekte in Form von 

Anteilsverkäufen an den Projektgesellschaften („share deal“) veräußert: 
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• Fachmarktzentrum Zatec (Tschechien), im Juni 2010, der Verkaufspreis der Anteile an der 
Projektgesellschaft (Veräußerungsgewinn) betrug TEUR 951 

 
• Fachmarktzentrum Usti (Tschechien), im Juli 2010, der Verkaufspreis der Anteile an der 

Projektgesellschaft  (Veräußerungsgewinn) betrug TEUR 530 
 

• Logistikcenter Nove Mesto (Slowakei), im August 2010, 
der Verkaufspreis der Anteile an der Projektgesellschaft  (Gewinn inkl. Rückführung des 
Mezzanindarlehens) betrug TEUR 580  

 
• Baufachmarkt "Bauhaus" Ceske Budejovice (Tschechien), im September 2010, 

der Verkaufspreis der Anteile an der Projektgesellschaft  (Veräußerungsgewinn) betrug TEUR 
1.662 

 
• Fachmarktzentrum Znojmo (Tschechien), im April 2011, der Verkaufspreis der Anteile an der 

Projektgesellschaft (Veräußerungsgewinn) betrug TEUR 1.494 
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6. Trendinformationen  
 
Bei der Emittentin hat es seit dem 31.10.2010, dem Stichtag des letzten geprüften Jahresabschlusses, 

keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen in den Aussichten gegeben.. 
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7. Angaben zur Anleihe und über das öffentliche Angebot 
Angeboten wird ein festverzinsliches Wertpapier zur Unternehmensfinanzierung in verbriefter Form. 

Es handelt sich um eine Anleihe, auch Teilschuldverschreibung genannt, mit einem Anlagevolumen 

von insgesamt bis zu EUR 25 Mio. 

 

Im Gegensatz zu Aktien wird bei Anleihen keine gewinnabhängige Dividende, sondern ein fester Zins-

satz für die gesamte Laufzeit gezahlt. Darüber hinaus sind die Zeichner der 

Teilschuldverschreibungen aufgrund der klar begrenzten Laufzeit grundsätzlich nicht auf den Verkauf 

der Wertpapiere auf dem Kapitalmarkt angewiesen; der Anspruch auf Rückzahlung des Kapitals am 

Ende der Laufzeit zum Nennwert unterliegt insoweit auch keinem Kursrisiko. 

 

Die Konditionen der Anleihe ergeben sich aus den Anleihebedingungen, die unter Kapitel 9. in diesem 

Prospekt abgedruckt sind, und die die Rechtsgrundlage einer Zeichnung der 

Teilschuldverschreibungen darstellen. 

 

Das vorliegende öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und 

Österreich. Daneben erfolgt eine Privatplatzierung in ausgewählten europäischen Staaten. Ein 

Angebot der Teil-Schuldverschreibungen findet insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, 

Großbritannien, Kanada, Australien und Japan nicht statt. Eine Aufteilung des Angebots in 

verschiedene Tranchen erfolgt nicht. 

 

Voraussetzung für den Kauf von Teilschuldverschreibungen ist das Vorhandensein eines 

Wertpapierdepots, in das die Teilschuldverschreibungen gebucht werden können. Sofern ein solches 

Depot nicht vorliegt, kann es bei einem Kreditinstitut eingerichtet werden. Über Gebühren der 

Depotführung und weitere Transaktionskosten sollte sich der Anleger vorab bei dem jeweiligen Kredit-

institut informieren. 

 

7.1 Angaben zur Anleihe  

7.1.1 Emissionstag 

Die Anleihe wird voraussichtlich am 26. Juli 2011 (der Emissionstag) begeben.  

 

7.1.2 Identifikationsnummern 

Die International Security Identification Number (ISIN) lautet DE000A1K0FA0, die Wertpapier-

Kennnummer (WKN) A1K0FA. Das Börsenkürzel lautet  BNT4. 
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7.1.3 Emissionsrendite 

Die jährliche Emissionsrendite je Schuldverschreibung beträgt 7,50 % des Nennbetrags abzüglich der 

individuellen Transaktionskosten. Die jährliche Emissionsrendite ist auf Grundlage eines 

Ausgabepreises von EUR 1.000 je Schuldverschreibung berechnet, unter der Annahme, dass keine 

vorzeitige Rückzahlung erfolgt. Die Emissionsrendite ist keine Indikation für eine Rendite in der 

Zukunft bzw. für eine Rendite bei einem anderen Preis als EUR 1.000. 

 

Die individuelle Rendite je Schuldverschreibung lässt sich erst am Ende der Laufzeit der 

Schuldverschreibungen bestimmen und berechnet sich aus (i) dem Rückzahlungsbetrag, den 

gezahlten Zinsen sowie (ii) dem Kaufpreis und den individuellen Transaktionskosten. 

 

7.1.4 Ermächtigungen, Beschlüsse 

Die Schuldverschreibungen werden aufgrund des Beschlusses des Vorstands der Emittentin vom 15. 

Juni 2011 und der Zustimmung des Aufsichtsrats der Emittentin vom 15. Juni 2011 begeben. 

 

7.1.5 Clearing und Abwicklung 

Die Schuldverschreibungen werden über das Clearingsystem der Clearstream Banking AG, 

Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, abgewickelt. 

 

7.1.6 Zahlstelle 

Zahlstelle ist VEM Aktienbank AG, Prannerstraße 8, 80333 München.

 

7.1.7 Übertragbarkeit / Verkauf / Vererbung der Anleihen 

Der Anleihegläubiger kann seine Schuldverschreibungen auch vor Ablauf der Laufzeit ohne 

Zustimmung der Emittentin ganz oder teilweise an Dritte übertragen, abtreten, belasten oder vererben. 

Die Übertragbarkeit der Teilschuldverschreibungen ist nicht beschränkt. Gemäß den 

Geschäftsbedingungen der Clearstream Banking AG können die Anleihegläubiger die 

Teilschuldverschreibungen frei übertragen. Dabei werden jeweils die entsprechenden Miteigentums-

rechte an der Globalurkunde auf den Erwerber übertragen. 

 

7.1.8  Verbriefung 

Die Teilschuldverschreibungen werden in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream 

Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, in Girosammelverwahrung hinterlegt wird. 
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Aufgrund der Globalverbriefung ist ein Anspruch auf Ausdruck oder Auslieferung effektiver 

Teilschuldverschreibungen oder Zinsscheine während der gesamten Laufzeit der Anleihe ausge-

schlossen. 

 

7.1.9 Absicherung von Ansprüchen der Anleihegläubiger 

Die Ansprüche der Anleihegläubiger und zwar sowohl Zinszahlungen als auch Rückzahlung soll 

planmäßig aus dem Cash-flow der Emittentin oder aufgrund von Finanzierungsaktivitäten generierte 

liquide Mittel bedient werden.  

Entsprechend wird die Emittentin während der Laufzeit der Anleihe auch keine 

Gewinnausschüttungen vornehmen, durch die das Konzerneigenkapital gemäß IFRS 

Rechnungslegungsstandards unter das Niveau von EUR 14 Mio. sinkt. 

 

Überdies haftet die EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH gegenüber der Emittentin in 

Höhe des Nominalbetrages der Anleihe, also bis zu EUR 25.000.000,00 nebst der jeweils fälligen 

Zinsen aus der Anleihe auf Zahlung ohne Einrede aufgrund der gegebenen Konzernstruktur. 

 

Darüber hinaus erfolgt eine Besicherung der Ansprüche aus den Teilschuldverschreibungen durch 

Briefgrundschulden in Deutschland und akzessorische Hypotheken in Österreich in Höhe von 

insgesamt EUR 20,1 Mio. jeweils im 1. Rang und in Höhe von EUR 5,9 Mio. im 2. Rang. 

 

Die vertraglichen Grundlagen für die Besicherung der Ansprüche der Anleihegläubiger durch Assets 

mit Verkehrswert EUR 26 Mio. ergeben sich aus dem Zusammenspiel von Anleihebedingungen, 

Treuhandvertrag und den Darlehen, die die Emittentin ausreicht. 

Durch die Anleihebedingungen wird die Besicherung in den Zusammenhang mit der 

Teilschuldverschreibung gestellt. Dazu muss aufgrund des Fehlens des Rechtsinstituts der nicht 

akzessorischen Sicherheiten in Österreich eine Gesamtgläubigerschaft zwischen dem jeweiligen 

Anleihegläubiger und dem Treuhänder geschaffen werden. Der Treuhänder ist jedoch bezüglich 

seiner Rechte und der Ausübung seiner Rechte strikt an den Treuhandauftrag gebunden. 

 

a) Treuhandvertrag 

Die Emittentin hat am 15. Juni 2011 mit Notar Dr. Michael Mauler, Wien einen Treuhandvertrag 

hinsichtlich der Durchführung und Abwicklung der grundbuchrechtlichen Besicherung der Ansprüche 

der künftigen Anleihegläubiger, Vertrag zugunsten Dritter, abgeschlossen. Gemäß diesem Vertrag 

wird der Treuhänder verpflichtet, einen Teil der Einnahmen aus der Anleihe in Höhe von ca. EUR 10,9 

Mio. ohne Zugriffsmöglichkeit der Emittentin zur Lastenfreistellung jener Liegenschaften zu 
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verwenden, welche der erstrangigen Besicherung der Ansprüche der künftigen Anleihegläubiger 

dienen, wobei der Treuhänder im Innenverhältnis Interessensvertreter der Anleihegläubiger ist und im 

Außerverhältnis als Pfandgläubiger im Grundbuch eingetragen werden wird. Wiewohl es die 

Emittentin ist, welche aufgrund der Zurverfügungstellung liquider Mittel (durch Gewährung von 

Darlehen) an die jeweiligen Grundeigentümer die Lastenfreistellung der betroffenen Liegenschaften 

erwirkt, und dem gemäß Berechtigte aus den Hypotheken/Grundschulden ist, gleichwohl wird der 

Treuhänder aufgrund des Treuhandvertrages im Innenverhältnis die dinglichen Sicherungsrechte für 

die künftigen Anleihegläubiger innehaben. 

 

Sollte die Emittentin ihrer Verpflichtung zur Zahlung der jährlichen Zinsansprüche oder zur 

Rückzahlung der Teilschuldverschreibungen gegenüber den Anleihegläubigern nicht nachkommen, 

hat der Treuhänder, die Möglichkeit, die Grundpfandrechte durch Zwangsversteigerung oder nach 

mehrheitlicher Wahl der Anleihegläubiger, anderweitig zu verwerten. Hierbei stehen die 

Anleihegläubiger hinsichtlich der Grundpfandrechte in Höhe von EUR 20,1 Mio. im ersten Rang. Dies 

bedeutet, dass die Verwertungserlöse zuerst den Anleihegläubigern zufließen. Hinsichtlich der EUR 

5,9 Mio. Grundpfandrechte im zweiten Rang sind erstrangig besicherte Gläubiger vorrangig zu 

bedienen. Der Treuhänder ist zur Rückgabe bzw. Mitwirkung bei der Löschung der dinglichen 

Sicherungsrechte verpflichtet, soweit die Emittentin die Anleihegläubiger vollständig aus deren 

Rückzahlungsanspruch aus der Anleihe befriedigt hat. Solange die Ansprüche der Anleihegläubiger 

aus der Anleihe nicht vollständig befriedigt worden sind, stehen Sicherheiten weiterhin zur Verfügung. Der 

Treuhänder ist im Übrigen zur Freigabe der mit Grundschulden belasteten Grundstücke ganz oder 

teilweise verpflichtet, sofern er im Gegenzug vergleichbare Sicherheiten erhält bzw. in Form liquider 

Mittel erhält. 

 

b) Darlehen und Bestellung von Sicherheit 

Die Besicherung der Ansprüche aus den Teilschuldverschreibungen erfolgt durch die Bestellung von 

Briefgrundschulden in Deutschland und akzessorische Hypotheken in Österreich, wobei diese 

Sicherheiten aktuell noch für andere Finanzierungen genutzt werden und die daher abzulösen sind. 

 

Die Emittentin gibt daher zur Freigabe dieser Sicherheiten folgende Darlehen, so dass dann die 

Sicherheiten bestellt werden können: 
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Darlehensbeträge, die die Emittentin ausreicht 
 

Darlehensnehmer 
 

Höhe des 
Darlehens  

in EUR 

Verzinsung Besicherungs-
höhe 

in EUR 

Birkart GmbH & Co. Grundstücksverwaltung 

KG, Aschaffenburg 
1.450.000 7,50 %  4.960.000

Birkart GmbH & Co. Grundstücksverwaltung 

KG, Aschaffenburg 
750.000 7,50 % 1.320.000

Seespitzstraße Vermietungs Ges.m.b.H. & Co 

KG, Wien  sowie EM Outlet Center GmbH, 

Wien 

1.842.000 7,50 % 3.880.000

Lifestyle Realbesitz-Verwertungsgesellschaft 

mbH & Co KG, Wien 
1.722.000 7,50 % 3.547.000

Lifestyle Realbesitz-Verwertungsgesellschaft 

mbH & Co KG, Wien 
574.000 7,50 % 615.000

Marland Bauträger GmbH, Graz 1.900.000 7,50 % 2.250.000

CONTERRA Leasing & Immobilienberatung 

GmbH, Hennersdorf  
878.000 7,50 % 1.200.000

EYEMAXX International Holding & Consulting 

GmbH, Hennersdorf  
250.000 7,50 % 470.000

Innovative Home Bauträger GmbH, Wien 460.000 7,50 % 
 

653.000 

MAXX Bauerrichtungs GmbH, Wien 1.100.000 7,50 % 1.200.000 

Insgesamt 10.926.000  20.095.000
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c) Höhe und Art der Sicherheiten 

Zug-um-Zug gegen Valutierung der und b) dargestellten Darlehen werden die Ansprüche aus den 

Teilschuldverschreibungen durch Briefgrundschulden in Deutschland und akzessorische Hypotheken 

in Österreich in Höhe von insgesamt EUR 20,1 Mio. jeweils im 1. Rang wie folgt besichert: 

 

Grundschulden im 1. Rang (Deutschland)/ Hypotheken im 1. Rang (Österreich) 

 

Name des Eigentümers/ Art der 
Berechtigung/ Anschrift der Liegenschaft 

 

Art des 
Objekts 

Verkehrswert 
laut Gutachten 

in EUR 

Besicherungs
höhe 

in EUR 
Birkart GmbH & Co. Grundstücksverwaltung 

KG, Aschaffenburg/ Eigentum/ Wuppertal, 

Hölkerfeld 42 

Logistik/Büro 

4.960.000 4.960.000

Birkart GmbH & Co. Grundstücksverwaltung 

KG, Aschaffenburg/ Eigentum 

Aachen, Kellerhausstrasse 20 

Logistik/Büro 

1.320.000 1.320.000

Seespitzstraße Vermietungs Ges.m.b.H. & Co 

KG, Wien/ Eigentum/ Zell am See, 

Seespitzstraße 4/ sowie EM Outlet Center 

GmbH, Wien/ Eigentum/ Zell am See, 

Seespitzstraße 4 

Geschäft/ Büro/ 

Wohnung 

3.880.000 3.880.000

Lifestyle Realbesitz-Verwertungsgesellschaft 

mbH & Co KG, Wien/ Eigentum/ Wien, Karl 

Sarggasse 3 - 5 

Logistik/Büro 

3.558.000 3.547.000

Lifestyle Realbesitz-Verwertungsgesellschaft 

mbH & Co KG, Wien/ Baurecht/ Wien, 

Seybelgasse 8-10 

Logistik/Büro 

618.000 615.000

Marland Bauträger GmbH, Graz/ Eigentum/ 

Graz, Grabenstraße 75 

Wohnungen 
2.250.000 2.250.000

Dr. Michael Müller/ Eigentum am Grund/ 

Hennersdorf, Wildgansgasse 1a/1b/ sowie 

CONTERRA Leasing & Immobilienberatung 

GmbH, Hennersdorf / Berechtigter 

Superädifikat, Hennersdorf, Wildgansgasse 

1a/1b 

Doppelhäuser 

1.200.000 1.200.000

EYEMAXX International Holding & Consulting 

GmbH, Hennersdorf/ Eigentum/ 

Wildgansgasse 5, Hennersdorf 

Wohnhaus 

470.000 470.000

Zwischensumme Kumuliert  18.256.000 18.242.000
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Hypotheken im 1. Rang (Österreich) 

 

Name des Eigentümers/ Art der 
Berechtigung/ Anschrift der Liegenschaft 

 

Art des 
Objekts 

Verkehrswert 
laut Gutachten 

in EUR 

Besicherungs
höhe 

in EUR 
Innovative Home Bauträger GmbH, Wien/ 

Eigentum/ Wien, Kästenbaumg 27-29. 

Wohnungen 
653.000 653.000

MAXX Bauerrichtungs GmbH, Wien/ 

Eigentum/ Leopoldsdorf, Schlossgasse 6a 

Wohnungen 
1.200.000 1.200.000

Besicherung Kumuliert  20.106.000 20.095.000

 

Außerdem erfolgt eine weitergehende Besicherung der Ansprüche aus den 

Teilschuldverschreibungen durch eine akzessorische Hypothek in Österreich in Höhe von weiteren 

EUR 5.950.000 im 2. Rang und damit insgesamt über EUR 26 Mio.: 

 

Hypotheken im 2. Rang (Österreich) 
 

Names des Eigentümers/ Art der 
Berechtigung/ Anschrift der Liegenschaft 

 

Art des 
Objekts 

Verkehrswert 
laut Gutachten 

in EUR 

Besicherungs-
wert für 

Anleihen-
besicherung 
im 2. Rang in 

EUR 
Lifestyle Realbesitz-Verwertungsgesellschaft 

mbH & Co KG, Hennersdorf/ Eigentum/ 

Schlossgasse 6, Leopoldsdorf / Dr. Michael 

Müller/ Eigentum/ Leopoldsdorf, 

Schlossgasse 6 b, bzw. Parkring 10 

Schloss und 

Schlosspark 

mit Gebäuden 14.850.000 5.950.000*

Besicherung Kumuliert   26.050.000

 
* Hinsichtlich des Besicherungsobjektes Schloss Leopoldsdorf besteht eine Hypothek im 1. Rang in Höhe von EUR 7.416.000, 

so dass unter Berücksichtigung des Verkehrswertes von EUR 14.850.000 für die Besicherung der Anleihe im 2. Rang 

eigentlich ein Betrag von EUR 7.434.000 zur Verfügung stehen würde. Davon wird aber nur ein Betrag von EUR 5.950.000 

ausgenutzt.  

Die Rückzahlungsansprüche der oben darstellten Darlehensbeträge werden durch die Hypotheken in 

Österreich gesichert, was auf die Besonderheit des österreichischen Rechts zurückzuführen ist, 

wonach ein nicht akzessorisches Grundpfandrecht gesetzlich nicht vorgesehen ist. Die vorgenannten 

Grundpfandrechte in der Gesamthöhe von EUR 26 Mio. erstrecken sich auf die in der vorgenannten 

Übersicht zusammengefassten Grundstücke. Die Grundpfandrechte werden zugunsten der 

Anleihegläubiger von einem Treuhänder verwaltet.  
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Weiterhin werden zugunsten der Emittentin Mieteinnahmen aus den Besicherungsobjekten bis zur 

Höhe von jährlich EUR 0,8 Mio. verpfändet. Die Emittentin wiederum verpflichtet sich gegenüber den 

Anleihegläubigern diese verpfändeten Barmittel nur zur Bedienung der Anleihegläubiger aus der 

hiesigen Anleihe zu verwenden. 

 

d) Bezeichnung der Sicherheiten 

Die folgende Tabelle gibt dann auch die konkrete Bezeichnung der Sicherheiten im 1. Rang wieder: 

 

VERFÜGUNGS

BERECHTIGTE

R 

 

ORT ADRESSE GRUNDBUCH 

EINLAGEZAHL 

BLATT (D) 

NOMINALWERT DER 

DINGLICHEN 

BESICHERUNG 

Birkart GmbH & 

Co. 

Grundstücksver

waltungKG, 

Aschaffenburg 

Wuppertal Hölkerfeld 42 Grundbuch 

Nächstebreck 

 

Blatt 2316 

4.960.000,-- 

Birkart GmbH & 

Co. 

Grundstücksver

waltung KG, 

Aschaffenburg 

Aachen Kellerhausstrasse 

20 

Grundbuch  

Eilendorf 

 

Blatt 3174 

1.320.000,-- 

Seespitzstraße 

Vermietungs 

Ges.m.b.H. & Co 

KG, Wien 

EM Outlet 

Center GmbH, 

Wien 

Zell am See 

 

 

 

Zell am See 

Seespitzstraße 4  

 

 

 

Seespitzstraße 4 

Grundbuch 

57319 Zell am See 

 

EZ 707 

Grundbuch 

57319 Zell am See 

 

EZ 707 

} 3.880.000 

Lifestyle 

Realbesitz-

Verwertungsges

ellschaft mbH & 

Co KG, Wien 

Wien Karl Sarggasse 3 - 

5 

Grundbuch 

01805 Liesing 

 

EZ 720 

3.547.000,- 
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VERFÜGUNGS

BERECHTIGTE

R 

 

ORT ADRESSE GRUNDBUCH 

EINLAGEZAHL 

BLATT (D) 

NOMINALWERT DER 

DINGLICHEN 

BESICHERUNG 

Lifestyle 

Realbesitz-

Verwertungsges

ellschaft mbH & 

Co KG, Wien 

Wien Seybelgasse 8-10 Grundbuch 

01805 Liesing 

 

EZ 122 

615.000,-- 

Marland 

Bauträger 

GmbH, Graz 

Graz  Grabenstraße 75 Grundbuch 63103 

Geidorf 

 

EZ 1844 

2.250.000,-- 

Dr. Michael 

Müller/ 

CONTERRA 

Leasing & 

Immobilienberat

ung GmbH, 

Hennersdorf 

Hennersdorf Wildgansgasse 

1a/1b 

Grundbuch 16122 

Hennersdorf 

 

EZ 802, 816, 866 

1.200.000,-- 

EYEMAXX 

International 

Holding & 

Consulting 

GmbH, 

Hennersdorf 

Hennersdorf Wildgansgasse 5 Grundbuch 16112 

Hennersdorf 

 

EZ 800 

470.000,-- 

Innovative Home 

Bauträger 

GmbH, Wien 

Wien Kästenbaumgasse 

27 - 29 

Grundbuch 01104 

Oberlaa Land 

 

EZ 1147 

653.000,-- 

MAXX 

Bauerrichtungs 

GmbH, Wien 

Leopoldsdorf Schlossgasse 6a Grundbuch 05210 

Leopoldsdorf 

 

EZ 1425 

 

1.200.000,-- 
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Die folgende Tabelle gibt dann auch die konkrete Bezeichnung der Sicherheit im 2. Rang wieder: 

 

VERFÜGUNGS

BERECHTIGTE

R 

 

ORT ADRESSE GRUNDBUCH 

EINLAGEZAHL 

BLATT (D) 

NOMINALWERT DER 

DINGLICHEN 

BESICHERUNG 

Lifestyle 

Realbesitz-

Verwertungsges

ellschaft mbH & 

Co KG, 

Hennersdorf 

Dr. Michael 

Müller 

 

Dr. Michael 

Müller 

Leopoldsdorf 

 

 

 

 

 

Leopoldsdorf 

 
 
Leopoldsdorf 

Schlossgasse 6 

 

 

 
 

 

Parkring 10 

 

 

Schlossgasse 6b 

 

 

Grundbuch 05210 

Leopoldsdorf 

EZ 1424 

 

 

 

Grundbuch 05210 

Leopoldsdorf 

EZ 1391 

Grundbuch 05210 

Leopoldsdorf 

EZ 1395 

 

 

 

 

 

5.950.000,-- 
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7.2. Treuhandvertrag 

Im Folgenden wird der am 15.Juni 2011 geschlossene Treuhandvertrag zwischen der Emittentin und 

Notar Dr. Mauler wieder gegeben: 
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Dr. MICHAEL MAULER     
ÖFFENTLICHER NOTAR    REGISTRIERT IM TR’EUHANDREGISTER 
1050 WIEN, KRONGASSE 14    DES ÖSTERREICHISCHEN NOTARIATES 
TEL. 587 53 15  .  FAX  587 48 58 / 19   ZUR ZAHL:: N 102002-2\ 
E-MAIL: michael.mauler@notar.at 
db 
 

TREUHANDVERTRAG 

abgeschlossen zwischen: 

1.  Amictus AG, künftig EYEMAXX Real Estate AG, mit dem Sitz in Nürnberg und der 
Geschäftsanschrift Auhofstraße 25, 63741 Aschaffenburg, protokolliert im Amtsgericht 
Nürnberg unter HRB 16054, vertreten durch ihr zeichnungsberechtigtes Organ,  
nachstehend auch „Emittentin“ bzw. „Treugeberin“, genannt, einerseits, und 

2.  Herrn Dr. Michael Mauler, öff. Notar, 1050 Wien, Krongasse 14,  
nachstehend auch „Treuhänder“ genannt, andererseits, und unter Beitritt von  

 
PRÄAMBEL 

Die Emittentin begibt eine Anleihe in Form einer Inhaberschuldverschreibung 
(Teilschuldverschreibung) mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 25 Millionen (Euro 
fünfundzwanzig Millionen). Die Anleihe ist eingeteilt in bis zu 25.000 und auf den Inhaber 
lautende und unter einander gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen mit einem 
Nennbetrag von je EUR 1.000,--. Die Mindestzeichnungsgröße beträgt EUR 1.000,--. Die 
weiteren Details insoweit werden durch die Anleihebedingungen bestimmt. 
 
Die Emissionserlöse sollen über die Zahlstelle an den Treuhänder weitergeleitet werden, 
welcher über diese gemäß den nachstehenden Treuhandbestimmungen (§ 3) zu verfügen hat.  
 
Der Anspruch der Anleihegläubiger auf Rückzahlung des eingesetzten Kapitales am Ende der 
Laufzeit (25.07.2016), der Anspruch der Anleihegläubiger – während der Laufzeit der Anleihe 
– auf fristgerechte  Zahlung der Zinsen, und die sonstigen gegenwärtig und künftig den 
Anleihegläubigern aus der gezeichneten Anleihe entstandenen Ansprüche sollen durch 
Pfandbestellungen in Form von Höchstbetragshypotheken in Österreich und in Form von  
Briefgrundschulden in der Bundesrepublik Deutschland in der Höhe von bis zu maximal 
insgesamt EUR 26 Millionen (Euro sechsundzwanzig Millionen), an den nachfolgenden unter § 
3 näher bezeichneten Liegenschaften, und Liegenschaftsanteilen grundbücherlich besichert 
werden.  
 
Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Emittentin und Treugeberin und der Treuhänder, wie 
folgt: 
 

§ 1 
DEFINITIONEN 

 
1.1 Anleihe: Wertpapier in Form einer Inhaberschuldverschreibung mit einem 

Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 25.000.000,-. Die Anleihe ist eingeteilt in bis zu 25.000 
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auf den Inhaber lautende und untereinander gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen 
mit einem Nennbetrag von je EUR 1.000; 

1.2 Emittentin, Treugeberin: Amictus AG, künftig EYEMAXX Real Estate AG, welche die 
Anleihe begibt; 

1.3 Treuhänder: ist jene Person, deren Aufgabe es ist, die Bestellung der unter § 8 der 
Anleihebedingungen, welche diesem Treuhandvertrag unter Beilage ./A, als integrierender 
Bestandteil, angeschlossen sind, genannten dinglichen Sicherungsrechte zugunsten der 
Anleihegläubiger zu kontrollieren, sie im Interesse der Anleihegläubiger nach Maßgabe 
dieses Treuhandvertrages zu verwalten, sowie, falls die Voraussetzungen hierfür vorliegen, 
freizugeben und zu verwerten; dazu bildet der Treuhänder auch mit jedem einzelnen 
Anleihegläubiger eine Gesamtgläubigerschaft; 

1.4 Anleihegläubiger: der jeweilige Inhaber einer Inhaberschuldverschreibung 
(Teilschuldverschreibung), dem die in den Anleihebedingungen normierten Rechte 
zukommen, und welcher, gemeinsam mit dem Treuhänder, eine Gesamtgläubigerschaft 
bildet; 

1.5 Gesamtgläubigerschaft: bildet der einzelne Anleihegläubiger gemeinsam mit dem 
Treuhänder ausschließlich zur Geltendmachung der Ansprüche (vor allem: des Anspruches 
auf Rückzahlung der Teilschuldverschreibungen, und auf Zinszahlung gemäß den 
Bestimmungen der Anleihebedingungen) aus der vom einzelnen Anleihegläubiger 
gezeichneten Anleihe; 

1.6 Clearstream Banking AG: ist jenes Bankinstitut, bei welcher die Globalurkunde über die 
Teilschuldverschreibungen, einschließlich der Zinsenansprüche der Anleihegläubiger auf 
die gesamte Laufzeit der Anleihe, hinterlegt ist; diese erhält von der Zahlstelle die an die 
Anleihegläubiger zu zahlenden Beträge überwiesen; 

1.7.VEM Aktienbank AG: ist als Zahlstelle für die Emittentin tätig, die verpflichtet ist, alle 
nach den Anleihebedingungen geschuldeten Beträge ohne Abzüge in frei verfügbarer und 
konvertierbarer gesetzlicher Währung der Bundesrepublik Deutschland an diese zu zahlen; 
die Zahlstelle ist auch jenes Bankinstitut, welche die Erlöse (Emissionserlöse) aus der 
aufgelegten Anleihe an den Treuhänder gemäß den Bestimmungen dieses 
Treuhandvertrages überweist; 

1.8. Treugut: sind jene unter § 3.3 und 3.4 dieses Vertrages genannten dinglichen 
Sicherungsrechte zugunsten der Anleihegläubiger, wie in § 3.1 dieses Vertrages 
beschrieben; 

1.9.Notartreuhandbank AG: ist eine ausschließlich zur Verwaltung von Treuhandgeldern der 
österreichischen Notare errichtete Bank, bei welcher Bank und Notare eine geschlossene 
Benutzergruppe bilden. 
Die Notartreuhandbank AG führt ausschließlich Überweisungen von den bei ihr durch die 
Notare errichteten Treuhandkonten – über deren Auftrag – durch, und übt gleichzeitig die 
Kontrolle dahingehend aus, dass die Überweisungen ausschließlich auf die ihr vorweg 
bekanntgegebenen Konten zugunsten und zulasten der ihr ebenfalls vorweg 
bekanntgegebenen Treugeber und Zahlungsempfänger durchgeführt werden, und dabei 
auch alle gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die gesetzlichen Bestimmungen der 
geltenden Geldwäscherichtlinie eingehalten werden. 
Die Abwicklung der Treuhandschaften erfolgt gemäß den Richtlinien der Österreichischen 
Notariatskammer vom 08.06.1999 (THR 1999) in der geltenden Fassung und gewährt die 
notwendige Transparenz, Sicherheit und Kontrolle. 
Die solidarische Ausfallshaftung der Gesellschafter der Notartreuhandbank AG geht über 
die gesetzliche Einlagensicherung hinaus. 
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§ 2 

TREUHANDVERHÄLTNIS 
2.1 Das Treuhandverhältnis wird  

 durch Zeichnung der Anleihe seitens jedes einzelnen Anleihegläubigers,  
und  

 Unterfertigung dieses Treuhandvertrages durch die Emittentin und den Treuhänder,  
 
zugunsten jedes einzelnen Anleihegläubigers begründet. 
 
2.2 Aufgabe des Treuhänders im Rahmen dieses Treuhandverhältnisses ist es, die Bestellung 
der nachfolgenden Sicherheiten vorzunehmen, zu kontrollieren, nach Maßgabe der 
Bestimmungen dieses Treuhandvertrages im Interesse der Anleihegläubiger zu halten, zu 
verwalten, und nur wenn die Voraussetzungen nach diesem Treuhandvertrag vorliegen, 
freizugeben oder zu verwerten. 
 
Der Treuhänder ist somit befugt, unter Beachtung der Vorgaben dieses Treuhandvertrages, 
uneingeschränkt über die nachfolgenden Sicherheiten zu verfügen. 
 
Die nachfolgende Anleihebesicherung erfolgt ausschließlich auf Grundlage dieses Vertrages, 
wobei Sicherungszweck stets die Besicherung der Ansprüche der Anleihegläubiger ist. 
 
Jedem Anleihegläubiger stehen die Rechte aus diesem Treuhandvertrag gegen den Treuhänder 
aus eigenem Recht zu. Jeder Anleihegläubiger ist aber auch verpflichtet, die sich aus diesem 
Treuhandvertrag ergebenden Beschränkungen zu beachten.  
 
2.3 Der Treuhänder ist ausschließlich berechtigt und verpflichtet, über die ihm im Rahmen 
jeder Gesamtgläubigerschaft zukommenden eingeschränkten Rechte der Geltendmachung der 
Sicherheiten zur Wahrung der Ansprüche der Anleihegläubiger auf die laufenden Zinsen, 
während der Laufzeit der Anleihe, sowie deren Anspruch auf Rückzahlung des eingesetzten 
Kapitales nach Ende (25.07.2016) der Laufzeit der Anleihe, nach Maßgabe dieses 
Treuhandvertrages zu verfügen. 
 

§ 3 
TREUGUT/ BESTELLUNG DER SICHERHEITEN 

3.1 Der Anspruch der Anleihegläubiger auf Rückzahlung des eingesetzten Kapitales am Ende 
der Laufzeit (25.07.2016), der Anspruch der Anleihegläubiger – während der Laufzeit der 
Anleihe – auf fristgerechte Zahlung der Zinsen, und/oder den Anleihegläubigern aus der 
gezeichneten Anleihe sonstige gegenwärtige und künftige erwachsende Ansprüche, sind durch 
Pfandbestellungen in Form von Höchstbetragshypotheken in Österreich und in Form von 
Briefgrundschuld in der Bundesrepublik Deutschland in der Höhe von bis zu maximal 
insgesamt EUR 26 Millionen (Euro sechsundzwanzig Millionen), an den nachfolgenden unter 
Absatz 3.3 sowie Absatz 3.4 näher bezeichneten Liegenschaften, und Liegenschaftsanteilen 
grundbücherlich besichert. Diese Höchstbetragspfandrechte und etwaige Surrogate nach 
Maßgabe dieses Vertrages sind das Treugut. 
 
3.2 Es wird ausdrücklich klargestellt, dass die dingliche Besicherung der Ansprüche der  
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Anleihegläubiger mit dem Höchstbetrag von EUR 26 Millionen beschränkt ist, und für 
darüberhinausgehende Ansprüche eine dingliche Besicherung nicht zur Verfügung steht.  
 
3.3. Die im Folgenden näher bezeichneten Liegenschaften, und Liegenschaftsanteilen werden 
grundbücherlich im 1. Rang, auch „Nominalwert der dinglichen Besicherung“ genannt, 
besichert.  
 

VERFÜGUNGSBE
RECHTIGTER 
 

ORT ADRESSE GRUNDBUCH 
EINLAGEZAHL (Ö) 
BLATT (D) 

NOMINALWERT DER 
DINGLICHEN 
BESICHERUNG 

Birkart GmbH & 
Co. Grundstücks-
verwaltungKG, 
Aschaffenburg 

Wuppertal Hölkerfeld 42 Grundbuch 
Nächstebreck 
 
Blatt 2316 

4.960.000,-- 

Birkart GmbH & 
Co. Grundstücks-
verwaltung KG, 
Aschaffenburg 

Aachen Kellerhausstrasse 20 Grundbuch  
Eilendorf 
 
Blatt 3174 

1.320.000,-- 

Seespitzstraße 
Vermietungs 
Ges.m.b.H. & Co 
KG, Wien 
EM Outlet Center 
GmbH, Wien 

Zell am See 
 
 
 
Zell am See 

Seespitzstraße 4  
 
 
 
Seespitzstraße 4 

Grundbuch 
57319 Zell am See 
EZ 707 
 
Grundbuch 
57319 Zell am See 
EZ 707 

} 3.880.000 

Lifestyle Realbe-
sitz-Verwertungs-
gesellschaft mbH & 
Co KG, Wien 

Wien Karl Sarggasse 3 - 5 Grundbuch 
01805 Liesing 
 
EZ 720 

3.547.000,- 

Lifestyle 
Realbesitz-
Verwertungsgesells
chaft mbH & Co 
KG, Wien 

Wien Seybelgasse 8-10 Grundbuch 
01805 Liesing 
 
EZ 122 

615.000,-- 

Marland Bauträger 
GmbH, Graz 

Graz  Grabenstraße 75 Grundbuch 63103 
Geidorf 
EZ 1844 

2.250.000,-- 

Dr. Michael Müller/ 
CONTERRA 
Leasing & 
Immobilien-
beratung GmbH, 
Hennersdorf 

Hennersdorf Wildgansgasse 1a/1b Grundbuch 16122 
Hennersdorf 
 
EZ 802, 816, 866 

1.200.000,-- 

EYEMAXX 
International 
Holding & 
Consulting GmbH, 
Hennersdorf 

Hennersdorf Wildgansgasse 5 Grundbuch 16112 
Hennersdorf 
 
EZ 800 

470.000,-- 

Innovative Home 
Bauträger GmbH, 
Wien 

Wien Kästenbaumgasse 
27 - 29 

Grundbuch 01104 
Oberlaa Land 
 
EZ 1147 

653.000,-- 

MAXX 
Bauerrichtungs 
GmbH, Wien 

Leopoldsdo
rf 

Schlossgasse 6a Grundbuch 05210 
Leopoldsdorf 
EZ 1425 

1.200.000,-- 
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3.4. Die im Folgenden näher bezeichneten Liegenschaften, und Liegenschaftsanteilen werden 
grundbücherlich im 2. Rang, auch „Nominalwert der dinglichen Besicherung“ genannt, 
besichert.  
 

VERFÜGUNGSBE
RECHTIGTER 
 

ORT ADRESSE GRUNDBUCH 
EINLAGEZAHL 
BLATT (D) 

NOMINALWERT DER 
DINGLICHEN 
BESICHERUNG 

Lifestyle 
Realbesitz-
Verwertungsgesells
chaft mbH & Co 
KG, Hennersdorf 
Dr. Michael Müller 
 
Dr. Michael Müller 

Leopolds-
dorf 
 
 
 
 
Leopolds-
dorf 
 
Leopolds-
dorf 

Schlossgasse 6 
 
 
 
 
 
Parkring 10 
 
 
Schlossgasse 6b 
 
 

Grundbuch 05210 
Leopoldsdorf 
EZ 1424 
 
 
 
Grundbuch 05210 
Leopoldsdorf 
EZ 1391 
Grundbuch 05210 
Leopoldsdorf 
EZ 1395 

}
 
 
 
 
 
5.950.000,-- 

 
 
3.5 Die vorgenannten Höchstbetragshypotheken und Briefgundschulden in der Gesamthöhe der 
gezeichneten Anleihe bis zu EUR 26 Millionen erstrecken sich auf die in den § 3.3 und 3.4 
dieses Vertrages genannten Übersichten zusammengefassten Liegenschaften und 
Liegenschaftsanteile. Die Liegenschaften und Liegenschaftsanteile sind in der oben genannten 
Reihenfolge 
 

  zunächst zur Besicherung, beginnend mit der erstgenannten Liegenschaft, in Höhe der 
gezeichneten Anleihe, der Reihe nach, und  

 im Falle ihrer Inanspruchnahme zur Verwertung, beginnend bei der erstgenannten 
Liegenschaft, heranzuziehen, sodass, beginnend bei der letztgenannten Liegenschaft, 
diese verhältnismäßig nicht als Besicherungsobjekt in Anspruch genommen werden, 
insoweit die Anleihe nicht in voller Höhe (EUR 25 Millionen) gezeichnet wurde.  

 
Wird die aufgelegte Anleihe nicht in voller Höhe (EUR 25 Millionen) gezeichnet, und ist es, 
bewirkt dadurch, nicht erforderlich, sämtliche Besicherungsobjekte gemäß vorstehenden 
Absätzen 3.3 und 3.4 zu entschulden, und – zugunsten der Anleihegläubiger – neu zu belasten, 
so ist die Emittentin berechtigt, soferne es – zur vollständigen Besicherung des tatsächlich 
gezeichneten Anleihebetrages – ausreichend wäre, das jeweils nächste Besicherungsobjekt nur 
teilweise lastenfrei zu stellen, und vom Treuhänder zu verlangen, und ist dieser damit auch 
unwiderruflich beauftragt, dieses Besicherungsobjekt aus der Lastenfreistellung 
herauszunehmen, und dafür den zur restlichen Besicherung erforderlichen Betrag aus dem 
Emissionserlös treuhändig einzubehalten.  
 
3.6 Auf Anweisung der Emittentin leitet die Zahlstelle die Emissionserlöse nach Abzug aller 
Kosten an den Treuhänder. Der Treuhänder ist nur berechtigt, bei ihm treuhändig eingehende 
Emissionserlöse, an die Emittentin freizugeben, sobald die entsprechende Besicherung der 
Anleihegläubiger durch die grundbücherliche Eintragung  der hiefür notwendigen 
Höchstbetragshypotheken bzw. Grundschulden im vorgesehenen Geldrange gemäß 
vorstehenden Absätze § 3.3 und § 3.4 dieses Vertrages, im Zweifel auch durch eine Zug-um-
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Zug Regelung, sichergestellt ist. Dabei sind die Emissionserlöse insoweit teilweise vom 
Treuhänder freizugeben, als ein Teil des Emissionserlöses durch den Gegenwert der 
entsprechenden grundbücherlichen Besicherung frei wird. Der Treuhänder ist nicht verpflichtet 
mit der Freigabe zuzuwarten, als für die Emissionserlöse alle erforderlichen 
Besicherungsobjekte grundbücherlich bestellt sind.  

 
§ 4 

GESAMTGLÄUBIGERSCHAFT 
4.1 Der jeweilige einzelne Anleihegläubiger bildet mit dem Treuhänder – durch Zeichnung der 
Anleihe und Kenntnisnahme des Prospektes über deren Begebung – je eine 
Gesamtgläubigerschaft, in deren Rahmen jeder einzelne Anleihegläubiger zur selbständigen 
Geltendmachung seiner Rechte aus der Anleihe berechtigt bleibt, und der Treuhänder nur 
berechtigt ist, die Rechte aus den für die Anleihegläubiger treuhändig gehaltenen und 
verwalteten Sicherungsrechten zur Durchsetzung deren Ansprüche auf Zahlung der Zinsen, 
während der Laufzeit der Anleihe, Geltendmachung des Rückzahlungsanspruches bei Ende 
(25.07.2016) der Anleihe, und/oder Geltendmachung der den Anleihegläubigern aus der 
gezeichneten Anleihe sonstigen gegenwärtig und künftig entstehenden Ansprüche, geltend zu 
machen. 
 
Der Treuhänder wird durch die treuhänderische Einräumung der Stellung als Gesamtgläubiger 
im Rahmen jeder Gesamtgläubigerschaft mit einem der einzelnen Anleihegläubiger auch als 
Gesamtgläubiger schuldrechtlich gebunden, sodass der Treuhänder nicht berechtigt ist, 
Forderungen aus jeder der einzelnen Gesamtgläubigerschaft ohne entsprechenden Beschluss 
der Anleihegläubigerversammlung an dritte Personen abzutreten, oder aus jeder der einzelnen 
Gesamtgläubigerschaft etwaige Gestaltungsrechte auszuüben. 
 
Der Treuhänder hat somit ausschließlich die Sicherungsrechte zugunsten der Anleihegläubiger 
nach den Bestimmungen dieses Treuhandvertrages zu wahren, zu kontrollieren, zu verwalten, 
sowie, falls die Voraussetzungen nach diesem Treuhandvertrag hiefür vorliegen, freizugeben 
oder zu verwerten. 
 
4.2 Dementsprechend werden auch die Höchstbetragshypotheken (Grundpfandrechte) 
zugunsten der Anleihegläubiger – im Außenverhältnis – vom Treuhänder auf Rechnung der 
Anleihegläubiger gehalten und verwaltet, und wird somit der Treuhänder – als Inhaber der 
Höchstbetragspfandrechte  – auch in das Grundbuch eingetragen. 
 
Die Begründung der Höchstbetragshypotheken (Grundpfandrechte) erfolgt durch Erstellung 
grundbuchstauglicher Pfandbestellungsurkunden zwischen den Liegenschafts- (mit-) 
eigentümern und dem Treuhänder, und deren grundbücherlichen Durchführung hinsichtlich der 
Besicherungsobjekte gemäß § 3.3 und § 3.4 dieses Vertrages nach den Bestimmungen dieses 
Vertrages. Der Treuhänder wird somit, im Außenverhältnis, Inhaber der dinglichen 
Sicherungsrechte, verwaltet diese aber, im Innenverhältnis, aufgrund dieses Treuhandvertrages 
und der Gesamtgläubigerschaft, ausschließlich für jeden einzelnen Anleihegläubiger. 
 
Die Emittentin beauftragt den Treuhänder auch unwiderruflich, die erforderlichen 
Pfandurkunden auszuarbeiten, gemeinsam mit den Liegenschafts- (mit-) eigentümern 
beglaubigt zu unterfertigen, und – entsprechend der Treuhandvereinbarung – auch die 
Eintragung im Grundbuch zu veranlassen. 
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§ 5 

VERWERTUNG DER PFANDRECHTE 
5.1 Sollte die Emittentin einer Zahlungsverpflichtung aus den Teilschuldverschreibungen 
gegenüber Anleihegläubigern, sowohl während der gesamten Laufzeit der Anleihe, als auch im 
Zeitpunkt deren Beendigung, nicht, oder nicht vollständig nachkommen, so hat der Treuhänder, 
die Möglichkeit, die Höchstbetragshypotheken (Grundpfandrechte), durch 
Zwangsversteigerung, oder anderweitig zu verwerten.  
 
Hierbei stehen den Anleihegläubigern Höchstbetragshypotheken (Grundpfandrechte) in Höhe 
von € 20,095.000,- (Euro zwanzig Millionen fünfundneunzigtausend) im ersten Geldrange (das 
bedeutet, dass die Verwertungserlöse zuerst den Anleihegläubigern zufließen), und hinsichtlich 
von € 5,950.000,- (Euro fünf Millionen neunhundertfünfzigtausend)  Höchstbetragshypotheken 
(Grundpfandrechte) im 2. Geldrange (das bedeutet, dass die erstrangig besicherten Gläubiger 
vorrangig zu bedienen sind, wobei den Anleihegläubigern jener Betrag als Verwertungserlös 
zufließen wird, der sich aus der Differenz der gutachterlich festgestellten Verkehrswerte der 
betreffenden Liegenschaften und den tatsächlich ausgenützten Krediten im ersten Rang ergibt) 
gemäß § 3.3 und § 3.4 dieses Vertrages zur Verfügung. 
 
Vor der Einleitung von Verwertungsmaßnahmen – unter Ankündigung der konkret 
beabsichtigten Verwertungsmaßnahmen – wird der Treuhänder der Emittentin eine 
angemessene Frist von mindestens 30 Tagen zur Befriedigung der fälligen 
Anleihegläubigeransprüche setzen. Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn die Emittentin die 
Erfüllung der besicherten Ansprüche endgültig ablehnt bzw. mitteilt nicht leisten zu können, 
sowie für den Fall, dass ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
(Sanierungsverfahrens) über das Vermögen der Emittentin gestellt wurde. 
 
5.2 Erfolgt eine Verwertung von (einzelnen, bzw. gegebenenfalls mehreren) 
Höchstbetragshypotheken (Grundpfandrechte) gemäß § 5.1 dieses Vertrages während der 
Laufzeit der Anleihe (Zinsentermine wurden seitens der Emittentin nicht eingehalten), so hat 
die Emittentin die Verpflichtung, dem Treuhänder binnen 90 Tagen – ab Anzeige der 
Verwertung durch den Treuhänder schriftlich, per lesebestätigtem E-Mail, oder Telefax an die 
Emittentin – den verwerteten Liegenschaften, und/oder Liegenschaftsanteilen wert- und 
rangmäßig vergleichbare Sicherheiten Zug um Zug zur Verfügung zu stellen, widrigenfalls 
jedem einzelnen Anleihegläubiger für sich das Recht zur vorzeitigen (außerordentlichen) 
Kündigung/Fälligstellung der Schuldverschreibung(en), unter Mitwirkung des Treuhänders, 
eingeräumt ist.  
 
5.3 Während der Laufzeit(en) der Schuldverschreibung ist die Emittentin berechtigt, einzelne 
der verpfändeten Liegenschaften, oder Liegenschaftsanteile, entweder  
 

 durch wert- und rangmäßig gleichwertige Objekte, oder 
 durch Übermittlung entsprechender Barmittel an den Treuhänder, 

 
zu ersetzen, und ist dazu der Treuhänder verpflichtet, eine derartige mit der 
Höchstbetragshypothek (Grundpfandrecht) belastete Liegenschaft, oder mit der 
Höchstbetragshypothek (Grundpfandrecht) belastete Liegenschaftsanteile, ganz oder teilweise 
freizugeben, soferne ihm – Zug um Zug – entweder 
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 wert- und rangmäßig vergleichbare Sicherheiten, oder 
 die wertmäßig entsprechenden Barmittel  

 
von der Emittentin zur Verfügung gestellt werden (die Emittentin wird dem Treuhänder in 
diesem Zusammenhang auch von ihr beauftragte und auf ihre Kosten erstellte 
Verkehrswertgutachten vorlegen). 
 
5.4 Sämtliche Erlöse aus der Verwertung von Sicherheiten, und die von der Emittentin anstelle 
von Sicherheiten beim Treuhänder treuhändig hinterlegten, und den dafür vom Treuhänder 
freigegebenen Sicherheiten entsprechenden Barmittel, sind auf einem hiezu vom Treuhänder 
eröffneten Treuhandkonto zu hinterlegen. Nach Abschluss der Verwertung (nach Freiwerden 
der Barmittel) wird der Treuhänder – nach Abzug der durch die Verwertung entstandenen 
Kosten und seiner Vergütung – den Verwertungserlös (die Barmittel) an die Anleihegläubiger 
im Verhältnis ihrer nominellen Beteiligung am Emissionserlös (an den Barmitteln) der Anleihe 
herausgeben. 
 

§ 6 
FREIGABE DER SICHERHEITEN 

6.1 Der Treuhänder ist zur Freigabe der verpfändeten Liegenschaften, und 
Liegenschaftsanteile, durch Ausstellung grundbuchsfähiger Löschungserklärungen, auf Kosten 
der Emittentin, verpflichtet, soferne ihm diese die vollständige Befriedigung sämtlicher 
Ansprüche (Anspruch auf Zahlung der Zinsen während der Laufzeit der Anleihe; 
Rückzahlungsanspruch des eingesetzten Kapitales am Ende (25.07.2016) der Anleihe; 
sonstiger gegenwärtig und künftig den Anleihegläubigern aus der gezeichneten Anleihe 
erwachsender Ansprüche) der Anleihegläubiger aus der begebenen Anleihe urkundlich 
nachweist. 
 
6.2 Für den Fall, dass die Treugeberin beabsichtigt, die Anleihegläubigeransprüche ganz oder 
teilweise aus Fremdmittel zu befriedigen, und den Fremdmittelgeber hiezu Sicherheiten zu 
gewähren hat, wird der Treuhänder von den Sicherheiten gemäß § 3.3 und § 3.4 dieses 
Vertrages nur Gebrauch machen, wenn die vollständige Auszahlung der 
Anleihegläubigeransprüche zugunsten der Anleihegläubiger gemäß den Anleihebedingungen 
sichergestellt ist. Damit verbundene Kosten sind von der Emittentin zu tragen. 
 
6.3 Im Falle von § 5.3 dieses Vertrages wird der Treuhänder die Ausstellung 
grundbuchsfähiger Löschungserklärungen nur vornehmen, wenn ihm die entsprechenden 
Gegenwerte zu den freizugebenden Sicherheiten von der Emittentin zur Verfügung gestellt 
sind. 
 

§ 7 
WEITERE BESTIMMUNGEN DES TREUHANDVERHÄLTNISSES 

 
7.1 Die Treugeberin ermächtigt den Treuhänder, die Rechte aus dem gegenständlichen 
Treuhandverhältnis im eigenen Namen mit der gleichen Sorgfalt wie ein ordentlicher 
Unternehmer (Geschäftsmann), und unter Beachtung aller seiner berufsrechtlichen 
Verpflichtungen, auszuüben.  
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Jedem einzelnen Anleihegläubiger stehen die Rechte gegen den Treuhänder aus diesem 
Treuhandvertrag aus eigenem Recht zu. 
 
7.2 Aufträge der Treugeberin an den Treuhänder müssen, sofern für den Treuhänder im 
Zusammenhang mit diesen Aufträgen Fristen, insbesondere aus den Anleihebedingungen 
maßgeblich sind, so rechtzeitig erteilt werden, dass sie beim Treuhänder spätestens 14 Tage 
vor Beginn maßgeblicher Fristen und vor den maßgeblichen Terminen der 
Anleihebedingungen einlangen. 
 
7.3 Von Beschlüssen der Anleihegläubigerversammlung ist der Treuhänder zu verständigen. 
 
7.4 Der Treuhänder ist gegenüber der Treugeberin berechtigt, jederzeit, nach vorheriger 
Ankündigung, die Unterlagen der Emittentin einzusehen, die die Anleihe, sowie die von ihm 
verwalteten Sicherheiten betreffen, soweit dies für die Erfüllung seiner Verpflichtungen aus 
diesem Treuhandvertrag und zur Wahrung der Rechte der Anleihegläubiger nach seinem freien 
Ermessen notwendig ist. Auf Verlangen des Treuhänders hat die Treugeberin auf ihre Kosten 
außerdem Abschriften der vorgenannten Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die Treugeberin 
ist verpflichtet, dem Treuhänder die Ausübung dieser Rechte auch gegenüber verbundenen 
Gesellschaften der Treugeberin zu ermöglichen. 
 
7.5 Die Treugeberin ist weiters verpflichtet, den Treuhänder unverzüglich über solche 
Umstände und Tatsachen zu informieren, die Auswirkungen auf die Erfüllung der Pflichten des 
Treuhänders aus diesem Treuhandvertrag, die Erfüllung der Verpflichtungen der Treugeberin 
aus der Anleihe oder auf die vom Treuhänder verwalteten Sicherheiten haben können.  
 
7.6 Der Treuhänder ist nicht verpflichtet, den Anleihegläubigern Einsichtnahme in Unterlagen 
zu gestatten. 
 

§ 8 
LAUFZEIT; KÜNDIGUNG 

 
8.1 Dieser Treuhandvertrag tritt mit Unterzeichnung durch die Treugeberin und den 
Treuhänder, frühestens jedoch mit Billigung des Prospektes über die Begebung der Anleihe 
durch BaFin, in Kraft. 
 
8.2 Das Treuhandverhältnis endet, ohne weitere Erklärungen der Parteien 

 mit vollständiger Befriedigung aller Ansprüche der Anleihegläubiger und Freigabe der 
Sicherheiten durch den Treuhänder; 

 mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Sanierungsverfahren) über das Vermögen der 
Emittentin und der vollständigen Verwertung der Sicherheiten und Herausgabe des 
Verwertungserlöses an die Anleihegläubiger; 

 mit sonstiger vollständiger Verwertung der Sicherheiten, die nicht in einem 
Insolvenzverfahren (Sanierungsverfahren) der Treugeberin gelegen sind, und 
Herausgabe des Verwertungserlöses an die Anleihegläubiger; 

 mit vollständiger Verwertung der Sicherheiten auch außerhalb eines 
Insolvenzverfahrens (Sanierungsverfahrens) und Herausgabe des Verwertungserlöses 
an die Anleihegläubiger. 
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8.3 Während der Laufzeit der Anleihe ist eine ordentliche Kündigung des 
Treuhandverhältnisses durch die Treugeberin ausgeschlossen. 
 
Eine außerordentliche Kündigung des Treuhandverhältnisses gemäß § 6 der 
Anleihebedingungen ist zulässig. 
 
8.4 Der Treuhänder ist berechtigt, das Treuhandverhältnis ohne Angabe von Gründen unter 
Einhaltung einer 3-monatigen Kündigungsfrist jeweils zum Monatsletzten, mittels 
eingeschriebenen Briefes, aufzukündigen. Diesfalls hat die Treugeberin unverzüglich einen 
neuen Treuhänder zugunsten der Anleihegläubiger namhaft zu machen. 
 
8.5 Eine jederzeitige Aufkündigung des Treuhandverhältnisses gegenüber jedem einzelnen 
Anleihegläubiger ist sowohl durch die Treugeberin, als auch durch den Treuhänder gemäß 
vorstehendem Absatz 8.3 aus wichtigen Gründen möglich. Als solche wichtigen Gründe gelten 
insbesondere, aber nicht ausschließlich, eine grobe Pflichtverletzung der Treugeberin, oder 
bewirkt durch einen Beschluss der Anleihegläubigerversammlung, trotz schriftlicher Weisung 
seitens des Treuhänders nicht innerhalb von 90 Tagen beseitigt worden ist (vor allem auch in 
Form der außerordentlichen Kündigung seitens eines Anleihegläubigers), bei 
Zwangsvollstreckung durch einen Gläubiger eines Anleihegläubigers auf dessen 
gegenständliche Beteiligung, soferne nicht innerhalb von 14 Tagen das Exekutionsverfahren 
eingestellt wird.  
 
8.6 Das Nichteintreten eventueller von einem Anleihegläubiger angestrebter wirtschaftlicher 
Vorteile stellt keinen wichtigen Grund im Sinne dieser Bestimmung dar. 
 

§ 9 
HAFTUNG 

 
9.1 Die Treugeberin verpflichtet sich, den Treuhänder für alle ihm aus diesem 
Treuhandverhältnis unverschuldet erwachsenen Lasten und allfällige Schäden, aus einer 
Haftung aus den für die Anleihegläubiger übernommenen Ansprüchen auf Auszahlung eines 
Verwertungserlöses am Ende der Laufzeit (25.07.2016) der Anleihe und/oder – während der 
Laufzeit der Anleihe – des Anspruches der Anleihegläubiger auf aufgelaufene Zinsen schad- 
und klaglos zu halten und dem Treuhänder darüber hinaus auch alle Ausgaben zu ersetzen, die 
diesem aus seiner Tätigkeit als Treuhänder der Treugeberin und der Anleihegläubiger 
entstehen. 
 
9.2 Der Treuhänder seinerseits haftet jedoch der Treugeberin und den Anleihegläubigern für 
die ordnungsgemäße und den Bestimmungen der Anleihebedingungen entsprechende Erfüllung 
dieser Treuhandvereinbarung, insbesondere für alle von ihm etwa verschuldeten und der 
Treugeberin und den Anleihegläubigern erwachsenden Nachteile und Schäden. 
 

99



 
 

- 11 - 

§ 10 
HERAUSGABE DES TREUGUTES 

 
Der Treuhänder ist verpflichtet, den Anleihegläubigern im Falle der Beendigung dieses 
Treuhandverhältnisses, aus welchem Grunde auch immer, das Treugut herauszugeben. 
 

§ 11 
ABWICKLUNG DER TREUHANDSCHAFT 

 
11.1 Die Treugeberin und die Anleihegläubiger nehmen zur Kenntnis, dass diese 
Treuhandschaft nach den Richtlinien der Österreichischen Notariatskammer vom 08.06.1999 
(THR 1999) in der geltenden Fassung abgewickelt wird. 
 
11.2 Zu dieser Treuhandschaft nehmen die Treugeberin und die Anleihegläubiger zur 
Kenntnis, dass 
 

 eine notwendige Änderung oder Ergänzung dieser Treuhandvereinbarung hiezu nur in 
Schriftform rechtswirksam vorgenommen werden kann; 

 eine allfällige Auflösung der Treuhandschaft an die Zustimmung des Treuhänders 
gebunden ist; 

 die Treugeberin oder jeder einzelne Anleihegläubiger nur mit ausdrücklicher 
Zustimmung des Treuhänders rechtswirksam vom erteilten Treuhandauftrag gemäß 
dieser Treuhandvereinbarung zurücktreten, diese aufkündigen oder widerrufen kann, 
sobald der Treuhänder bereits mit der Erfüllung der Treuhandschaft begonnen hat; 

 die Treugeberin den Treuhänder hiermit von der dem Treuhänder nach § 37 
Notariatsordnung treffenden Verschwiegenheitspflicht für die Abwicklung der 
Treuhandschaft entbindet, als dieser nach diesen Richtlinien Auskunft – und 
Mitteilungspflichten zu erfüllen hat; 

 die Treugeberin ihr Einverständnis zur Fortsetzung und Beendigung der Treuhandschaft 
durch den Substituten des Treuhänders, sodann durch den Kanzleinachfolger, in 
Ermangelung eines solchen, durch den von der zuständigen Landesnotariatskammer zu 
bestimmenden Notar erteilt, und 

 die Treugeberin auch ihr Einverständnis dazu erteilt, dass die Treuhandschaft in das 
Treuhandregister des Österreichischen Notariates eingetragen wird und Mitteilungen 
aus diesem Register den jeweils die Treuhandschaft durchführenden Notar 
(Notarsubstitut) und an die zuständige Landesnotariatskammer erfolgen können. 

 
§ 12 

DEVISENERKLÄRUNG; FESTSTELLUNG DER IDENTITÄT 
 

Da es sich bei der gegenständlichen Anleihe um eine börsennotierte Anleihe handelt, wird die 
Feststellung der Identität, und auch die Feststellung der Deviseneigenschaft der einzelnen 
Anleihegläubiger durch die VEM Aktienbank AG wahrgenommen, welche auch dem 
Treuhänder gegenüber die Einhaltung der Geldwäscherichtlinien bestätigt. 
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§ 13 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 
13.1 Der Treuhänder ist berechtigt, solche Änderungen und Ergänzungen dieser 
Treuhandvereinbarung gemeinsam mit der Treugeberin zu vereinbaren, die wegen einer 
Änderung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse zur Erreichung der ursprünglichen 
wirtschaftlichen Zielsetzung der Anleihebegebung notwendig und nützlich sind. 
 
13.2 Änderungen und Nebenabreden zu dieser Treuhandvereinbarung bedürfen der 
Zustimmung der Treugeberin. 
 
13.3 Alle Verständigungen zwischen der Treugeberin und dem Treuhänder, und an die 
Anleihegläubigerversammlung haben schriftlich (oder per lesebestätigtem E-Mail, oder 
lesebestätigtem Telefax) zu erfolgen. 
 
13.4 Verständigungen nach diesem Treuhandvertrag gelten – bei Übermittlung per Brief – als 
am 3. Tage nach Aufgabe des Schreibens zur Post, und – bei Übermittlung per Telefax oder E-
Mail – als am an der Versendung folgenden Tag zugegangen, soferne die Übermittlung per 
Telefax oder E-Mail binnen weiterer 3 Werktage bestätigt wird. 
 
13.5 Es wird ausdrücklich festgehalten, dass auf dieses Treuhandverhältnis, soweit es sich um 
die Anleihebedingungen handelt, materiell-rechtlich deutsches Recht, darüber hinaus und 
damit insbesondere im Rahmen der Besicherung der Anleihe durch die in Österreich gelegenen 
Immobilien, ausschließlich österreichisches materiell-rechtliches Recht, auch unter Ausschluss 
von Verweisungsnormen nach dem Internationalen Privatrechtsgesetz, zur Anwendung 
gelangt. 
 
13.6 Für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird die ausschließliche Zuständigkeit 
des sachlich für den 1. Wiener Bezirk zuständigen Gerichtes vereinbart. 
 
13.7 Die Überschriften zu diesem Treuhandvertrag haben nur informativen Charakter und 
stellen keine inhaltliche Abgrenzung der einzelnen Punkte zueinander dar. 
 
13.8 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Treuhandvertrages ganz oder teilweise unwirksam 
oder unanwendbar sein oder werden, oder sollte sich in diesem Treuhandvertrag eine Lücke 
befinden, so soll jedoch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. 
Anstelle der unwirksamen oder unanwendbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke 
soll eine angemessene Regelung treten, die – soweit rechtlich möglich – dem am nächsten 
kommt, was gemäß den Anleihebedingungen oder nach dem Sinn und Zweck des 
Treuhandvertrages gewollt ist, wenn sie den Punkt bedacht hätten. 
 
13.9 Sämtliche Kosten, Gebühren und Steuern aus diesem Treuhandverhältnis gehen zu 
ungeteilten Lasten der Treugeberin, die verpflichtet ist, den Treuhänder diesbezüglich 
vollkommen klag- und schadlos zu halten. 
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13.10 Dieser Vertrag wird in einem Original errichtet, das in Verwahrung des Treuhänders 
verbleibt. Die Treugeberin erhält eine einfache Abschrift hiervon. Den Anleihegläubigern wird 
der Treuhandvertrag, als Teil des Prospektes der Anleihe, zur Kenntnis gebracht. 
 
 
 
 
    
Amictus AG (künftig EYEMAXX Real Estate AG)  Dr. Michael Mauler 
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7.3. Angaben über das öffentliche Angebot 

7.3.1 Emissionsvolumen 

Das Angebot umfasst bis zu EUR 25.000.000 Schuldverschreibungen. Der Ausgabebetrag beträgt 

100% des Nominalbetrages je Teilschuldverschreibung (EUR 1.000,00) bis zur Aufnahme der 

Notierung des Handels der Teilschuldverschreibung im Open Market/Entry Standard an der 

Frankfurter Wertpapierbörse, danach, so noch Teilschuldverschreibungen zu platzieren sind der 

jeweilige Kurs, der über den Orderbuchmanager/ Spezialist für die Teilschuldverschreibungen 

festgestellt wird und zu dem ein Kaufvertrag mit einem Interessenten geschlossen wird. 

 

7.3.2 Öffentliches Angebot, Angebotszeitraum, Kategorien von Anlegern 

Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich vom 12. Juli 2011 bis 22. Juli 2011 (der 

Angebotszeitraum) öffentlich angeboten. Das öffentliche Angebot endet jedoch vor Ablauf der 

vorgenannten Frist, sobald eine Überzeichnung vorliegt. Eine Überzeichnung liegt vor, wenn der 

Gesamtbetrag der an die Zahlstelle übermittelten Zeichnungsanträge den maximalen 

Gesamtnennbetrag der Anleihe übersteigt. 

 

Die Emittentin kann den Angebotszeitraum auch vor Eintritt einer Überzeichnung verkürzen. Sollte die 

gesamte mit diesem Wertpapierprospekt angebotene Anleihe platziert sein oder die Zeichnung zu 

einem früheren Zeitpunkt geschlossen werden, wird die Emittentin dies auf ihrer Internetseite 

www.amictus.net sowie auf der Seite der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe www.eyemaxx.com bekannt 

machen. 

In der Bundesrepublik Deutschland und Österreich sollen die Schuldverschreibungen durch ein 

öffentliches Angebot durch die Emittentin platziert werden. Die Teilschuldverschreibungen können über 

die jeweilige Depotbank des Anlegers und das Zeichnungstool der Frankfurter Wertpapierbörse (wie 

nachstehend definiert) erworben werden. Die folgenden Direktbanken sind zudem als direkte 

Sellingagents der Transaktion eingeschaltet: biw bank, Comdirect, Cortal Consors, DAB bank, 

Direktanlagebank at, flatex, ING Diba, S-Broker, targo bank und ViTrade. Weiterhin werden die 

Teilschuldverschreibungen durch die ICF Kursmakler AG (Lead Manager) im Rahmen einer 

Privatplatzierung bei ausgewählten institutionellen Investoren in der Bundesrepublik Deutschland sowie 

in ausgewählten europäischen Staaten angeboten, die von den institutionellen Investoren 

Zeichnungsangebote entgegennehmen. 

 

7.3.3 Zeichnung über das Xetra-Zeichnungstool der Frankfurter Wertpapierbörse 

Bei Zeichnungen über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse müssen Anleger 

ihre Kaufangebote während des Angebotszeitraums über eine Depotbank stellen, die (i) bei der 

Frankfurter Wertpapierbörse als Handelsteilnehmer zugelassen ist oder über einen an der Frankfurter 

Wertpapierbörse zugelassenen Handelsteilnehmer Zugang zum Handel hat, (ii) über einen Xetra-

 
103

http://www.eyemaxx.com/


 

Anschluss verfügt und (iii) zur Nutzung der Xetra Zeichnungsfunktionalität auf der auf der Grundlage 

der Nutzungsbedingungen der Deutschen Börse AG (die Zeichnungsfunktionalität oder das 

Zeichnungstool) berechtigt und in der Lage ist (der Handelsteilnehmer).  

Der Handelsteilnehmer stellt in diesem Fall für den Anleger ein Kaufangebot über das Zeichnungstool  

ein. Die ICF Kursmakler AG als Orderbuchmanager (der Orderbuchmanager) sammelt in dem 

Orderbuch die Kaufangebote der Handelteilnehmer, sperrt das Orderbuch während der 

Geschäftszeiten voraussichtlich alle drei Stunden oder sobald 5.000 Kaufangebote vorliegen, je 

nachdem welcher Zeitpunkt der frühere ist, (jeweils ein Zeitabschnitt) und übermittelt die in den 

jeweiligen Zeitabschnitten eingegangenen Kaufangebote, ggf. nach einer Bearbeitung, an die 

Zahlstelle. Kaufangebote, die nach einem Zeitabschnitt eingestellt werden, werden im nächsten 

Zeitabschnitt berücksichtigt oder, wenn eine Überzeichnung vorliegt, gelöscht. 

Die Zahlstelle nimmt die Kaufangebote im Namen und für Rechnung der Emittentin aufgrund einer 

Vereinbarung zwischen der Zahlstelle und der Emittentin (der Zahlstellenvertrag) an, indem sie 

entsprechende Verkaufsangebote börsentäglich nach Ablauf eines jeden Zeitabschnittes an den 

Orderbuchmanager erteilt, der die Verkaufsangebote in das Orderbuch einstellt. Der 

Orderbuchmanager führt die Kaufangebote und die Verkaufsangebote zum Ausgabepreis aus. 

Durch die Annahme der Kaufangebote durch die Zahlstelle kommt der Kaufvertrag über die 

Schuldverschreibungen zustande, der unter der auflösenden Bedingung steht, dass die 

Schuldverschreibungen an dem Emissionstag nicht begeben werden. Erfüllungstag ist, vorbehaltlich 

einer Änderung durch die Emittentin, der 26. Juli 2011, der zugleich Valutatag ist. 

Anleger in Österreich, deren Depotbank nicht Handelsteilnehmer ist, können über ihre Depotbank 

einen Handelteilnehmer (wie vorstehend definiert) beauftragen, der für den Anleger ein Kaufangebot 

einstellt und den Kauf zusammen mit der Depotbank abwickelt. 

 

7.3.4 Zeichnung über den Lead Manager oder den Co-Lead Manager 

Der Lead Manager nimmt in Bezug auf von ihm und dem Co-Lead Manager platzierte 

Schuldverschreibungen Zeichnungsangebote entgegen und bestätigt die Annahme des jeweiligen 

Angebots nach Rücksprache mit der Zahlstelle börsentäglich, voraussichtlich nach Ablauf eines jeden 

Zeitabschnittes, durch Zuteilung der Schuldverschreibung gegenüber dem jeweiligen Investor. 

Kaufangebote, die dem Lead Manager nach dem Ende eines Zeitabschnittes zugehen, werden im 

nächsten Zeitabschnitt berücksichtigt oder, wenn eine Überzeichnung vorliegt, gelöscht. 

Durch die Annahme der Kaufangebote durch den Lead Manager kommt der Kaufvertrag über die 

Schuldverschreibungen zustande, der unter der auflösenden Bedingung steht, dass die 

Schuldverschreibungen an dem Emissionstag nicht begeben werden. Erfüllungstag ist, vorbehaltlich 

einer Änderung durch die Emittentin, der 26. Juli 2011, der zugleich Valutatag ist. 
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7.3.5 Zuteilung und Lieferung der Teilschuldverschreibungen 

Die Zuteilung erfolgt grundsätzlich nach dem Prinzip First Come — First Serve, d.h. die 

Wahrscheinlichkeit für eine Zuteilung erhöht sich für einen Anleger je früher er seinen 

Zeichnungsauftrag erteilt. 

Dies bedeutet, dass solange keine Überzeichnung (wie unten definiert) vorliegt, werden die 

eingegangenen Zeichnungsanträge/Kaufangebote grundsätzlich jeweils vollständig zugeteilt. Sobald 

eine Überzeichnung vorliegt, werden die am Tag der Überzeichnung eingegangenen Kaufangebote in 

Abstimmung zwischen der Emittentin und Zahlstelle zugeteilt. Die nicht zugeteilten Zeichnungen 

werden gelöscht. Im Übrigen ist die Emittentin bzw. die Zahlstelle berechtigt, Zeichnungsanträge zu 

kürzen oder einzelne Zeichnungen zurückzuweisen. 

Das öffentliche Angebot endet jedoch vor Ablauf der vorgenannten Frist, sobald eine Überzeichnung 

vorliegt. Eine Überzeichnung liegt vor, wenn der Gesamtbetrag der an die Zahlstelle übermittelten 

Zeichnungsanträge den maximalen Gesamtnennbetrag der Anleihe übersteigt. 

Anleger können bei ihrer Depotbank Informationen über die ihnen zugeteilte Anzahl an 

Schuldverschreibungen erhalten. Ansprüche in Bezug auf bereits erbrachte Zeichnungsgebühren und 

im Zusammenhang mit der Zeichnung entstandene Kosten eines Anlegers richten sich allein nach 

dem Rechtsverhältnis zwischen dem Anleger und dem Institut, bei dem er sein Angebot abgegeben 

hat. 

Die Lieferung der Teilschuldverschreibungen erfolgt auf Veranlassung der Zahlstelle durch die 

Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, Zug um Zug gegen Zahlung des Ausgabebetrages, 

durch Einbuchung in das Wertpapierdepot, das vom Zeichner der Anleihe im Rahmen der Kauforder 

angegeben wird. Die Einbuchung erfolgt nach Ablauf der Zeichnungsfrist, jedoch in keinem Fall vor 

dem 26. Juli 2011, spätestens aber bis zum Ablauf des 5. August 2011. Effektive Stücke werden nicht 

geliefert. Vielmehr erhält der Anleihegläubiger anteilig seiner Beteiligung Miteigentum an der 

Globalurkunde, die bei der Clearstream Banking AG hinterlegt ist. 

 

7.4 Ergebnis des Angebotes/ Einbeziehung in den Börsenhandel 

Das Ergebnis des Angebots der Teilschuldverschreibungen und das endgültige Emissionsvolumen 

wird die Emittentin nach Ablauf der Zeichnungsfrist festlegen, voraussichtlich am 26. Juli 2011 auf der 

Internetseite der Amictus/ Eyemaxx Gruppe www.eyemaxx.com veröffentlichen und bei der BaFin 

hinterlegen. 

Die Emittentin plant, die Schuldverschreibungen nach Ablauf der Zeichnungsfrist (voraussichtlich ab 

dem 26. Juli 2011) in den Teilbereich Entry Standard im Open Market an der Frankfurter 

Wertpapierbörse einzubeziehen.  

Die Emittentin plant keine Zulassung oder Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen zum Handel 

an einem organisierten Markt, behält sich aber eine entsprechende Zulassung oder Einbeziehung vor. 

 
105

http://www.eyemaxx.com/


 

8. Verkehrswertgutachten Besicherungsobjekte  
8.1 Besicherungsobjekt 42279 Wuppertal, Hölker Feld 42 
 
Mit Datum vom 28. Juni 2011 hat Herr Roland Emme-Weiss, Stresemannstrasse 30, 37085 

Göttingen, auf Ersuchen der Liegenschaftseigentümerin Birkart GmbH & Co. Grundstücksverwaltung 

KG ein ausführliches Verkehrswertgutachten erstellt und den Verkehrswert für das Objekt Hölker Feld 

42, 42279 Wuppertal zum 31. März 2011 mit EUR 4.960.000,- ermittelt. Die wesentlichen 

Informationen des ausführlichen Verkehrswertgutachtens sind im Folgenden wiedergegeben:  

 

Herr Roland Emme-Weiss  hat bislang keine Wertgutachten für die Unternehmen der Amictus/ 

EYEMAXX-Gruppe erstellt und hat auch kein wesentliches Interesse an der Emittentin. 

  

Buchwert: nicht in den Büchern der Emittentin, da im Eigentum der Fa. Birkart GmbH & Co. 

Grundstücksverwaltung KG, Aschaffenburg 

Verkehrswert: EUR 4.960.000 

 

Die Emittentin weist darauf hin, dass im Rahmen der Ermittlung des Verkehrswerts der Wertgutachter 

von der vollständigen Vermietung des Objektes ausgegangen ist,  da bestehende Mietverträge 

vorliegen. Grundlage des Verkehrswerts ist somit die Vermietung des Objektes gemäß der Kalkulation 

des Sachverständigen. Auch derzeit besteht Vollvermietung des Objektes. 

 

Seit dem Bewertungsstichtag hat sich keine wesentliche Änderung beim Liegenschaftsobjekt 42279 

Wuppertal, Hölker Feld 42 ergeben, die in dem Wertgutachten des Herrn Roland Emme-Weiss  nicht 

enthalten ist.  

 

Herr Roland Emme-Weiss  hat der Verwendung seines Verkehrswertgutachtens im Rahmen der 

Anleihe zugestimmt. Das Verkehrswertgutachten ist auf der Homepage der Emittentin - 

www.amictus.net sowie auf der Homepage der  Amictus/ EYEMAXX-Gruppe www.eyemaxx.com und 

in den Geschäftsräumen der Emittentin, Auhofstraße 25, 63741  Aschaffenburg, einsehbar.  
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8.2 Besicherungsobjekt 52078 Aachen, Kellerhausstrasse 20 
 

Mit Datum vom 17. Mai 2011 hat Herr Roland Emme-Weiss, Stresemannstrasse 30, 37085 Göttingen, 

auf Ersuchen der Liegenschaftseigentümerin Gelum Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH ein 

ausführliches Verkehrswertgutachten erstellt und den Verkehrswert für das Objekt Kellerhausstrasse 

20, 52078 Aachen zum 17. Mai 2011 mit EUR 1.320.000,- ermittelt. Die wesentlichen 

Informationen des ausführlichen Verkehrswertgutachtens sind im Folgenden wiedergegeben:  

 

Herr Roland Emme-Weiss  hat bislang keine Wertgutachten für die Unternehmen der Amictus/ 

EYEMAXX-Gruppe erstellt und hat auch kein wesentliches Interesse an der Emittentin. 

  

Buchwert: nicht in den Büchern der Emittentin, da im Eigentum der Fa. Gelum Grundstücks-

Vermietungsgesellschaft mbH, Aschaffenburg 

Verkehrswert: EUR 1.320.000 

 

Die Emittentin weist darauf hin, dass im Rahmen der Ermittlung des Verkehrswerts der Wertgutachter 

von der vollständigen Vermietung des Objektes ausgegangen ist,  da bestehende Mietverträge 

vorliegen. Grundlage des Verkehrswerts ist somit die Vermietung des Objektes gemäß der Kalkulation 

des Sachverständigen. Auch derzeit besteht Vollvermietung des Objektes. 

 

Seit dem Bewertungsstichtag hat sich keine wesentliche Änderung beim 52078 Aachen, 

Kellerhausstrasse 20 ergeben, die in dem Wertgutachten des Herrn Roland Emme-Weiss  nicht ent-

halten ist. 

 

Herr Roland Emme-Weiss  hat der Verwendung seines Verkehrswertgutachtens im Rahmen der 

Anleihe zugestimmt. Das Verkehrswertgutachten ist auf der Homepage der Emittentin - 

www.amictus.net sowie in den Geschäftsräumen der Emittentin, Auhofstraße 25, 63741  

Aschaffenburg sowie auf der Homepage der EYEMAXX-Gruppe www.eyemaxx.comeinsehbar.  
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8.3 Besicherungsobjekt: Geschäftshaus in  A – 5700 Zell am, See, Seespitzstrasse 4, 
Erdgeschoß 

 

Mit Datum vom 21. Mai 2011 hat Herr Thomas Kormann von Raiffeisen Immobilien, Wohntraumcenter 

Graz, Kaiserfeldgasse 7,  A - 8010 Graz, auf Ersuchen der EYEMAXX International Holding & 

Consulting GmbH den Verkehrswert für das Objekt Seespitzstrasse 4, A – 5700 Zell am See, 

bestehend aus 

 

1. 2 Geschäftseinheiten zuzüglich Außenanlagen und Freiparkplätze der 

Liegenschaftseigentümerin EM Outlet Center GmbH und 

2. 2 Wohn- und 2 Büroeinheiten zuzüglich Tiefgarage der Liegenschaftseigentümerin 

Seespitzstrasse GmbH & Co. KG 

3. zum 21. Mai 2011 mit insgesamt EUR 3.880.000,- ermittelt und hierüber ein ausführliches 

Verkehrswertgutachten erstellt, dessen wesentliche Informationen im Folgenden 

wiedergegeben sind:  

 

Herr Thomas Kormann hat bislang keine Wertgutachten für die Unternehmen der Amictus/ 

EYEMAXX-Gruppe erstellt und hat auch kein wesentliches Interesse an der Emittentin. 

  

Buchwert: nicht in den Büchern der Emittentin, da im Eigentum der EM Outlet Center GmbH, Wien 

sowie der Seespitzstrasse GmbH & Co KG, Wien 

Verkehrswert gemäß Gutachten gesamt: EUR 3.880.000 

 

Die Emittentin weist darauf hin, dass im Rahmen der Ermittlung des Verkehrswertes der 

Wertgutachter von der vollständigen Vermietung des Objektes ausgegangen ist,  da für alle Wohn- , 

Büro- und Geschäftseinheiten inkl. der Tiefgarage und der Freiparkplätze bestehende Mietverträge 

vorliegen. Grundlage des Verkehrswerts ist somit die Vermietung des Objektes gemäß der Kalkulation 

des Sachverständigen.  

 

Seit dem Bewertungsstichtag hat sich keine wesentliche Änderung beim Liegenschaftsobjekt 5700 

Zell am See, Seespitzstrasse 4 ergeben, die in dem Wertgutachten des Herrn Thomas Kormann nicht 

enthalten ist.  

 

Herr Thomas Kormann hat der Verwendung seines Verkehrswertgutachtens im Rahmen der Anleihe 

zugestimmt. Das Verkehrswertgutachten ist auf der Homepage der Emittentin - www.amictus.net 

sowie auf der Homepage der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe www.eyemaxx.com und in den 

Geschäftsräumen der Emittentin, Auhofstraße 25, 63741  Aschaffenburg, einsehbar.  
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8.4 Besicherungsobjekt 1230 Wien, Karl Sarg Gasse 3 - 5 
 

Mit Datum vom 29. Juni 2011 hat Herr BM Ing. Erich Forstner, Stadion Center, Olympiaplatz 2/TOP 

4.17, A-1020 Wien, auf Ersuchen der Liegenschaftseigentümerin Lifestyle Realbesitz- Verwertungs 

GmbH & Co. KG den Verkehrswert für das Objekt Karl Sarggasse 3-5, A-1230 Wien zum 29. Juni 

2011 mit EUR 3.558.000,- ermittelt und hierüber ein ausführliches Verkehrswertgutachten erstellt, 

dessen wesentliche Informationen im Folgenden wiedergegeben sind:  

 

Herr BM Ing. Erich Forstner hat bislang keine Wertgutachten für die Unternehmen der Amictus/ 

EYEMAXX-Gruppe erstellt und hat auch kein wesentliches Interesse an der Emittentin. 

  

Buchwert: nicht in den Büchern der Emittentin, da im Eigentum der Fa. Lifestyle Realbesitz 

Verwertungs GmbH & Co KG, Wien 

Verkehrswert gemäß Gutachten: EUR 3.558.000 

 

Die Emittentin weist darauf hin, dass im Rahmen der Ermittlung des Verkehrswerts der Wertgutachter 

von der vollständigen Vermietung des Objektes ausgegangen ist,  da bestehende Mietverträge 

vorliegen. Grundlage des Verkehrswerts ist somit die Vermietung des Objektes gemäß der Kalkulation 

des Sachverständigen. Auch derzeit besteht Vollvermietung des Objektes. 

 

Seit dem Bewertungsstichtag hat sich keine wesentliche Änderung beim Liegenschaftsobjekt 1230 

Wien, Karl Sarggasse 3-5 ergeben, die in dem Wertgutachten des Herrn BM Ing. Erich Forstner nicht 

enthalten ist.  

 

Herr BM Ing. Erich Forstner hat der Verwendung seines Verkehrswertgutachtens im Rahmen der 

Anleihe zugestimmt. Das Verkehrswertgutachten ist auf der Homepage der Emittentin - 

www.amictus.net sowie auf der Homepage der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe www.eyemaxx.com und 

in den Geschäftsräumen der Emittentin, Auhofstraße 25, 63741 Aschaffenburg, einsehbar.  
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8.5 Besicherungsobjekt 1230 Wien, Seybelgasse 8 - 10 
 

Mit Datum vom 29. Juni 2011 hat Herr BM Ing. Erich Forstner, Stadion Center, Olympiaplatz 2/TOP 

4.17, A-1020 Wien, auf Ersuchen der Liegenschaftseigentümerin Lifestyle Realbesitz- Verwertungs 

GmbH & Co. KG den Verkehrswert für das Objekt Seybelgasse 8 - 10, A-1230 Wien zum 29. Juni 

2011 mit EUR 618.000,- ermittelt und hierüber ein ausführliches Verkehrswertgutachten erstellt, 

dessen wesentliche Informationen im Folgenden wiedergegeben sind:  

 

Herr BM Ing. Erich Forstner hat bislang keine Wertgutachten für die Unternehmen der Amictus/ 

EYEMAXX-Gruppe erstellt und hat auch kein wesentliches Interesse an der Emittentin. 

  

Buchwert: nicht in den Büchern der Emittentin, da im Eigentum der Fa. Lifestyle Realbesitz 

Verwertungs GmbH & Co KG, Wien 

Verkehrswert gemäß Gutachten: EUR 618.000 

 

Die Emittentin weist darauf hin, dass im Rahmen der Ermittlung des Verkehrswerts der Wertgutachter 

von der vollständigen Vermietung des Objektes ausgegangen ist, da bestehende Mietverträge 

vorliegen. Grundlage des Verkehrswerts ist somit die Vermietung des Objektes gemäß der Kalkulation 

des Sachverständigen. Auch derzeit besteht Vollvermietung des Objektes. 

 

Seit dem Bewertungsstichtag hat sich keine wesentliche Änderung beim Liegenschaftsobjekt 1230 

Wien, Seybelgasse 8 - 10 ergeben, die in dem Wertgutachten des Herrn BM Ing. Erich Forstner nicht 

enthalten ist.  

 

Herr BM Ing. Erich Forstner hat der Verwendung seines Verkehrswertgutachtens im Rahmen der 

Anleihe zugestimmt. Das Verkehrswertgutachten ist auf der Homepage der Emittentin - 

www.amictus.net sowie auf der Homepage der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe www.eyemaxx.com und 

in den Geschäftsräumen der Emittentin, Auhofstraße 25, 63741  Aschaffenburg, einsehbar.  
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8.6 Besicherungsobjekt: 6 Wohn- und Geschäftseinheiten in  A - 8010 Graz,     
Grabenstrasse 75 

 

Mit Datum vom 17. Mai 2011 hat Herr Thomas Kormann von Raiffeisen Immobilien, Wohntraumcenter 

Graz, Kaiserfeldgasse 7,  8010 Graz, auf Ersuchen der EYEMAXX International Holding & Consulting 

GmbH den Verkehrswert für das Objekt Grabenstrasse 75, A – 8010 Graz, bestehend aus 6 Wohn- 

und Geschäftseinheiten der Liegenschaftseigentümerin Marland Bauträger GmbH  zum 17. Mai 2011 

mit EUR 2.250.000,- ermittelt und hierüber ein ausführliches Verkehrswertgutachten erstellt, dessen 

wesentliche Informationen im Folgenden wiedergegeben sind:  

 

Herr Thomas Kormann hat bislang keine Wertgutachten für die Unternehmen der Amictus/ 

EYEMAXX-Gruppe erstellt und hat auch kein wesentliches Interesse an der Emittentin. 

  

Buchwert: nicht in den Büchern der Emittentin, da im Eigentum der Marland Bauträger GmbH, Wien 

Verkehrswert gemäß Gutachten: EUR 2.250.000 

 

Die Emittentin weist darauf hin, dass im Rahmen der Ermittlung des Verkehrswerts der Wertgutachter 

von der vollständigen Vermietung des Objektes ausgegangen ist, da für fünf der sechs Wohn- und 

Geschäftseinheiten bestehende Mietverträge vorliegen und die sechste Einheit kurzfristig vor einer 

Vermietung steht. Grundlage des Verkehrswerts ist somit die Vermietung des Objektes gemäß der 

Kalkulation des Sachverständigen.  

 

Seit dem Bewertungsstichtag hat sich keine wesentliche Änderung beim Liegenschaftsobjekt 8010 

Graz, Grabenstrasse 75 ergeben, die in dem Wertgutachten des Herrn Thomas Kormann nicht ent-

halten ist.  

 

Herr Thomas Kormann hat der Verwendung seines Verkehrswertgutachtens im Rahmen der Anleihe 

zugestimmt. Das Verkehrswertgutachten ist auf der Homepage der Emittentin - www.amictus.net 

sowie auf der Homepage der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe www.eyemaxx.com und in den 

Geschäftsräumen der Emittentin, Auhofstraße 25, 63741  Aschaffenburg, einsehbar.  
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8.7 Besicherungsobjekt: 4 Doppelwohnhaushälften in A - 2332 Hennersdorf bei Wien, 
Wildgansgasse 1a und 1b  

 

Mit Datum vom 18. Mai 2011 hat Herr Thomas Kormann von Raiffeisen Immobilien, Wohntraumcenter 

Graz, Kaiserfeldgasse 7,  8010 Graz, auf Ersuchen der EYEMAXX International Holding & Consulting 

GmbH den Verkehrswert für die Objekte Wildgansgasse 1a und 1b, A – 2332 Hennersdorf bei Wien, 

bestehend aus 4 Doppelwohnhaushälften der Liegenschaftseigentümerinnen Dr. Michael Müller und 

Conterra GmbH zum 18. Mai 2011 mit EUR 1.200.000,- ermittelt und hierüber ein ausführliches 

Verkehrswertgutachten erstellt, dessen wesentliche Informationen im Folgenden wiedergegeben sind:  

 

Herr Thomas Kormann hat bislang keine Wertgutachten für die Unternehmen der Amictus/ 

EYEMAXX-Gruppe erstellt und hat auch kein wesentliches Interesse an der Emittentin. 

  

Buchwert: nicht in den Büchern der Emittentin, da im Eigentum von Herrn Dr. Michael Müller und der 

Conterra GmbH 

Verkehrswert gemäß Gutachten: EUR 1.200.000 

 

Die Emittentin weist darauf hin, dass im Rahmen der Ermittlung des Verkehrswerts der Wertgutachter 

von der vollständigen Vermietung der Objekte ausgegangen ist,  da für alle Doppelwohnhaushälften 

bestehende Mietverträge vorliegen. Grundlage des Verkehrswerts ist somit die Vermietung der 

Objekte gemäß der Kalkulation des Sachverständigen. Auch derzeit besteht Vollvermietung der 

Objekte. 

 

Seit dem Bewertungsstichtag hat sich keine wesentliche Änderung bei den  Liegenschaftsobjekten in 

A - 2332 Hennersdorf, Wildgansgasse 1a und 1b ergeben, die in dem Wertgutachten des Herrn 

Thomas Kormann nicht enthalten ist.  

 

Herr Thomas Kormann hat der Verwendung seines Verkehrswertgutachtens im Rahmen der Anleihe 

zugestimmt. Das Verkehrswertgutachten ist auf der Homepage der Emittentin - www.amictus.net 

sowie auf der Homepage der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe www.eyemaxx.com und in den 

Geschäftsräumen der Emittentin, Auhofstraße 25, 63741  Aschaffenburg, einsehbar.  
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8.8 Besicherungsobjekt: Einfamilienhaus mit Gartengrund in A - 2332 Hennersdorf bei 
Wien, Wildgansgasse 5 

 

Mit Datum vom 18. Mai 2011 hat Herr Thomas Kormann von Raiffeisen Immobilien, Wohntraumcenter 

Graz, Kaiserfeldgasse 7,  8010 Graz, auf Ersuchen der EYEMAXX International Holding & Consulting 

GmbH den Verkehrswert für das Objekt Wildgansgasse 5, A – 2332 Hennersdorf bei Wien, bestehend 

aus einem Einfamilienhaus mit Gartengrund der Liegenschaftseigentümerinnen Dr. Michael Müller 

und EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH zum 18. Mai 2011 mit EUR 470.000,- 

ermittelt und hierüber ein ausführliches Verkehrswertgutachten erstellt, dessen wesentliche 

Informationen im Folgenden wiedergegeben sind:  

 

Herr Thomas Kormann hat bislang keine Wertgutachten für die Unternehmen der Amictus/ 

EYEMAXX-Gruppe erstellt und hat auch kein wesentliches Interesse an der Emittentin. 

  

Buchwert zum 31. März 2011: EUR 299.931,- 

Verkehrswert gemäß Gutachten: EUR 470.000 

 

Die Emittentin weist darauf hin, dass im Rahmen der Ermittlung des Verkehrswerts der Wertgutachter 

vom Sachwert der Liegenschaft ausgegangen ist. Ungeachtet dessen besteht eine vollständige und 

marktkonforme Vermietung des Objektes,  da für das Einfamilienhaus mit Gartengrund ein 

bestehender Mietvertrag vorliegt.  

 

Seit dem Bewertungsstichtag hat sich keine wesentliche Änderung beim  Liegenschaftsobjekt in A -  

2332 Hennersdorf, Wildgansgasse 5 ergeben, die in dem Wertgutachten des Herrn Thomas Kormann 

nicht enthalten ist.  

 

Herr Thomas Kormann hat der Verwendung seines Verkehrswertgutachtens im Rahmen der Anleihe 

zugestimmt. Das Verkehrswertgutachten ist auf der Homepage der Emittentin - www.amictus.net 

sowie auf der Homepage der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe www.eyemaxx.com und in den 

Geschäftsräumen der Emittentin, Auhofstraße 25, 63741  Aschaffenburg, einsehbar.  
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8.9 Besicherungsobjekt: 3 Eigentumswohnungen in  1110 Wien, Kästenbaumgasse 27 – 29 
/ Friedhofstrasse 31  

 

Mit Datum vom 19. Mai 2011 hat Herr Thomas Kormann von Raiffeisen Immobilien, Wohntraumcenter 

Graz, Kaiserfeldgasse 7,  8010 Graz, auf Ersuchen der EYEMAXX International Holding & Consulting 

GmbH den Verkehrswert für das Objekt Kästenbaumgasse 27 – 29 / Friedhofstrasse 31, A – 1100 

Wien, bestehend aus 3 Eigentumswohnungen der Liegenschaftseigentümerin Innovative Home 

Bauträger GmbH  zum 19. Mai 2011 mit EUR 653.000,- ermittelt und hierüber ein ausführliches 

Verkehrswertgutachten erstellt, dessen wesentliche Informationen im Folgenden wiedergegeben sind:  

 

Herr Thomas Kormann hat bislang keine Wertgutachten für die Unternehmen der Amictus/ 

EYEMAXX-Gruppe erstellt und hat auch kein wesentliches Interesse an der Emittentin. 

  

Buchwert: nicht in den Büchern der Emittentin, da im Eigentum der Innovative Home Bauträger 

GmbH, Wien 

Verkehrswert gemäß Gutachten: EUR 653.000 

 

Die Emittentin weist darauf hin, dass im Rahmen der Ermittlung des Verkehrswerts der Wertgutachter 

von der vollständigen Vermietung des Objektes ausgegangen ist,  da für zwei der drei Wohnungen 

bestehende Mietverträge vorliegen und die dritte Wohneinheit nach Absiedlung des bisherigen Mieters 

kurzfristig wieder vermietet werden wird. Grundlage des Verkehrswerts ist somit die Vermietung des 

Objektes gemäß der Kalkulation des Sachverständigen.  

 

Seit dem Bewertungsstichtag hat sich keine wesentliche Änderung beim Liegenschaftsobjekt 1100 

Wien, Objekt Kästenbaumgasse 27 – 29 / Friedhofstrasse 31 ergeben, die in dem Wertgutachten des 

Herrn Thomas Kormann nicht enthalten ist. 

  

Herr Thomas Kormann hat der Verwendung seines Verkehrswertgutachtens im Rahmen der Anleihe 

zugestimmt. Das Verkehrswertgutachten ist auf der Homepage der Emittentin - www.amictus.net 

sowie auf der Homepage der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe www.eyemaxx.com und in den 

Geschäftsräumen der Emittentin, Auhofstraße 25, 63741  Aschaffenburg, einsehbar.  
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8.10 Besicherungsobjekt: 2 Wohneinheiten in  A - 2333 Leopoldsdorf bei Wien, 
Schlossgasse 6a 

 

Mit Datum vom 19. Mai 2011 hat Herr Thomas Kormann von Raiffeisen Immobilien, Wohntraumcenter 

Graz, Kaiserfeldgasse 7,  8010 Graz, auf Ersuchen der EYEMAXX International Holding & Consulting 

GmbH den Verkehrswert für das Objekt Schlossgasse 6a, A – 2333 Leopoldsdorf, bestehend aus 2 

Wohneinheiten im sogenannten „Thonethaus“, das sich im Ensemble des Schlossareals des 

Schlosses Leopoldsdorf befindet und im Liegenschaftseigentum der Maxx Bauerichtungs GmbH  

steht, zum 19. Mai 2011 mit EUR 1.200.000,- ermittelt und hierüber ein ausführliches 

Verkehrswertgutachten erstellt, dessen wesentliche Informationen im Folgenden wiedergegeben sind:  

 

Herr Thomas Kormann hat bislang keine Wertgutachten für die Unternehmen der Amictus/ 

EYEMAXX-Gruppe erstellt und hat auch kein wesentliches Interesse an der Emittentin. 

  

Buchwert: nicht in den Büchern der Emittentin, da im Eigentum der Maxx Bauerrichtungs GmbH, Wien 

Verkehrswert gemäß Gutachten: EUR 1.200.000 

 

Die Emittentin weist darauf hin, dass sich das Objekt im Rahmen eines laufenden Renovierungs- und 

Dachgeschossausbaus derzeit noch im Zustand des „Edelrohbaus“ befindet, die 

Fertigstellungsarbeiten aber voll im Gange sind und voraussichtlich im 3.Quartal 2011 abgeschlossen 

sein werden. Im Rahmen der Ermittlung des Verkehrswertes ist der Wertgutachter von der 

vollständigen Vermietung des Objektes ausgegangen und hat für die Ertragswertermittlung „fiktive“ 

Mietzinse angesetzt, die allerdings nach Einschätzung des Sachverständigen jenen Mietzinssätzen 

entsprechen, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt für vergleichbare Luxuswohnungen im unmittelbaren 

südlichen Randbereich der Stadt Wien angenommen werden können. Grundlage des Verkehrswertes 

ist somit die Vermietung des Objektes gemäß der Kalkulation des Sachverständigen.  

 

Seit dem Bewertungsstichtag hat sich keine wesentliche Änderung beim Liegenschaftsobjekt 2333 

Leopoldsdorf bei Wien, Schlossgasse 6a ergeben, die in dem Wertgutachten des Herrn Thomas 

Kormann nicht enthalten ist.  

 

Herr Thomas Kormann hat der Verwendung seines Verkehrswertgutachtens im Rahmen der Anleihe 

zugestimmt. Das Verkehrswertgutachten ist auf der Homepage der Emittentin - www.amictus.net 

sowie auf der Homepage der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe www.eyemaxx.com und in den 

Geschäftsräumen der Emittentin, Auhofstraße 25, 63741  Aschaffenburg, einsehbar.  
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8.11. Besicherungsobjekt: Schloss Leopoldsdorf in  A - 2333 Leopoldsdorf bei Wien, 
Schlossgasse 6, Parkring 10, Schlossgasse 6b 

 

Mit Datum vom 24. Mai 2011 hat Herr Prof. Dr. Raimund Nikitsch, D – 82049 München - Pullach, 

Forststraße 9a, auf Ersuchen der EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH den 

Verkehrswert für das Objekt Schloss Leopoldsdorf, Schlossgasse  6,  Parkring  10,  Schlossgasse  6b  , A – 

2333 Leopoldsdorf bei Wien, bestehend aus einer großflächigen Büroeinheit mit überdachtem 

Innenhof und einer luxuriösen großen Wohneinheit mit eigenem Eingangsportal, Schwimmhalle und 

im Liegenschaftseigentum der Lifestyle Realbesitz Verwertungs  GmbH & Co KG steht sowie den 

Schlosspark mit Nebengebäuden, der im Eigentum von Herrn Dr. Michael Müller steht, zum 24. Mai 

2011 mit EUR 14.850.000,- ermittelt und hierüber ein ausführliches Verkehrswertgutachten erstellt, 

dessen wesentliche Informationen im Folgenden wiedergegeben sind:  

 

Herr Prof. Nikitsch hat bislang keine Wertgutachten für die Unternehmen der Amictus/ EYEMAXX-

Gruppe erstellt und hat auch kein wesentliches Interesse an der Emittentin. 

  

Buchwert: nicht in den Büchern der Emittentin, da im Eigentum der Lifestyle Realbesitz Verwertungs  

GmbH & Co KG sowie Herrn Dr. Michael Müller, beide Hennersdorf bei Wien 

Verkehrswert gemäß Gutachten: EUR 14.850.000. 

 

Die Emittentin weist darauf hin, dass sich das Schloss im Rahmen eines aufwändigen Renovierungs- 

und Dachgeschossausbaus derzeit unmittelbar vor der Fertigstellung befindet und die 

Fertigstellungsarbeiten für den Bürobereich in der zweiten Junihälfte 2011 abgeschlossen sein 

werden. Der Wohnbereich wird voraussichtlich im 3.Quartal 2011 abgeschlossen werden. Im Rahmen 

der Ermittlung des Verkehrswertes ist der Wertgutachter von der vollständigen Vermietung des 

Objektes ausgegangen, da für  alle drei Einheiten bereits unterfertigte Mietverträge vorliegen. 

Grundlage des Verkehrswertes ist somit die Vermietung des Objektes gemäß der Kalkulation des 

Sachverständigen.  

 

Seit dem Bewertungsstichtag hat sich keine wesentliche Änderung beim Liegenschaftsobjekt Schloss 

Leopoldsdorf sowie Schlosspark mit Nebengebäuden, 2333 Leopoldsdorf bei Wien, Schlossgasse 6 

ergeben, die in dem Wertgutachten des Herrn Prof. Nikitsch nicht enthalten ist.  

 

Herr Prof. Nikitsch hat der Verwendung seines Verkehrswertgutachtens im Rahmen der Anleihe 

zugestimmt. Das Verkehrswertgutachten ist auf der Homepage der Emittentin - www.amictus.net 

sowie auf der Homepage der Amictus/ EYEMAXX-Gruppe www.eyemaxx.com und in den 

Geschäftsräumen der Emittentin, Auhofstraße 25, 63741  Aschaffenburg, einsehbar.  
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9. Anleihebedingungen

Der folgende Text gibt die Anleihebedingungen für die Teilschuldverschreibungen wieder, welche der

Globalurkunde beigefügt sind. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Anleihebedingungen und

sonstigen Teilen dieses Prospekts haben die Anleihebedingungen Vorrang.

„Anleihebedingungen
7,50 % Anleihe von 2011-2016

der
Amictus AG (nach geplanter Umfirmierung: künftig EYEMAXX Real Estate AG), Nürnberg

ISIN DE000A1K0FA0 / WKN A1K0FA

§ 1 Nennbetrag, Stückelung, Verbriefung

1. Die Amictus AG, künftig EYEMAXX Real Estate AG (nachstehend auch „Emittentin“) begibt

eine Anleihe in Form einer Inhaberschuldverschreibung mit einem Gesamtnennbetrag von bis

zu EUR 25.000.000,- (nachstehend auch die „Anleihe“). Die Anleihe ist eingeteilt in bis zu

25.000 auf den Inhaber lautende und untereinander gleichberechtigte

Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je EUR 1.000,- (nachstehend auch die

„Teilschuldverschreibungen“). Die Mindestzeichnungsgröße beträgt EUR 1.000,-. Weitere

Zeichnungsstufen erfolgen in Schritten von EUR 1.000,-. Die Teilschuldverschreibungen

können in mehreren Tranchen begeben werden. Jedem Inhaber einer

Teilschuldverschreibung (nachstehend „Anleihegläubiger“) stehen daraus die in diesen

Anleihebedingungen bestimmten Rechte zu.

2. Die Teilschuldverschreibungen einschließlich der Zinsansprüche sind für die gesamte Laufzeit

der Anleihe in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt

am Main, hinterlegt wird, bis alle Verpflichtungen der Emittentin aus den

Teilschuldverschreibungen erfüllt sind. Ein Anspruch auf Ausdruck und Auslieferung effektiver

Stücke oder von Zinsscheinen ist während der gesamten Laufzeit der Anleihe

ausgeschlossen. Die Globalurkunde trägt die eigenhändigen Unterschriften der zur

gesetzlichen Vertretung der Emittentin berechtigten Personen. Den Anleihegläubigern stehen

Miteigentumsanteile an der Globalurkunde zu, die gemäß den Bestimmungen der Clearstream

Banking AG, Frankfurt am Main, übertragbar sind.

3. Die Emittentin ist im Rahmen der für sie geltenden gesetzlichen Bestimmungen berechtigt,

jederzeit Teilschuldverschreibungen zu erwerben und zu veräußern.
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§ 2 Laufzeit, Rückzahlung

1. Die Laufzeit der Anleihe beginnt am 26. Juli 2011 (nachstehend der „Laufzeitbeginn“) und

endet mit Ablauf des 25. Juli 2016 (nachstehend das „Laufzeitende“ und der Zeitraum vom

Laufzeitbeginn zum Laufzeitende die „Laufzeit“).

2. Die Emittentin wird die Teilschuldverschreibungen am 26. Juli 2016 zu 100 % des

Nennbetrages von EUR 1.000,- je Teilschuldverschreibung zurückzahlen. Fällt der

Fälligkeitstermin am Erfüllungsort auf einen Sonnabend, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag,

verschiebt sich der Fälligkeitstermin auf den nächstfolgenden Bankarbeitstag.

§ 3 Verzinsung

1. Die Teilschuldverschreibungen werden vom Beginn der Laufzeit an gemäß § 2 Abs. 1 der

Anleihebedingungen bis zum 25. Juli 2016 (jeweils einschließlich) bezogen auf ihren

Nennbetrag mit 7,50 % pro Jahr verzinst. Der erste Zinslauf beginnt am 26. Juli 2011 und

endet am 25. Juli 2012; die darauf folgenden Zinsläufe umfassen jeweils den Zeitraum vom

26. Juli bis zum 25. Juli des darauf folgenden Jahres (jeweils einschließlich).

2. Die Zinsen sind nachträglich jeweils am 26. Juli eines Kalenderjahres fällig. Die erste

Zinszahlung ist am 26. Juli 2012 fällig. Fällt der Fälligkeitstermin am Erfüllungsort auf einen

Sonnabend, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, verschiebt sich der Fälligkeitstermin auf den

nächstfolgenden Bankarbeitstag.

3. Sofern die Emittentin die Verpflichtung zur Rückzahlung der Teilschuldverschreibungen bei

Fälligkeit nicht erfüllt, verlängert sich die Verzinsung der Teilschuldverschreibungen bis zu

dem Tag der tatsächlichen Rückzahlung.

4. Sind Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu berechnen, so werden sie auf

der Grundlage der tatsächlich verstrichenen Tage einer Zinsperiode geteilt durch die

tatsächliche Anzahl der Tage der Zinsperiode (365 Tage bzw. 366 Tage-Schaltjahr)

berechnet.

5. Bankarbeitstag im Sinne dieser Anleihebedingungen bezeichnet einen Tag (außer Sonnabend

und Sonntag), an dem die Geschäftsbanken in Frankfurt am Main Zahlungen abwickeln.

118



§4 Zahlstelle

1. Die VEM Aktienbank AG, Prannerstraße 8, D-80333 München, (nachstehend die „Zahlstelle“),

ist als Zahlstelle für die Emittentin tätig.

2. Sollten Ereignisse eintreten, die nach Ansicht der Zahlstelle dazu führen, dass sie nicht mehr

in der Lage ist, als Zahlstelle tätig zu sein, so ist sie berechtigt, eine andere Bank innerhalb

der EU als Zahlstelle zu bestellen. Sollte die Zahlstelle in einem solchen Fall außer Stande

sein, die Übertragung der Stellung als Zahlstelle vorzunehmen, so ist die Emittentin berechtigt

und verpflichtet, dies zu tun. Dies gilt auch in dem Fall, dass der zwischen der Emittentin und

der Zahlstelle geschlossene Zahlstellenvertrag von einer der Parteien beendet wird.

3. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der Emittentin unverzüglich gemäß § 12 der

Anleihebedingungen bekannt zu geben.

§ 5 Zahlungen

1. Die Emittentin verpflichtet sich, alle nach diesen Anleihebedingungen geschuldeten Beträge

ohne Abzüge in frei verfügbarer und konvertierbarer gesetzlicher Währung der Bundesrepublik

Deutschland an die Zahlstelle zu zahlen, ohne dass, abgesehen von der Beachtung

anwendbarer gesetzlicher Vorschriften, von den Anleihegläubigerin die Abgabe einer

gesonderten Erklärung oder die Erfüllung irgendeiner anderen Förmlichkeit verlangt werden

darf. Die Zahlstelle ist nicht zur Vorleistung verpflichtet.

2. Die Zahlstelle wird die zu zahlenden Beträge der Clearstream Banking AG zur Zahlung an die

Anleihegläubiger überweisen. Sämtliche Zahlungen der Emittentin über die Zahlstelle an die

Clearstream Banking AG oder an deren Order befreien die Emittentin in Höhe der geleisteten

Zahlungen von ihren Verbindlichkeiten aus den Teilschuldverschreibungen gegenüber den

Anleihegläubigern.

3. Sämtliche auf die Teilschuldverschreibungen zu zahlenden Zinsen werden zu den jeweils zum

Ausschüttungszeitpunkt geltenden gesetzlichen Bestimmungen ausgezahlt.

4. Die Zahlstelle in ihrer Eigenschaft als solche handelt ausschließlich als Beauftragte der

Emittentin und steht nicht in einem Auftrags- oder Treuhandverhältnis zu den

Anleihegläubigern.
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§ 6 Kündigungsrechte

1. Die Teilschuldverschreibungen sind für die Anleihegläubiger nicht vorzeitig ordentlich kündbar.

2. Jeder Anleihegläubiger ist berechtigt, seine sämtlichen Forderungen aus der

Teilschuldverschreibung durch außerordentliche Kündigung mit sofortiger Wirkung fällig zu

stellen und Rückzahlung des Nennbetrags einschließlich bis zum Kündigungszeitpunkt

aufgelaufener Zinsen zu verlangen, wenn

 gegen die Emittentin ein Insolvenzverfahren gerichtlich eröffnet wird, das nicht innerhalb
von 60 Tagen nach dessen Eröffnung aufgehoben oder ausgesetzt worden ist oder wenn
die Emittentin selbst ein solches Verfahren beantragt ;

 die Emittentin nach der Verwertung einer Sicherheit zur Befriedigung von Ansprüchen von
Anleihegläubigern aufgrund der Teilschuldverschreibung durch den Treuhänder und nach
entsprechender Anforderung durch den Treuhänder nicht binnen 90 Tagen den
verwerteten Liegenschaften wert- und rangmäßig vergleichbare Sicherheiten zur
Verfügung stellt;

 die Emittentin aufgelöst wird, es sei denn, dies geschieht im Zusammenhang mit einer
Verschmelzung oder einer anderen Form des Zusammenschlusses mit einer anderen
Gesellschaft und eine andere Gesellschaft übernimmt alle Verpflichtungen, die die
Emittentin im Zusammenhang mit diesen Teilschuldverschreibungen eingegangen ist;

 die Emittentin gegen § 9 verstößt.

Das Kündigungsrecht erlischt, falls der Kündigungsgrund vor Ausübung des Rechts

weggefallen ist.

3. Eine Kündigung ist vom Anleihegläubiger durch eingeschriebenen Brief ausschließlich an die

Adresse der Emittentin zu richten und wird mit Zugang bei dieser wirksam. Der Kündigung

muss ein nach deutschem Recht wirksamer Eigentumsnachweis in deutscher oder englischer

Sprache (z.B. eine aktuelle Depotbestätigung) beigefügt sein.

§ 7 Rang

Die Verpflichtungen gegenüber den Inhabern der Teilschuldverschreibungen stellen unmittelbare,

unbedingte, nicht nachrangige und im Hinblick auf den Zins- und Rückzahlungsanspruch mit einem

aktuellen Gesamtverkehrswert von bis zu EUR 26 Mio. dinglich besicherte Verpflichtungen der

Emittentin dar und stehen im gleichen Rang mit allen anderen, nicht nachrangigen und dinglich

besicherten Verbindlichkeiten der Emittentin, sofern diese nicht kraft Gesetzes Vorrang haben.

§ 8 Besicherung der Anleihe

1. Die Ansprüche auf Rückzahlung der Teilschuldverschreibungen gemäß § 2 Abs. 2 und auf

Zinszahlung gemäß § 3 der Anleihebedingungen werden durch die Bestellung der

nachstehend genannten dinglichen Sicherheiten besichert:
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 erstrangige Briefgrundschuld in Höhe von nominal EUR 4.960.00,-- nebst 7,50 %

Jahreszinsen an dem im Eigentum der Birkart GmbH & Co. Grundstücksverwaltung KG,

Aschaffenburg, stehenden Grundstück Hölkerfeld 42, Wuppertal, AG Wuppental

eingetragen im Grundbuch Nächstebreck, Blatt 2316, AG Wuppertal,

 erstrangige Briefgrundschuld in Höhe von nominal EUR 1.320.000,- nebst 7,50 %

Jahreszinsen an dem im Eigentum der Birkart GmbH & Co. Grundstücksverwaltung KG,

Aschaffenburg stehenden Grundstück Kellerhausstraße 20, Aachen, eingetragen im

Grundbuch Eilendorf, Blatt 3174, AG Aachen,

 erstrangige Höchstbetragshypothek in Höhe von nominal EUR 3.880.000,-- nebst 7,50 %

Jahreszinsen an dem im Eigentum der Seespitzstraße Vermietungs GmbH & Co. KG

sowie EM Outlet Center GmbH, Zell am See, Österreich, stehenden Grundstück

Seespitzstraße 4, Zell am See, Österreich, eingetragen im Grundbuch Zell am See,

Einlagezahl 707,

 erstrangige Höchstbetragshypothek in Höhe von nominal EUR 3.547.000,-- nebst 7,50 %

Jahreszinsen an dem im Eigentum der Lifestyle Realbesitz-Verwertungs GmbH & Co. KG.

Wien stehenden Grundstück Karl Sarggasse 3-5, Wien, Österreich, eingetragen im

Grundbuch Liesing, Einlagezahl 720,

 erstrangige Höchstbetragshypothek in Höhe von nominal EUR 615.000,-- nebst 7,50 %

Jahreszinsen an dem im Eigentum der Lifestyle Realbesitz-Verwertungs GmbH & Co. KG.

Wien stehenden Grundstück Seybelgasse 8 – 10, Wien, Österreich, eingetragen im

Grundbuch Liesing, Einlagezahl 122,

 erstrangige Höchstbetragshypothek in Höhe von nominal EUR 2.250.000,-- nebst 7,50 %

Jahreszinsen an dem im Eigentum der Marland Bauträger GmbH, Graz stehenden

Grundstück Grabenstraße 75, Graz, Österreich, eingetragen im Grundbuch Geidorf,

Einlagezahl 1844,

 erstrangige Höchstbetragshypothek in Höhe von nominal EUR 1.200.000,-- nebst 7,50 %

Jahreszinsen an dem im Eigentum von Dr. Michael Müller/Conterra Leasing &

Immobilienberatung GmbH stehenden Grundstück Wildgansgasse 1a/1b, Hennersdorf,

Österreich eingetragen im Grundbuch Hennersdorf, Einlagezahl 802, 816, 866,

 erstrangige Höchstbetragshypothek in Höhe von nominal EUR 470.000-- nebst 7,50 %

Jahreszinsen an dem im Eigentum der EYEMAXX International Holding & Consulting

GmbH, stehenden Grundstück Wildgansgasse 5, Hennersdorf, Österreich eingetragen im

Grundbuch Hennersdorf, Einlagezahl 800,

 erstrangige Höchstbetragshypothek in Höhe von nominal EUR 653.000,-- nebst 7,50 %

Jahreszinsen an dem im Eigentum der Innovative Home Bauträger GmbH stehenden

Grundstück Kästenbaumgasse 27 - 29, Wien, Österreich eingetragen im Grundbuch

Oberlass Land, Einlagezahl 1147,

 erstrangige Höchstbetragshypothek in Höhe von nominal EUR 1.200.000,-- nebst 7,50 %

Jahreszinsen an dem im Eigentum MAXX Bauerrichtungs GmbH stehenden Grundstück

Schlossgasse 6a, Leopoldsdorf, Österreich eingetragen im Grundbuch Leopoldsdorf

Einlagezahl 1425
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 zweitrangige Höchstbetragshypothek in Höhe von nominal EUR 5.950.000,-- nebst 7,50 %

Jahreszinsen an dem im Eigentum Lifestyle Realbesitz-Verwertungs GmbH & Co. KG

sowie Dr. Michael Müller stehenden Grundstücke Schlossgasse 6, Parkring 10,

Schlossgasse 6b, Leopoldsdorf, Österreich eingetragen im Grundbuch Leopoldsdorf

Einlagezahl 1424, 1391 und 1395.

(nachstehend zusammenfassend die „Grundpfandrechte“)

Soweit die Anleihe nicht in voller Höhe (EUR 25 Mio.) gezeichnet wird, werden

Grundpfandrechte nur in dem Umfang bestellt, der dem Nennbetrag der tatsächlich

gezeichneten Teilschuldverschreibungen entspricht.

2. Die Grundpfandrechte werden zugunsten der Anleihegläubiger von dem Treuhänder (§ 10)

verwaltet. Der Treuhänder wird Inhaber der Grundpfandrechte und als solcher im Grundbuch

eingetragen, verwaltet diese im Innenverhältnis jedoch für die Anleihegläubiger nach

Maßgabe des nach § 10 abzuschließenden Treuhandvertrages. Aufgrund der Anforderungen

des für die Bestellung der vorgenannten Höchstbetragshypotheken geltenden

österreichischen Rechts wird im Hinblick auf die Ansprüche auf Rückzahlung der

Teilschuldverschreibungen gemäß § 2 Abs. 2 und auf Zinszahlung gemäß § 3 der

Anleihebedingungen zwischen dem Treuhänder und dem jeweiligen Anleihegläubiger eine

Gesamtgläubigerschaft (§ 428 BGB) begründet. Der Treuhänder als Gesamtgläubiger

unterliegt dabei im Innenverhältnis den sich aus dem diesen Anleihebedingungen

beizufügenden Treuhandvertrag (§ 10 der Anleihebedingungen) ergebenden

Beschränkungen.

3. Während der Laufzeit der Schuldverschreibung können einzelne der Grundpfandrechte durch

gleichwertige andere Grundpfandrechte oder durch Barmittel nach Maßgabe des nach § 10

abzuschließenden Treuhandvertrages ersetzt werden.

§ 9 Covenants

1. Die Emittentin wird während der Laufzeit der Anleihe keine Gewinnausschüttungen

vornehmen, die das Konzerneigenkapital gemäß IFRS Rechnungslegungsstandards unter das

Niveau von EUR 14 Mio. senken würden. Im Falle des Verstoßes gegen diese Bestimmung

durch die Emittentin steht jedem Anleihegläubiger ausschließlich ein außerordentliches

Kündigungsrecht nach Maßgabe von § 6 zu. Sämtliche weitergehenden Rechte sind – soweit

gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.

2. Die Emittentin wird während der Laufzeit der Anleihe die Barmittel, die aus einer Verpfändung

von Mieteinnahmen aus den in § 8 Abs. 1 bezeichneten Objekten stammen und bis zu einer

Höhe von EUR 0,8 Mio. p.a. eingenommen werden sollen, nur zur Tilgung von Ansprüchen

aus dieser Anleihe verwenden.
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§ 10 Treuhänder

1. Die Emittentin bestellt nach Maßgabe des diesen Anleihebedingungen beizufügenden

Treuhandvertrages einen Treuhänder, dessen Aufgabe es ist, die Bestellung der unter § 8

dieser Anleihebedingungen genannten dinglichen Sicherungsrechte zugunsten der

Anleihegläubiger zu kontrollieren, sie im Interesse der Anleihegläubiger nach Maßgabe des

Treuhandvertrages zu verwalten sowie, falls die Voraussetzungen hierfür vorliegen,

freizugeben oder zu verwerten. Jeder Anleihegläubiger stimmt dem Abschluss des

Treuhandvertrages mit Zeichnung der Teilschuldverschreibungen zu und erkennt diesen als

für sich verbindlich an. Jedem Anleihegläubiger stehen die Rechte gegen den Treuhänder

aus dem Treuhandvertrag aus eigenem Recht zu (§ 328 BGB, Vertrag zugunsten Dritter). Die

Anleihegläubiger sind verpflichtet, die sich aus dem Treuhandvertrag ergebenden

Beschränkungen zu beachten.

2. Sollte das Treuhandverhältnis vorzeitig beendet werden, ist die Emittentin berechtigt und

verpflichtet, einen neuen Treuhänder zu bestellen.

§ 11 Ausgabe weiterer Anleihen

1. Die Emittentin behält sich vor, jederzeit ohne Zustimmung der Anleihegläubiger weitere

Teilschuldverschreibungen mit gleicher Ausstattung oder anderer Ausstattung zu begeben.

2. Die Emittentin ist ohne Einschränkungen durch die diesen Bedingungen unterliegende Anleihe

berechtigt, weitere Teilschuldverschreibungen (einschließlich solcher, die mit Options- oder

Wandlungsrechten ausgestattet sind) oder andere Schuldtitel sowie Finanzprodukte zu

begeben.

§ 12 Bekanntmachungen

Alle diese Anleihe betreffenden Bekanntmachungen der Emittentin erfolgen ausschließlich im

elektronischen Bundesanzeiger, soweit gesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist. Einer besonderen

Benachrichtigung der einzelnen Anleihegläubiger bedarf es nicht.

§ 13 Steuern

1. Alle Zahlungen, insbesondere Kapitalrückzahlungen und Zahlungen von Zinsen, erfolgen

unter Abzug und Einbehaltung von Steuern, Abgaben und sonstigen Gebühren, soweit die

Emittentin zum Abzug und/oder zur Einbehaltung gesetzlich verpflichtet ist. Die Emittentin ist

nicht verpflichtet, den Anleihegläubigern zusätzliche Beträge als Ausgleich für auf diese Weise

abgezogene oder einbehaltene Beträge zu zahlen.
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2. Soweit die Emittentin oder die durch die Emittentin bestimmte Zahlstelle nicht gesetzlich zum

Abzug und/oder zur Einbehaltung von Steuern, Abgaben oder sonstigen Gebühren verpflichtet

ist, trifft sie keinerlei Verpflichtung im Hinblick auf abgaberechtliche Verpflichtungen der

Anleihegläubiger.

§ 14 Vorlegefrist; Verjährung

Die in § 801 Abs. 1 Satz 1 BGB bestimmte Vorlegungsfrist wird für die Teilschuldverschreibungen auf

zehn Jahre verkürzt. Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus den Teilschuldverschreibungen, die

innerhalb der Vorlegungsfrist zur Zahlung vorgelegt wurden, beträgt zwei Jahre von dem Ende der

Vorlegungsfrist an.

§ 15 Änderungen der Anleihebedingungen

Für die Anleihe gelten – soweit in diesen Anleihebedingungen nicht zulässiger Weise abweichend

geregelt – die Regelungen des Gesetzes über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen

(SchVG). Die Anleihegläubiger können nach Maßgabe des SchVG in einer Gläubigerversammlung

durch Mehrheitsbeschluss Änderungen der Anleihebedingungen zustimmen und zur Wahrung ihrer

Rechte einen gemeinsamen Vertreter für alle Anleihegläubiger bestellen.

§ 16 Mehrheitsbeschlüsse der Anleihegläubiger

1. Beschlüsse der Anleihegläubigerversammlung gemäß § 5 SchVG werden auf der

Anleihegläubigerversammlung mit einfacher Mehrheit der an der Abstimmung teilnehmenden

Stimmrechte gefasst.

2. Beschlüsse, durch welche der wesentliche Inhalt der Anleihebedingungen geändert wird,

bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer Mehrheit von mindestens 75% der teilnehmenden

Stimmrechte (qualifizierte Mehrheit). Dazu gehören insbesondere Beschlüsse über:

a) die Veränderung der Fälligkeit, die Verringerung oder der Ausschluss der
Zinsen;

b) die Verlängerung der Laufzeit;

c) die Verringerung der Hauptforderung;

d) den Nachrang der Forderung aus der Teilschuldverschreibungen im
Insolvenzverfahren der Emittentin;

e) die Umwandlung oder den Umtausch der Teilschuldverschreibung in
Gesellschaftsanteile, andere Wertpapiere oder andere Leistungsversprechen;

f) die Änderung der Währung der Anleihe;

g) den Verzicht auf das Kündigungsrecht der Anleihegläubiger oder dessen
Beschränkungen;

h) die Schuldnerersetzung;

i) die Änderung oder Aufhebung von Nebenbestimmungen der
Teilschuldverschreibungen.
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§ 17 Anleihegläubigerversammlung

Die Anleihegläubigerversammlung wird von der Emittentin oder dem gemeinsamen Vertreter der

Anleihegläubiger einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn Anleihegläubiger, deren

Teilschuldverschreibungen zusammen 5 % der ausstehenden Teilschuldverschreibungen erreichen,

dies schriftlich mit der Begründung verlangen, sie wollten einen gemeinsamen Vertreter bestellen oder

abberufen, sie wollten nach § 5 Abs. 5 Satz 2 SchVG über das Entfallen der Wirkung der Kündigung

beschließen oder sie hätten ein sonstiges besonderes Interesse an der Einberufung.

1. Die Anleihegläubigerversammlung wird von der Emittentin spätestens 14 Tage vor dem Tag,

bis zu dessen Ablauf sich die Anleihegläubiger vor der Versammlung gemäß nachfolgendem

Absatz 2 anmelden müssen, einberufen. Die Versammlung findet am Sitz der Emittentin statt.

Die Einberufung muss die Firma, den Sitz der Emittentin, die Zeit und den Ort der

Versammlung sowie die Bedingungen angeben, von denen die Teilnahme an der

Versammlung und die Ausübung des Stimmrechts abhängen. Die Einberufung ist im

elektronischen Bundesanzeiger öffentlich bekannt zu machen.

2. Die Teilnahme an der Anleihegläubigerversammlung und die Ausübung der Stimmrechte sind

davon abhängig, dass die Anleihegläubiger sich vor der Versammlung unter Vorlage eines

Nachweises ihrer Teilschuldverschreibungsinhaberschaft anmelden. Die Anmeldung samt

Nachweis muss unter der in der Bekanntmachung der Einberufung mitgeteilten Adresse

spätestens am dritten Tag vor der Anleihegläubigerversammlung zugehen. Der Nachweis der

Berechtigung zur Teilnahme an der Anleihegläubigerversammlung und zur Ausübung des

Stimmrechts ist durch einen in Textform erstellten besonderen Nachweis des depotführenden

Instituts zu erbringen.

3. Beschlüsse der Anleihegläubigerversammlung sind durch notarielle Niederschriften in

entsprechender Anwendung des § 130 Abs. 2 bis 4 AktG zu beurkunden.

§ 18 Verschiedenes

1. Form und Inhalt der Teilschuldverschreibungen sowie sämtliche sich aus diesen

Anleihebedingungen ergebenden Rechte und Pflichten bestimmen sich ausschließlich nach

dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ausgenommen hiervon ist der Treuhandvertrag

gem. § 10, und der sich nach österreichischem Recht bemisst. Die Bestellung der in § 8

genannten Höchstbetragshypotheken auf in Österreich gelegenen Grundstücken unterliegt

ebenfalls österreichischem Recht.

125



2. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin.

3. Gerichtsstand für alle sich aus den in diesen Anleihebedingungen geregelten

Rechtsverhältnissen ergebenden Rechtsstreitigkeiten mit der Emittentin ist – soweit gesetzlich

zulässig – der Sitz der Emittentin.

4. Änderungen und Ergänzungen der Anleihebedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt

auch für Änderungen dieser Schriftformklausel.

5. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen in diesen Anleihebedingungen unwirksam sein

oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die

unwirksame oder undurchführbare Bestimmung gilt als durch eine Bestimmung ersetzt, die

den von der Emittentin und den Anleihegläubigern erstrebten wirtschaftlichen Auswirkungen

am nächsten kommt. Sollten sich diese Anleihebedingungen als lückenhaft erweisen, so gilt

im Wege der ergänzenden Auslegung für die Ausfüllung der Lücke ebenfalls eine solche

Bestimmung als vereinbart, die den von der Emittentin und den Anleihegläubigern erstrebten

wirtschaftlichen Auswirkungen am nächsten kommt.
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10. Besteuerung  
Die hier gegebenen Hinweise stellen für Privatanleger wesentliche steuerliche Eckdaten auf der 

Grundlage des zum Zeitpunkt der Prospektherausgabe gültigen Steuerrechts dar. Hierbei ist zu 

beachten, dass die steuerliche Situation jedes Anlegers individuell unterschiedlich ist.  

 

Die hier gegebenen Hinweise entbinden den Anleihegläubiger also auch nicht davon, zur konkreten 

steuerlichen Behandlung der Schuldverschreibungen einen Berater zu konsultieren und sind auch 

nicht abschließend. Es besteht keine Garantie, dass die deutschen Finanzbehörden zu den 

nachstehenden Punkten dieselbe Auffassung wie die Emittentin vertreten. Es wird daher empfohlen, 

dass sich die Anleger durch eigene steuerliche Berater im Hinblick auf die steuerrechtlichen Folgen 

des Kaufs, des Besitzes und der Veräußerung der Teilschuldverschreibungen beraten lassen. Die 

nachfolgenden Angaben basieren auf dem Rechtsstand vom Datum des Prospekts. 

 

10.1 Im Inland ansässige Anleger 

Seit dem 1. Januar 2009 zufließende Kapitalerträge unterliegen in der Bundesrepublik Deutschland 

der Abgeltungssteuer. Private Kapitalerträge unterliegen danach grundsätzlich einem einheitlichen 

Abgeltungssteuersatz in Höhe von 25 % zuzüglich des hierauf berechnenden Solidaritätszuschlags 

von derzeit 5,5 % und ggf. zuzüglich Kirchensteuer. Für betrieblich beteiligte Anleger gelten davon 

abweichende Regelungen. 

 

10.1.1 Besteuerung von ihm Privatvermögen gehaltenen Teilschuldverschreibungen 

Werden die Teilschuldverschreibungen im steuerlichen Privatvermögen eines in der Bundesrepublik 

Deutschland unbeschränkt Steuerpflichtigen gehalten, sind daraus resultierende Zinsen sowie Erträge 

aus einer Einlösung oder Veräußerung des Wertpapiers als Kapitalerträge im Sinne des § 20 

Einkommensteuergesetz (EstG) zu versteuern. 

 

Die Kapitalerträge (Zinsen) unterliegen bei Zufluss als auch bei Einlösung oder Veräußerung der 

Teilschuldverschreibung – soweit der Anleger keine Nichtveranlagungsbescheinigung vorlegt – der 

Kapitalertragsteuer durch die auszahlende Stelle – Steuereinbehalt an der Quelle. Ausgezahlt wird an 

den Anleger daher nur ein Betrag nach Abzug der Kapitalertragsteuer nebst Solidaritätszuschlag und 

ggf. Kirchensteuer. 

 

Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer ist bei Zinserträgen der sich ergebende Zinsbetrag. 

Bei einer Veräußerung oder Einlösung der Teilschuldverschreibung ist Bemessungsgrundlage für die 

Kapitalertragsteuer der Differenzbetrag zwischen den Einnahmen aus der Veräußerung oder 

Einlösung nach Abzug der Aufwendungen, die im unmittelbaren sachlichen Zusammenhang mit dem 
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Veräußerungsgeschäft stehen, wenn die Inhaberschuldverschreibung, von der die Kapitalerträge 

auszahlenden Stelle erworben oder veräußert und seit dem verwahrt oder verwaltet worden sind, und 

den Anschaffungskosten. Können entsprechende Anschaffungskosten nicht nachgewiesen werden, 

sind nach gesetzlicher Vorgabe pauschal 30 % der Einnahmen aus der Veräußerung oder Einlösung 

Bemessungsgrundlage für die Ermittlung des vorzunehmenden Kapitalertragsteuerabzugs.  

 

Durch entsprechenden Nachweis kann diese pauschale Bemessungsgrundlage im Rahmen der 

Einkommensteuerveranlagung durch den tatsächlichen Veräußerungsgewinn ersetzt werden. Der 

anzuwendende Kapitalertragsteuersatz beträgt einschließlich Solidaritätszuschlag 26,375 %. Besteht 

eine Kirchensteuerpflicht und beantragt der Steuerpflichtige bei der auszuzahlenden Stelle schriftlich 

die Berücksichtigung der Kirchensteuer im Rahmen des Kapitalertragsteuerabzugs, beläuft sich der 

Gesamtsteuersatz auf 27,99 % (bei einem Kirchensteuersatz von 9 %) bzw. auf 27,82 % (bei einem 

Kirchensteuersatz von 8 %, wie er in den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg 

Anwendung findet). Erwerben Ehegatten die Teilschuldverschreibung gemeinsam, ist ein 

übereinstimmender Antrag notwendig, wenn die Kirchensteuer bereits im Abzugsverfahren 

berücksichtigt werden soll. Sind die Teilschuldverschreibungen mehreren Beteiligten zuzurechnen, 

ohne dass Betriebsvermögen vorliegen würde, ist ein Antrag auf Kirchensteuereinbehalt nur unter der 

Voraussetzung möglich, dass alle Beteiligten derselben Religionsgemeinschaft angehören. 

 

Verluste aus Kapitalvermögen werden grundsätzlich innerhalb der Einkunftsart im Rahmen des 

Kapitalertragsteuerabzugs von der auszahlenden Stelle verrechnet. Die nach Verrechnung 

verbleibenden Verluste werden, wenn der auszahlenden Stelle bis zum 15. Dezember des laufenden 

Jahres kein Antrag auf Erstellung einer Verlustbescheinigung vorliegt, in das nächste Jahr 

vorgetragen. Verluste aus Kapitalvermögen dürfen nicht mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten 

ausgeglichen bzw. von diesen abgezogen werden. Wenn der auszahlenden Stelle ein Antrag auf 

Verlustbescheinigung vorgelegt wird, sind die Verluste im Rahmen der Steuerveranlagung zu 

berücksichtigen. 

 

Auf Antrag des Steuerpflichtigen können die Einkünfte aus Kapitalvermögen auch im Rahmen der 

Steuererklärung berücksichtigt werden, wenn dies zu einer niedrigeren Einkommensteuer führt (sog. 

Günstiger-Prüfung). Der Antrag kann für den jeweiligen Veranlagungszeitraum aber nur einheitlich für 

sämtliche Kapitalerträge des Jahres bestellt werden. Von der auszahlenden Stelle ist dem 

Steuerpflichtigen dazu über die im Abzugswege einbehaltenen Steuerbeträge und die Höhe der noch 

nicht ausgeglichenen Verluste eine Steuerbescheinigung nach amtlichem Muster auszustellen. 

 

Die einbehaltene Kapitalertragsteuer sowie der Solidaritätszuschlag und ggf. die Kirchensteuer 

werden im Fall der Einbeziehung der Kapitaleinkünfte in die Einkommensteuererklärung als 

Vorauszahlungen auf die deutsche Steuer des in Deutschland unbeschränkt Steuerpflichtigen 

angerechnet. Zuviel einbehaltene Beträge berechtigen die Inhaber der Teilschuldverschreibungen zur 

Anrechnung im Rahmen deren Steuerveranlagung. 
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10.1.2 Besteuerung der im Betriebsvermögen gehaltenen Teilschuldverschreibungen 

Falls die Teilschuldverschreibungen von Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften oder 

natürlichen Personen im steuerlichen Betriebsvermögen gehalten werden, sind die vorstehend 

erörterten Regelungen zur Abgeltungssteuer nicht anwendbar. Daher unterliegen Zinsen und Gewinne 

einer evtl. Veräußerung oder Einlösung der Teilschuldverschreibung der Körperschaftsteuer bzw. 

Einkommensteuer (jeweils zuzüglich Solidaritätszuschlag) – und soweit anwendbar – auch der 

Gewerbesteuer. Mit dem Wertpapier im Zusammenhang stehende Aufwendungen sind grundsätzlich 

als Betriebsausgaben abzugsfähig. Die auszahlende Stelle hat Kapitalertragsteuer sowie 

Solidaritätszuschlag einzubehalten. Die Zinsen und Gewinne aus der Teilschuldverschreibung sind 

daher im Rahmen der Steuerveranlagung anzugeben. Die einbehaltenen Beträge können unter 

bestimmten Voraussetzungen bei der Steuerveranlagung angerechnet werden. 

 

10.2. Nicht in der Bundesrepublik Deutschland ansässiger Anleger 

Zinszahlungen und sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit der Anleihe werden jeweils nach 

dem für den Zinsempfänger geltenden nationalen Steuerrecht besteuert. Unter Umständen findet für 

beschränkt Steuerpflichtige auch das deutsche Steuerrecht Anwendung. Auch können sich steuerliche 

Auswirkungen aus Doppelbesteuerungsabkommen der Bundesrepublik Deutschland mit dem 

jeweiligen Staat ausländischer Anleihegläubiger ergeben. Ausländische Anleihezeichner werden 

gebeten, bei diesbezüglichen Fragen zur Besteuerung fachmännischen Rat einzuholen. Die Emittentin 

selbst beabsichtigt, die Anleihe begrenzt auf die Bundesrepublik Deutschland und die Republik 

Österreich anzubieten. 

 

10.2.1 Besteuerung von Zinseinnahmen und Veräußerungsgewinnen 

Einkünfte aus Kapitalvermögen (einschließlich Zinsen, Stückzinsen und Veräußerungsgewinnen) sind 

für nicht in Deutschland steuerlich ansässige Personen in Deutschland nicht steuerpflichtig, es sei 

denn (i) die Schuldtitel werden im Betriebsvermögen einer Betriebsstätte (einschließlich eines 

ständigen Vertreters) oder einer festen Einrichtung des Inhabers von Schuldtiteln in Deutschland 

gehalten, oder (ii) die Kapitaleinkünfte sind anderweitig Einkünfte aus deutschen Quellen, die eine 

beschränkte Steuerpflicht in Deutschland auslösen (wie beispielsweise Einkünfte aus der Vermietung 

und Verpachtung von bestimmten, in Deutschland belegenen, Vermögen). In den Fällen (i) und (ii) 

findet ein ähnliches Regime wie oben unter “Im Inland ansässige Anleger“ ausgeführt, Anwendung. 

 

10.2.2 Steuereinbehalt 

Nicht in Deutschland steuerlich ansässige Personen sind grundsätzlich von der deutschen 

Kapitalertragsteuer auf Zinsen und dem Solidaritätszuschlag hierauf ausgenommen. Sofern allerdings 

die Einkünfte, wie im vorhergehenden Absatz ausgeführt, der deutschen Steuerpflicht unterliegen und 

die Schuldtitel in einem Depot bei einer Deutschen Zahlstelle gehalten werden, wird 

Kapitalertragsteuer einbehalten, wie oben unter “Im Inland ansässige Anleger“ ausgeführt. Die 
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Kapitalertragsteuer wird unter Umständen auf Basis einer Steuerveranlagung oder im Einklang mit 

einem anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommen erstattet. 

 

Die Emittentin ist nach derzeitigem deutschem Steuerrecht nicht verpflichtet, Steuern auf geleistete 

Zinsen bzw. Gewinne aus der Einlösung bzw. Veräußerung der Schuldverschreibungen 

einzubehalten. 

 

10.2.3 Erbschaft- und Schenkungsteuer 

Erbschaft- und Schenkungsteuer fällt nach deutschem Recht auf die Schuldtitel grundsätzlich nicht an, 

wenn bei Erwerben von Todes wegen weder der Erblasser noch der Erbe oder Bedachte oder bei 

Schenkungen unter Lebenden weder der Schenker noch der Beschenkte oder ein sonstiger Erwerber 

in Deutschland einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt bzw. die Geschäftsleitung oder den Sitz 

hat und der Schuldtitel nicht zu einem deutschen Betriebsvermögen gehört, für das in Deutschland 

eine Betriebsstätte unterhalten wird oder ein ständiger Vertreter bestellt ist. Ausnahmen gelten z.B. für 

bestimmte deutsche Staatsangehörige, die früher ihren Wohnsitz im Inland hatten. Im Übrigen kann 

Erbschaft- und Schenkungsteuer anfallen. 

 

10.2.4 Andere Steuern 

Im Zusammenhang mit der Emission, Ausgabe oder Ausfertigung der Schuldtitel fallen in Deutschland 

keine Stempel-, Emissions-, Registrierungssteuern oder ähnliche Steuern oder Abgaben an. 

Vermögensteuer wird in Deutschland zur Zeit nicht erhoben. 

 

10.3. In Österreich steuerlich ansässige Anleger 

Die hier gegebenen Hinweise entbinden den Anleihegläubiger nicht davon, zur konkreten steuerlichen 

Behandlung der Schuldverschreibungen einen Berater zu konsultieren, und sind auch nicht 

abschließend. Es besteht keine Garantie, dass die österreichischen Finanzbehörden zu den 

nachstehenden Punkten dieselbe Auffassung wie die Emittentin vertreten. Verwiesen wird 

insbesondere auch darauf, dass sich die steuerliche Beurteilung von (innovativen) 

Finanzmarktprodukten durch Finanzverwaltung und Rechtsprechung (auch rückwirkend) ändern und 

zu anderen als den hier beschriebenen Ergebnissen führen kann. Eine konkrete Entscheidung oder 

verbindliche Auskunft über die steuerliche Behandlung der gegenständlichen Schuldverschreibungen 

in Österreich liegt nicht vor. 

 

10.3.1 Besteuerung von ihm Privatvermögen gehaltenen Teilschuldverschreibungen 

Zinsen und andere Erträgnisse aus sonstigen Kapitalforderungen jeder Art, zum Beispiel aus 

Anleihen, sind Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß § 27 Abs. 1 Z 4 des österreichischen 

Einkommensteuergesetzes (das EstG). Solche Einkünfte unterliegen nach österreichischem Recht bei 

einem in Österreich unbeschränkt steuerpflichtigen Anleger in Österreich der Einkommensteuerpflicht. 
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In zeitlicher Hinsicht sind die Zinserträge bei Privatanlegern im Zeitpunkt ihres Zuflusses steuerlich zu 

erfassen. Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch Unterschiedsbeträge zwischen dem 

Ausgabewert und dem festgelegten Einlösungswert (bei vorzeitigem Rückkauf dem Rückkaufpreis), 

wenn diese 2% des Wertpapiernominales übersteigen und die übrigen Zinsen laufend ausbezahlt 

werden (§ 27 Abs. 2 Z 2 EstG). 

 

Werden Zinsen aus einem Forderungswertpapier gemäß § 93 Abs. 3 Z 1 EstG (darunter fallen alle 

Wertpapiere, die ein Forderungsrecht in einer Weise verbriefen, dass das Recht aus dem Papier dem 

Recht am Papier folgt) von einer inländischen kuponauszahlenden Stelle iSd § 95 Abs. 3 Z 2 EstG 

(insbesondere ein inländisches Kreditinstitut, die inländische Zweigstelle eines ausländischen 

Kreditinstitutes oder ein inländischer Emittent) ausbezahlt, unterliegen die Zinsen bei einem in 

Österreich unbeschränkt steuerpflichtigen Anleger, der das Forderungswertpapier im Privatvermögen 

hält, einem 25%igen Kapitalertragsteuerabzug. Werden Forderungswertpapiere bei ihrer Begebung 

sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht einem unbestimmten Personenkreis 

angeboten, hat dieser Steuerabzug für unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen 

Endbesteuerungswirkung, sodass die Einkommensteuerpflicht damit abgegolten ist. Unterliegt der 

Anleger in Österreich einem unter 25% liegenden durchschnittlichen Einkommensteuersatz, ist über 

Antrag eine Veranlagung der Zinserträge möglich. In Abwesenheit einer inländischen 

kuponauszahlenden Stelle sind die Erträge im Wege der Veranlagung zu erfassen und unterliegen der 

Einkommensteuer mit dem besonderen Steuersatz in der Höhe von 25% (§ 37 Abs. 8 EstG; 

österreichischen Bundesministeriums für Finanzen (das BMF), Einkommensteuerrichtlinien 2000 (die 

EstR 2000) Rz 7377a). Der Abzug von Werbungskosten, die mit Schuldverschreibungen, deren träge 

der Endbesteuerung oder dem besonderen Steuersatz von 25% unterliegen, in unmittelbarem 

wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, ist nicht zulässig. 

 

Kann ein Emittent ein Wertpapier entweder in Geld oder durch Hingabe einer bestimmten Aktie tilgen 

(so genannte Cash-or-Share Schuldverschreibungen), unterliegen hierauf gezahlte Zinsen 

grundsätzlich in voller Höhe dem Kapitalertragsteuerabzug. Liegen diese Zinsen deutlich über den 

jeweiligen Marktzinsen, erachtet das BMF dies als Indiz dafür, dass ein entsprechender 

Risikoausgleich damit abgegolten sein soll. Diese hohen Zinsen sind mit gegebenenfalls anfallenden 

Verlusten bei Einlösung durch Hingabe einer Aktie verrechenbar und unterliegen insoweit nicht der 

Kapitalertragsteuer. Wurde zu einem früheren Zeitpunkt für diese Zinsen Kapitalertragsteuer 

einbehalten, kommt es zu einer Gutschrift von Kapitalertragsteuer (§ 95 Abs. 6 EstG), soweit diese 

Zinsen zur Verlustdeckung verwendet werden. Ein rückgängig gemachter Kapitalertrag kann 

jedenfalls nur in Höhe des Zinsertrages des letzten Kuponzeitraumes vorliegen. Eine darüber hinaus 

gehende Kapitalertragsteuergutschrift kann im Wege der Veranlagung oder gesondert beantragt 

werden (BMF, EstR 2000 Rz 6198). 

 

Gewinne aus der Veräußerung von Schuldverschreibungen sind steuerpflichtig, wenn die 

Veräußerung innerhalb eines Jahres nach Anschaffung erfolgt (so genannte Einkünfte aus 
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Spekulationsgeschäften; § 30 Abs. 1 lit b EstG) und die Einkünfte aus Spekulationsgeschäften im 

Kalenderjahr insgesamt EUR 440 übersteigen. 

 

Nach dem 30. September 2011 entgeltlich erworbene Schuldverschreibungen (Verweise beziehen 

sich auf das EstG idF nach Budgetbegleitgesetz 2011 (das BBG 2011, BGBl 1111/2010). 

 

Zinsen aus Kapitalforderungen jeder Art sind Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß § 27 Abs. 2 Z 2 

EstG. Gewinne aus der Veräußerung der Schuldverschreibungen sind Einkünfte aus Kapitalvermögen 

in Form von realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen (§ 27 Abs. 3 EstG). 

 

Einkünfte aus Kapitalvermögen von Wertpapieren, die ein Forderungsrecht verbriefen und in 

rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht bei ihrer Begebung einem unbestimmten Personenkreis 

angeboten werden, unterliegen gemäß § 27a Abs. 1 EstG der Einkommensteuer mit dem besonderen 

Steuersatz in der Höhe von 25%. Im Fall von Zinsen wird die Einkommensteuer bei Vorliegen einer 

inländischen auszahlenden Stelle im Wege der Kapitalertragsteuer mit Abgeltungswirkung erhoben 

(diese Einkünfte sind, von der Regelbesteuerungsoption und der Verlustausgleichsoption abgesehen, 

grundsätzlich nicht in die Steuererklärung aufzunehmen). Auszahlende Stelle ist gemäß § 95 Abs. 2 Z 

1 lit b EstG insbesondere das Kreditinstitut oder der inländische Emittent, der die Kapitalerträge an 

den Investor auszahlt. Im Fall von realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen wird die 

Einkommensteuer bei Vorliegen einer inländischen depotführenden Stelle oder, in deren Abwesenheit, 

einer inländischen auszahlenden Stelle, die in Zusammenarbeit mit der depotführenden Stelle die 

Realisierung abgewickelt hat und in das Geschäft eingebunden ist, im Wege des 

Kapitalertragsteuerabzuges mit Abgeltungswirkung erhoben. Als inländische depotführende oder 

auszahlende Stelle kommen gemäß § 95 Abs. 2 Z 2 EstG insbesondere Kreditinstitute und 

inländische Zweigstellen ausländischer Kreditinstitute in Betracht. 

 

In Abwesenheit einer inländischen depotführenden oder auszahlenden Stelle sind die Einkünfte im 

Wege der Veranlagung zu erfassen und unterliegen dem besonderen Steuersatz von 25%. 

 

Auf Antrag kann anstelle des besonderen Steuersatzes im Wege der Veranlagung der allgemeine 

Steuertarif angewendet werden. Diese Regelbesteuerungsoption kann allerdings nur mit Wirkung für 

sämtliche Einkünfte aus Kapitalvermögen, die dem besonderen Steuersatz gemäß § 27a Abs. 1 EstG 

unterliegen, ausgeübt werden. Mit bestimmten Einschränkungen ist im Rahmen der Einkünfte aus 

Kapitalvermögen ein Verlustausgleich (aber kein Verlustvortrag) zulässig, vorausgesetzt es wird zur 

Veranlagung optiert (Verlustausgleichsoption). Der Abzug von Werbungskosten, die im 

Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen, deren Erträge dem besonderen Steuersatz von 25% 

gemäß § 27a Abs. 1 EstG unterliegen, in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang 

stehen, ist nicht zulässig. 
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Die beschriebenen Regeln des EstG idF nach BBG 2011 treten mit 1. Oktober 2011 in Kraft. 

 

10.3.2  Besteuerung der im Betriebsvermögen gehaltenen Teilschuldverschreibungen 

Werden die Schuldverschreibungen im Betriebsvermögen gehalten, liegen betriebliche Einkünfte vor. 

Im Fall von Körperschaften unterliegen diese Einkünfte der Körperschaftsteuer in der Höhe von 25%. 

Bei natürlichen Personen bleibt es bei der 25%igen Kapitalertragsteuer mit Endbesteuerungswirkung, 

wenn die Zinserträge aus den Schuldverschreibungen von einer inländischen kuponauszahlenden 

Stelle ausbezahlt werden, oder der Einkommensteuer mit dem besonderen Steuersatz in der Höhe 

von 25%, wenn keine inländische kuponauszahlende Stelle vorliegt. Der Abzug von 

Betriebsausgaben, die mit den Schuldverschreibungen, deren Erträge der Endbesteuerung oder dem 

besonderen Steuersatz von 25% unterliegen, in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang 

stehen, ist nicht zulässig. 

 

Einkünfte aus der Veräußerung von Schuldverschreibungen unterliegen unabhängig von einer 

Haltedauer der Einkommensteuer zum Regeltarif (bis zu 50%) oder, im Fall einer Körperschaft als 

Investor, der Körperschaftsteuer in der Höhe von 25%. 
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11. Glossar 
 

Abkürzungsverzeichnis 
u.a.: unter anderem 

z.B.: zum  Beispiel 

SPV:  Special Purpose Vehicle  

Sp. z o.o.: SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 
CEE: Central &Eastern Europe 

 
Glossar 
Entry Standard im Open Market: 
Der Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist ein nicht amtliches, sondern privatrechtliches 

Börsensegment nach § 57 Börsengesetz und ein Teilsegment des Open Market (und ist somit dem 

Freiverkehr zuzurechnen). 

 
Altlasten:  
Der Begriff Altlast bezeichnet einen abgrenzbaren Teil der Erdoberfläche, der infolge früherer 

menschlicher Tätigkeiten gesundheits- oder umweltschädliche Veränderungen des Bodens oder des 

Grundwassers aufweist, wodurch die durch Rechtsnormen geschützte Mindestqualität nicht mehr 

gegeben ist. 
 

Covenants: 
Beim englischen Begriff Covenants handelt es sich im deutschen Sprachgebrauch um Klauseln oder 

auch (Neben-) Abreden in Kreditverträgen. Es sind vertraglich bindende Zusicherungen des 

Kreditnehmers während der Laufzeit eines Kredites. 

 

DSCR: Debt Service Coverage Ratio: 
Der Schuldendienstdeckungsgrad oder auch Kapitaldienstdeckungsgrad (engl. Debt Service 

Coverage Ratio (DSCR)) ist das Verhältnis von Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) bzw. dem 

Cash Flow vor Zinsen und Tilgung zum Schuldendienst einer Periode (i.d.R. Jahr oder Halbjahr). 
 

Opportunistische Investmentgelegenheiten: 
Gelegenheitsinvestitionen, die nicht geplant sind sondern aufgrund ihrer Situation besonderes 

attraktive Ankaufs- oder Verkaufsmöglichkeiten für den Entwickler bieten (bspw. aus einer Insolvenz) 
 

Track Record:  
Historische Leistungsbilanz 
 
High Street Lagen: 
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Sind Einzelhandelslagen in der City und an Hochfrequenzlagen (z.B. Fussgängerzonen) 
 
Family Office:  
Der aus dem angelsächsischen Raum stammende Begriff Family Office bezeichnet 

Organisationsformen und Dienstleistungen, die sich mit der Verwaltung privater Großvermögen 

befassen 

 
Stand Alone:  
Einzelgenutzte Objekte im Gegensatz zu  gemischt genutzten Objekten, d.h. ohne die Kombination 

mit Büro, Einzelhandel oder Wohnnutzungen. 

 
Anfangsrendite: Man spricht von einer Anfangsrendite, wenn man die anfänglichen Mieteinnahmen 

ins Verhältnis zum investierten Kapital setzt. Die Höhe der Anfangsrendite lässt sich auf diese Weise 

unabhängig davon ermitteln, ob eine Immobilie unter oder über Marktniveau vermietet wurde. Die 

Anfangsrendite wird in Brutto- und Nettoanfangsrendite unterschieden. Bei der Nettoanfangsrendite 

addiert man zu den Anschaffungskosten noch die Erwerbsnebenkosten 
 

FFE: Fixtures, Furnishing, Equipment:  
Der aus der Hotelterminologie stammende Begriff versteht darunter die Einrichtung und Beweglichen 

Teile des Hotels, wie Möbel, Beleuchtung, Einrichtungsgegenstände, etc.  die als Investitionsposten, 

je nach Kategorie, einen Investitionsanteil von 10%-16% der Gesamtinvestitionskosten ausmachen. 

 

Factory-Outlet-Center (FOC), auch Fabrikverkaufszentrum (FVZ), Herstellerdirekt-
verkaufszentren (HDVZ) oder Fabrikabsatzzentrum bezeichnet eine Betriebs- und Vertriebsform des 

Einzelhandels, bei der mehrere Hersteller ihre Markenartikel an einer gemeinsamen Verkaufsstätte 

verbilligt anbieten. Fabrikverkaufszentren werden von einem Betreiber zentral geplant, realisiert und 

verwaltet. Sie stellen eine besondere Form des großflächigen Einzelhandels dar. Die FOCs umfassen 

mehrere tausend Quadratmeter Verkaufsfläche mit 60 bis 100 Läden und einem Angebot von 

Textilien, Sportartikeln, Schuhen und weiteren Branchen, die üblicherweise sonst in Innenstädten 

vorzufinden sind. Bei einem reinen Fabrikverkauf bietet hingegen nur ein Hersteller seine Waren an. 

 

Rendite-Creditspread:   
Der Emittentin versteht darunter die Differenz aus den Immobilienrenditen und Zinskosten aus einer 

Finanzierung. Je höher diese Differenz  ist, umso attraktiver sind Investments, da ein höherer 

Überschuss für das Eigenkapital erwirtschaftet werden kann. Der Begriff ist prinzipiell aus dem 

Anleihenmarkt abgeleitet: 

Unternehmensanleihen haben Renditespreads, d.s. Zu- und Aufschläge gegenüber den prinzipiell 

weniger mit Risiko behafteten  Staatsanleihen. Selbst Unternehmensanleihen mit einem Triple-A 

Rating weisen häufig positive Renditespreads gegenüber Staatsanleihen auf, da neben dem 

Ausfallsrisiko noch andere Faktoren den Preis einer Anleihe beeinflussen. Zu diesen Faktoren 
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gehören: Art des Emittentinen, wahr-genommene Bonität, Laufzeit, Marktliquidität. 

 

Immobilien in B-Lagen:  
Schlechtere Lagen als sogenannte A-Lagen , wie Nebenstrassen, Kein U-Bahnanschluss, schlechtere 

Verkehrssituation, nicht im Stadtzentrum) 

 

 

Core Segment:  
eine spezifische Risikoklasse bei Immobilieninvestments, Core Produkte zeichnen sich durch eine 

sehr gute Immobilienlage aus, beste Bauqualität, sehr gute Mieterstruktur und sind deshalb mit wenig 

Risiko aber auch höheren Investmentkosten/geringeren Renditen  verbunden.  Neben Core Produkten 

gibt es das Value Added und Opportunistische Segment, das letztere weist das höchste Risiko und 

auch die höchsten Gewinnchancen auf. 

 

Volatität:  
Der Begriff Volatilität findet häufig in den Wirtschaftswissenschaften Verwendung. In der 

Finanzmathematik ist sie Maß für die Schwankung von Finanzmarktparametern wie Aktienkursen und 

Zinsen. Die Volatilität ist hier definiert als die Standardabweichung der Veränderungen (auch 

Renditen, Returns) des betrachteten Parameters und dient häufig als Risikomaß. 

 

Land Banking:  
Darunter wird der Ankauf von Agrar- und Industrieflächen verstanden, die ein hohes 

Wachstumspotential durch Umwidmungen in höherwertigere Nutzungen aufweisen, beispielsweise 

durch Stadterweiterungen oder öffentliche Infrastrukturerweiterungen (U-Bahn, Autobahnbau ) in 

Wohn- und Einzelhandelsnutzungen. 

 

Regulationsplan:  
Detailierter Flächenwidmungsplan, ähnlich dem Bebauungsplan 

 

VISEGRAD:  
In der Erklärung von Visegrád vom Februar 1991 verpflichteten sich die Staatschefs Ungarns, Polens 

und der Tschechoslowakei, sich dem politisch-wirtschaftlichen System Europas anzuschließen sowie 

ihre Zusammenarbeit auf den Gebieten Regionales, Wirtschaft und Kultur zu intensivieren. Sie 

bildeten damit eine Art ostmitteleuropäisches Pendant zu Benelux. Nach der Auflösung der 

Tschechoslowakei im Jahr 1993 bildeten dann deren Nachfolgestaaten Tschechien und Slowakei 

gemeinsam mit Ungarn und Polen die „Visegrád-Gruppe“ (V4). Das gemeinsam erreichte Ziel der V4-

Staaten war die Mitgliedschaft in der EU und der NATO. 
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